
Aus Politik
und Zeitgeschichte

Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament

Ulrich van Suntum

Verkehrspolitik in der Marktwirtschaft

Joachim Wille

Ökologische Wende in der Verkehrspolitik

Hans-Jürgen Ewers

Aufbau der Verkehrsinfrastruktur
in den neuen Bundesländern

Werner Reh

Die Verkehrspolitik der Europäischen Gemeinschaft
Chance oder Risiko für eine umweltgerechte Mobilität?

B 5/93
29. Januar 1993



Ulrich van Suntum, Dr. rer. oec., geb. 1954; ordentlicher Professor und Leiter des Instituts für Wirt-
schaftspolitik und Konjunkturforschung an der Universität Witten/Herdecke; 1985-1990 Professor für 
Volkswirtschaftslehre an der Ruhr-Universität Bochum; 1987/88 Generalsekretär des Sachverständigen-
rates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
Veröffentlichungen u.a.: Regionalpolitik in der Marktwirtschaft, Baden-Baden 1981; Konsumentenrente
und Verkehrssektor, Berlin 1986; Verkehrspolitik, München 1986; (Mithrsg.) Grundlagen und Erneue-
rung der Marktwirtschaft, Baden-Baden 1988; Hrsg, des Wittener Konjunktur-Archivs.

Joachim Wille, geb. 1956; Redakteur der „Frankfurter Rundschau“.
Veröffentlichungen: Die Tempomacher. Freie Fahrt ins Chaos, München 1988; (zus. mit R. Arens und 
B. Seitz-Weinzierl) Wackersdorf, Essen 1987; zahlreiche Buch-, Zeitschriften- und Rundfunkbeiträge.

Hans-Jürgen Ewers, Dr. rer. pol., geb. 1942; ordentlicher Professor für Volkswirtschaftslehre und
Direktor des Instituts für Verkehrswissenschaft an der Universität Münster; Mitglied des Wissenschaft-
lichen Beirats beim Bundesminister für Verkehr und Mitglied des Rats von Sachverständigen für Um-
weltfragen.
Veröffentlichungen u.a.: Wettbewerbspolitische Ansätze in der deutschen Verkehrspolitik seit den Ver-
kehrsänderungsgesetzen - Eine kritische Analyse, Göttingen 1971; (Koautor) Zur monetären Bewertung
von Umweltschäden. Methodische Untersuchung am Beispiel der Waldschäden, Berichte des Umwelt-
bundesamtes, Bd. 4/86, Berlin 1986; (zus. mit C. Becker u. M. Fritsch) Wirkungen des Einsatzes compu-
tergestützter Techniken in Industriebetrieben, Berlin-New York 1990.

Werner Reh, Dr. phil., geb 1952; wissenschaftlicher Assistent im Fach Politikwissenschaft am Sozialwis-
senschaftlichen Institut der Universität Düsseldorf.
Veröffentlichungen u.a.: Politikverflechtung im Fernstraßenbau der Bundesrepublik Deutschland und
im Nationalstraßenbau der Schweiz. Eine vergleichende Untersuchung der Effizienz und Legitimation
gesamtstaatlicher Planung, Frankfurt/M. u. a. 1988; (Hrsg.) Jahrbuch der Politik und Wirtschaft in Nord-
rhein-Westfalen, Bonn 1992.

ISSN 0479-611 X
Herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung, Berliner Freiheit 7, 5300
Bonn 1.

Redaktion: Rüdiger Thomas (verantwortlich), Dr. Katharina Belwe, Dr. Heinz Ulrich
Brinkmann, Dr. Ludwig Watzal, Dr. Klaus W. Wippermann.

Die Vertriebsabteilung der Wochenzeitung DAS PARLAMENT, Fleischstraße 62-65, 5500 Trier,
Tel. 0651/4 60 41 86, möglichst Telefax 0651/4 60 41 53, nimmt entgegen
- Nachforderungen der Beilage „Aus Politik und Zeitgeschichte“;
- Abonnementsbestellungen der Wochenzeitung DAS PARLAMENT einschließlich Beilage zum Preis
von DM 14,40 vierteljährlich, Jahresvorzugspreis DM 52,80 einschließlich Mehrwertsteuer;
Kündigung drei Wochen vor Ablauf des Berechnungszeitraumes;
- Bestellungen von Sammelmappen für die Beilage zum Preis von 6,50 zuzüglich Verpackungskosten,
Portokosten und Mehrwertsteuer;
Die Veröffentlichungen in der Beilage „Aus Politik und Zeitgeschichte“ stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers dar; sie dienen lediglich der Unterrichtung und Urteilsbildung.
Für Unterrichtszwecke können Kopien in Klassensatzstärke hergestellt werden.



Ulrich van Suntum

Verkehrspolitik in der Marktwirtschaft

I. Verkehr im Spannungsfeld
von Ökonomie und Politik

Die Verkehrspolitik hat lange Zeit ein Schattenda-
sein im Bewußtsein nicht nur der Politiker, son-
dern auch der Ökonomen geführt. Zwar ist die
Verkehrsinfrastruktur - Straßen, Schienen, Was-
serstraßen - schon immer auch unter Beachtung
staatswirtschaftlicher Gesichtspunkte angelegt
worden: Im 19. Jahrhundert standen vor allem mi-
litärische, später dagegen eher raumwirtschaftliche
Ziele im Vordergrund. Gleichwohl ist der Ver-
kehrssektor bis in die jüngste Zeit überwiegend als
sog. Ausnahmebereich der allgemeinen Wirt-
schaftspolitik betrachtet und beispielsweise im Ge-
setz gegen Wettbewerbsbeschränkungen von 1957
auch so behandelt worden. Folgende Besonderhei-
ten wurden hierfür als Begründung vorgetragen1 :

1 Vgl. zu einer kritischen Würdigung dieser Argumente
Ulrich van Suntum, Verkehrspolitik, München 1986, S. 61 ff.
2 Ähnliche Argumente gelten analog für den leitungsge-
bundenen Transport von Strom oder Wasser, weshalb auch
diese Versorgungsleistungen überwiegend durch staatlich
kontrollierte Gebietsmonopole angeboten werden.

- Zum einen stellt die Infrastruktur nach weithin
vertretener Auffassung ein sog. öffentliches
Gut dar, welches nicht durch Markt und Wett-
bewerb bereitgestellt werden kann. So wäre es
offensichtlich unsinnig, mehrere konkurrie-
rende Straßen- oder Schienennetze nebenein-
ander zu betreiben, wenn die gesamte Ver-
kehrsnachfrage ebensogut über ein einziges
Netz für jeden Verkehrsträger abgewickelt wer-
den kann. Die ausgeprägten Größen- und Ver-
bundvorteile, die ein einziges, integriertes Netz
bietet, machen die Verkehrsinfrastruktur quasi
zu einem „natürlichen Monopol“, welches kon-
sequenterweise zumindest unter staatliche Auf-
sicht zu stellen ist2 .

- Zum zweiten werden für den eigentlichen
Transport von Personen und Gütern ebenfalls
bestimmte Besonderheiten geltend gemacht,
die einer rein wettbewerblichen Bereitstellung
dieser Leistungen im Wege stehen. So arbeitet
etwa die Binnenschiffahrt mit einem hohen An-

3

teil fixer Kosten, die nicht unmittelbar mit der
transportierten Gütermenge variieren: Die Ab-
schreibungen und Personalkosten des Binnen-
schiffes fallen unabhängig davon an, ob es mit
halber oder voller Ladung fährt. Dies, so die
weitere Argumentation, führe insbesondere in
nachfrageschwachen Zeiten zu „ruinöser Kon-
kurrenz“. Gemeint ist damit, daß die Binnen-
schiffer Fahrten zu fast jedem Preis annehmen
und sich in volkswirtschaftlich funktionslosen
Preiskämpfen gegenseitig ruinieren. Ähnlich
wurde lange Zeit für den Straßengüterverkehr
argumentiert; er wurde folglich vergleichbar
der Binnenschiffahrt zahlreichen staatlichen
Reglementierungen und Kapazitätsbeschrän-
kungen unterworfen.

- Eine dritte Argumentationslinie hebt auf die
besondere soziale und raumwirtschaftliche Ver-
antwortung des Verkehrssektors ab. So gilt bei-
spielsweise für die Deutsche Bundesbahn bis
heute das Prinzip der „Tarifgleichheit im
Raum“, d.h. jedermann soll unabhängig von
seinem Wohnort den gleichen Fahrpreis pro
Entfernungskilometer zahlen. Es liegt auf der
Hand, daß dieses Prinzip nur durch Subventio-
nierung der entlegenen und der dünn besiedel-
ten Regionen verwirklicht werden kann, denn
dort muß mit geringer Auslastung und daher
mit überdurchschnittlich hohen Kosten pro
Fahrgast gefahren werden.

- In der jüngeren Diskussion tritt eine vierte Ar-
gumentationslinie in den Vordergrund, die auf
die sog. externen Kosten des Verkehrs abzielt.
Gemeint sind vor allem Umweltschäden, die
der Verkehr verursacht und die nicht von den
Verkehrsteilnehmern getragen werden, son-
dern der Allgemeinheit zur Last fallen. Speziell
im Falle des motorisierten Straßenverkehrs
(Pkw und Lastkraftwagen) wird in diesem Zu-
sammenhang ferner auf die Zunahme von Staus
sowie auf die besondere Unfallträchtigkeit die-
ser Verkehrsmittel verwiesen. Gerade mit der
Umwelt- und Unfallproblematik kommen da-
mit Gesichtspunkte in die Diskussion, die einer
rein ökonomischen Betrachtungsweise des Ver-
kehrs und damit einer rein marktwirtschaftli-
chen Organisation dieses Sektors entgegenzu-
stehen scheinen.
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Nimmt man alle diese Argumente zusammen, so
verwundert es kaum, daß der Verkehrssektor in
praktisch allen Staaten einer mehr oder weniger ri-
giden staatlichen Einflußnahme und Kontrolle un-
terliegt oder zumindest lange Zeit unterlag. So
wurden in Deutschland bereits im Zuge der Grün-
derkrise zwischen 1875 und 1885 praktisch alle pri-
vaten Eisenbahnlinien vom Staat aufgekauft; 1920
wurden sie in einer staatlichen Monopoleisenbahn,
der Deutschen Reichsbahn, zusammengefaßt.
Auch die ursprünglich privat betriebenen Unter-
nehmen des Personennahverkehrs wurden schon
bald in staatliches, meist kommunales Eigentum
überführt. Neben den erwähnten staatswirtschaft-
lichen Zielen standen dabei allerdings auch rein
fiskalische Erwägungen im Vordergrund, denn so-
wohl die Eisenbahn als auch der kommunale Nah-
verkehr warfen bis in die dreißiger Jahre hinein
noch beträchtliche Gewinne ab. So diente z.B. die
Deutsche Reichsbahn noch bis zum Jahre 1932 als
wichtige Quelle für die Aufbringung der Repara-
tionszahlungen des Deutschen Reiches an die Sie-
germächte des Ersten Weltkrieges.

Für die beiden anderen großen Binnenverkehrsträ-
ger wurden in den dreißiger Jahren sogenannte
Marktordnungen geschaffen, welche sowohl Ange-
botsbeschränkungen im Wege staatlicher Kontin-
gente als auch strenge Preisvorschriften beinhalte-
ten. Unmittelbarer Anlaß waren die Jahre der
Weltwirtschaftskrise (ab 1929), die dem Verkehrs-
sektor - allerdings nicht nur diesem - Überkapazi-
täten und ruinöse Preiskämpfe bescherten. Minde-
stens ebenso gewichtig war aber schon damals der
Schutz der Eisenbahn, die zunehmend unter den
Konkurrenzdruck des Straßenverkehrs geriet und 
zudem ihrerseits durch die staatlichen Preis- und
Fahrplanvorschriften daran gehindert war, den
Wettbewerb mit dem neuen Konkurrenten erfolg-
reich zu bestehen.

So entstand ein dichtes Geflecht staatlicher Mono-
pole und Reglementierungen, welches ungeachtet
zaghafter Liberalisierungsansätze Anfang der
sechziger Jahre bis heute Bestand hat. Erst in jüng-
ster Zeit ist es im Zuge der Verwirklichung des
europäischen Binnenmarktes zu einem verkehrs-
politischen Umdenken auch in der Bundesrepublik
gekommen. Angestoßen durch beherzte Liberali-
sierungsschritte im Ausland, insbesondere in den
USA und in Großbritannien3 , hat sich inzwischen
die EG-Kommission an die Spitze einer entspre-
chenden Liberalisierungsbewegung in Europa ge-
setzt und damit die Mitgliedstaaten der EG zu

3 Vgl. Rainer Willeke, Zur Liberalisierung der Marktord-
nung des Straßengüterverkehrs, Kaarst 1984, S. 145 ff.

4 Dazu bedurfte es allerdings erst des bahnbrechenden sog.
„Untätigkeitsurteils“ von 1985, mit dem der Europäische Ge-
richtshof auf eine Klage des Europäischen Parlaments hin
den Ministerrat dazu verpflichtete, endlich dem im EG-Ver-
trag verankerten Ziel eines freien Dienstleistungsverkehrs
zwischen den Mitgliedstaaten Geltung zu verschaffen.
5 Als erster Schritt zur Liberalisierung dieses Bereichs wur-
den inzwischen im Zuge des Binnenmarktprojektes sog. Ka-
botage-Kontingente vereinbart, die den ausländischen Wett-
bewerbern zumindest einen begrenzten Zugang zu den natio-
nalen Verkehrsmärkten verschaffen.
6 Vgl. Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirt-
schaft (iwd), 18 (1992) 31, S. 1.

einer Auflockerung ihrer nationalen Verkehrs-
marktordnungen gezwungen4 .

Inzwischen hat das Binnenmarktprojekt in dieser
Hinsicht eine starke Eigendynamik entwickelt.
Beispielsweise wird die ursprünglich als Schutz-
maßnahme gedachte Kontingentierung des deut-
schen Güterstraßenfernverkehrs zunehmend zu
einer Benachteiligung dieses Gewerbes gegenüber
den ausländischen Konkurrenten, da diesen durch
die Liberalisierung des grenzüberschreitenden
Verkehrs immer größere Wettbewerbsvorteile er-
wachsen. Diese sog. „Umkehrdiskriminierung“
beginnt inzwischen selbst die Interessenlage der
deutschen Güterkraftverkehrswirtschaft zu verän-
dern, so daß sogar von dieser Seite der Druck auf
eine Deregulierung der Verkehrsmärkte zunimmt.
Am Ende dürfte zweifellos die Aufhebung der in-
ländischen Kontingente sowie die Verwirklichung
des sog. Kabotagerechts stehen, d.h., die auslän-
dischen Güterkraftverkehrsunternehmen werden
mit den inländischen Anbietern um Transporte in-
nerhalb Deutschlands konkurrieren können, von
denen sie bisher noch weitgehend ausgeschlossen
sind5 .

Allerdings wird es in diesem Zusammenhang un-
umgänglich sein, die teilweise erheblichen Unter-
schiede in den Wettbewerbsbedingungen der
Güterkraftverkehrsunternehmen in den Mitglieds-
ländern der EG zu beseitigen, zumindest aber ab-
zumildem. So ist die deutsche Kraftverkehrswirt-
schaft im Gegensatz zu ihren Konkurrenten etwa
aus Frankreich oder aus Südeuropa strengen Kon-
trollen von Fahrzeugen und Lenkzeiten ihrer Fah-
rer unterworfen, wobei die Unterschiede nicht nur
in den nationalen Verordnungen, sondern vor al-
lem in deren Überwachung liegen. Noch gravie-
rendere Differenzen sind hinsichtlich der Steuer-
belastung feststellbar: Ein deutscher Spediteur
zahlt für seinen 38t-Lastzug 9364 DM Kfz-Steuern
pro Jahr, während sein niederländischer Konkur-
rent mit umgerechnet 2028 DM davonkommt; in
Frankreich beträgt der entsprechende Steuerbe-
trag gar nur umgerechnet 118 DM6 . Auch die Mi-
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neralölsteuer differiert in den einzelnen EG-Län-
dern noch erheblich7 , und zudem müssen z. B. in
Frankreich oder Italien Straßenbenutzungsgebüh-
ren gezahlt werden, während die in diesen Ländern
stationierten Lkw ihrerseits das deutsche Straßen-
netz kostenlos benutzen.

7 Die Spanne reicht für einen Liter Diesel von 30 Pfennig
in Luxemburg bis 83 Pfennig in Italien; Deutschland liegt
mit 54,2 Pfennig im Mittelfeld, aber höher als Frankreich
(49,4 Pfennig) oder die Niederlande (42,8 Pfennig); vgl.
ebd., S.l.

8 Vgl. Bericht der Regierungskommission Bundesbahn
vom Dezember 1991 (vervielfältigtes Manuskript), S. 58 und
Anlage 3.1.

Inzwischen hat die Bundesregierung zwar auch für
die deutschen Autobahnen eine per Vignette zu er-
hebende Straßenbenutzungsgebühr beschlossen,
um diesem Mißstand abzuhelfen. Aber selbst wenn
diese - von In- und Ausländem gleichermaßen zu 
entrichtende - Gebühr von der EG genehmigt wer-
den sollte, bleibt noch Harmonisierungsbedarf, um
vergleichbare Wettbewerbsbedingungen auf den
europäischen Transportmärkten zu schaffen.

II. Neue Herausforderungen
durch Binnenmarkt und Osteuropa

Was die von wissenschaftlicher Seite seit Jahrzehn-
ten vorgetragene Kritik an den Besonderheiten des
Verkehrssektors und den daraus entstandenen
Wettbewerbsbeschränkungen nicht bewirken
konnte, scheint sich nunmehr als Folge des Binnen-
marktprojektes in wenigen Jahren fast von selbst zu
vollziehen. Überall in Europa werden derzeit die
„Marktordnungen“ im Güterkraftverkehr und in
der Binnenschiffahrt gelockert; es sind sogar Be-
strebungen im Gange, die Eisenbahnen und die öf-
fentlichen Nahverkehrsunternehmen wieder näher
an Markt und Wettbewerb heranzuführen. Dabei
spielen allerdings - ähnlich wie seinerzeit bei der
Verstaatlichung dieser Unternehmen - erneut fis-
kalische Erwägungen eine wichtige Rolle, nur dies-
mal mit gleichsam umgekehrten Vorzeichen. Denn
die staatlichen Verkehrsbetriebe haben sich im
Laufe der Zeit zu stark defizitären Unternehmen
gewandelt, die inzwischen eine ernsthafte haus-
haltspolitische Belastung darstellen. So hat die von
der Bundesregierung eingesetzte Bahnkommission
in ihrem jüngst vorgelegten Gutachten errechnet,
daß der kumulierte Zuschußbedarf für die beiden
deutschen Eisenbahnen (Deutsche Bundesbahn
und Deutsche Reichsbahn) bis zum Jahre 2000
insgesamt 417 Mrd. DM erreichen wird, sofern
keine tiefgreifenden Reformmaßnahmen ergriffen

werden. Allein im Jahre 1991 betrug der Zuschuß-
bedarf 27 Mrd. DM, mit weiter steigender Ten-
denz8 .

Für diese bedenkliche Entwicklung waren mehrere
Faktoren ausschlaggebend. Zum einen hat die Kon-
kurrenz des Straßenverkehrs, teilweise auch des
Luftverkehrs, den staatlichen Massenverkehrsun-
temehmen stark zugesetzt. Zunehmender Wohl-
stand der Bevölkerung mit der Folge eines hohen
Motorisierungsgrades, ein Wandel in der Produk-
tionsstruktur zu Lasten der sog. eisenbahnaffinen
Massengüter (Kohle, Stahl, Getreide, Zement etc.)
sowie die abnehmende Bedeutung des Berufsver-
kehrs zugunsten des Freizeitverkehrs sind wichtige
strukturelle Einflußfaktoren, die das Automobil
begünstigt haben und in Zukunft weiter begünsti-
gen werden. Zum anderen hat die behördenähnli-
che Unternehmensstruktur der Eisenbahn und der
kommunalen Nahverkehrsbetriebe zusammen mit
der Abschottung dieser Unternehmen vom Wettbe-
werb bewirkt, daß kaum Anreize zu wirtschaft-
lichem Verhalten bestanden und vorhandene
Marktchancen nicht konsequent genutzt wurden.
Hinzu kamen vielfältige politische Einflußnahmen,
von der Strecken- und Fahrplangestaltung bis hin
zur Tarifstruktur, durch welche die öffentlichen
Verkehrsunternehmen daran gehindert wurden,
sich wettbewerbsgerecht zu verhalten. Ihre Zwit-
terstellung als gemeinwirtschaftliche, auch sozialen
Anliegen verpflichtete Staatsbetriebe einerseits,
Marktteilnehmer auf hart umkämpften Transport-
märkten andererseits, mußte zwangsläufig zu ho-
hen Defiziten und ordnungspolitischen Widersprü-
chen führen. Ein weiteres Handicap war und ist die
indirekte Begünstigung des Straßenverkehrs durch
mangelnde Anlastung seiner sozialen Kosten,
wenngleich die hierzu vorgelegten Berechnungen
schwierige methodische Probleme aufwerfen und in
der Wissenschaft umstritten sind.

All dies hat dazu geführt, daß beispielsweise der
Marktanteil der Bundesbahn zwischen 1960 und
1991 im Personenverkehr von 16,1 auf 6,4 Prozent
und im Güterverkehr von 37,4 auf 19,8 Prozent ge-
sunken ist. Dagegen nahm der Anteil der Straße an
der gesamten binnenländischen Güterverkehrslei-
stung von 32 Prozent im Jahre 1960 auf inzwischen
58,8 Prozent zu. Im Personenverkehr ist der Anteil
des motorisierten Individualverkehrs an der Ver-
kehrsleistung seit 1960 von 63,8 auf 81,8 Prozent
gestiegen. Dagegen hat der entsprechende Anteil
des öffentlichen Straßenpersonenverkehrs (Bus-
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verkehr) im gleichen Zeitraum von 19,2 auf ,2
Prozent abgenommen

9

9.

9 Die Zahlenangaben entstammen Bundesministerium für
Verkehr (Hrsg.), Verkehr in Zahlen, Ausgaben 1991 und
1992
10 Vgl. Intraplan Consult GmbH, München/Institut für an-
gewandte Verkehrs- und Tourismusforschung e.V, Heil-
bronn, Personenverkehrsprognose 2010 für Deutschland,
München/Heilbronn, Juni 1991; Kessel + Partner Verkehrs-
consultants, Güterverkehrsprognose 2010 für Deutschland,
Freiburg, Juli 1991.

All dies ist vor dem Hintergrund einer insgesamt
ständig steigenden Verkehrsnachfrage zu sehen, 
die sich im Personenverkehr seit 1960 fast verdrei-
facht und im Güterverkehr im gleichen Zeitraum
mehr als verdoppelt hat. Insbesondere im Straßen-
verkehr sind inzwischen vielerorts die Infrastruk-
turkapazitäten überlastet; die tägliche Staupro-
gnose steht z.B. im besonders stark belasteten
Ruhrgebiet längst gleichberechtigt neben der Wet-
tervorhersage. Vor allem aber hat die ökologische
Problematik dieser Entwicklung zu einer Renais-
sance staatlicher Lenkungsansätze im Verkehrs-
sektor geführt, die den oben angesprochenen Libe-
ralisierungstendenzen entgegengerichtet sind.

Die deutsche Vereinigung und die Öffnung der
Märkte Osteuropas tragen neben dem Zusammen-
wachsen Westeuropas zu einer weiteren Verschär-
fung der Problemlage bei. So wird eine verstärkte
Arbeitsteilung im künftigen Europäischen Wirt-
schaftsraum, der außer den EG-Ländem die
EFTA-Länder umfassen wird, nicht ohne zusätzli-
ches Verkehrsaufkommen zu erreichen sein, und
der größte Teil dieses Zuwachses wird zweifellos
auf der Straße zu verzeichnen sein. In den dem
jüngsten Bundesverkehrswegeplan zugrundegeleg-
ten Prognosen wird für Gesamtdeutschland mit
einer Zunahme des Individualverkehrs um 29 Pro-
zent und mit einer Zunahme des Straßengüterfern-
verkehrs um 95 Prozent bis zum Jahr 2010 gegen-
über dem Basisjahr 1988 gerechnet (Szenario
„H")1. Eisenbahn und Binnenschiffahrt werden
dieser Prognose zufolge zwar anteilsmäßig etwas
aufholen können, die größten absoluten Zuwächse
sind jedoch auf der Straße zu erwarten. An dieser
Grundaussage ändert sich auch dann nichts, wenn
man das in der Prognose zusätzlich berechnete Al-
ternativszenario „G“ betrachtet, in dem erhebliche
Verteuerungen und Beschränkungen des Straßen-
verkehrs unterstellt werden. Selbst in diesem
Szenario sind im Straßenpersonenverkehr noch
Zuwächse um 18 Prozent bzw. im Straßengüter-
femverkehr um 32 Prozent bis zum Jahre 2010 zu
erwarten.

Diese Zahlen mögen angesichts der schon heute
erreichten ökologischen Belastungen durch den
Straßenverkehr und der teilweise bereits bis an die
Kapazitätsgrenze ausgelasteten Infrastruktur er-
schrecken. Gleichwohl wäre es voreilig, die gerade
erst in Gang gekommene Liberalisierung der Ver-
kehrsmärkte rückgängig machen zu wollen oder
gar die Öffnung der europäischen Märkte in Frage
zu stellen. Eine sorgfältige Analyse zeigt vielmehr,
daß gerade im Verkehrssektor ökonomische und
ökologische Erfordernisse durchaus Hand in Hand
gehen können, wenn die Rahmenbedingungen
richtig gesetzt werden.

Ein Beispiel dafür ist das sog. Leerfahrtenproblem
im Güterkraftverkehr. Solche Leerfahrten werden
durch die Verkehrsmarktordnung der Bundesre-
publik geradezu erzwungen, denn dem Werkver-
kehr (also dem Lkw-Verkehr großer Unternehmen
zum Transport ihrer eigenen Produkte) ist es un-
tersagt, Frachten Dritter zu befördern. Würde er
dies tun, so läge gewerblicher Güterkraftverkehr
vor, und dieser ist, wie erwähnt, konzessionspflich-
tig und im Falle des Fernverkehrs außerdem kon-
tingentiert. Folglich müssen die im Werkverkehr
eingesetzten Lkw meist ohne Rückfracht an ihren
Standort zurückfahren, was volkswirtschaftlich
und ökologisch unsinnig ist. Durch eine Aufhe-
bung der künstlichen Marktspaltung wäre dieses
Problem zu lösen.

Ähnlich verhält es sich mit dem bereits weitgehend
liberalisierten grenzüberschreitenden Verkehr:
Einem französischen Lkw, der beispielsweise
Fracht von Paris nach Hamburg transportiert, ist
es untersagt, anschließend z.B. eine Ladung von
Hamburg nach Frankfurt zu befördern, da dies un-
ter den Kabotage-Vorbehalt fiele. Kann er nicht
zufällig eine Fracht von Hamburg nach Frankreich
finden, muß er leer zurückfahren. Vor diesem Hin-
tergrund ist es wenig erstaunlich, daß die Zahl der
Leerfahrten mit der Aufstockung der Kontingente
im grenzüberschreitenden Verkehr zugenommen
hat, was oft als Argument gegen die Liberalisie-
rung angeführt wird. In Wirklichkeit zeigt dieses
Beispiel jedoch, daß die Liberalisierung einzelner
Teilmärkte zu kurz greift; notwendig wäre eine
Aufhebung auch des Kabotage-Vorbehalts. Man
kann ja, um ein vielzitiertes Bild zu verwenden,
auch den Rechtsverkehr in England nicht schritt-
weise einführen, ohne damit kontraproduktive Ef-
fekte hervorzurufen. Eine weitgehende Liberali-
sierung des Güterkraftverkehrs würde es dagegen
ermöglichen, über eine bessere Fahrzeugausla-
stung die ökonomischen und ökologischen Kosten
pro transportierter Einheit zu senken.
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Das Auslastungsproblem muß ferner bedacht
werden bei der Frage, welche Rolle Eisenbahn und
öffentlicher Personennahverkehr bei der Bewälti-
gung der künftigen Verkehrsströme spielen
können. Niemandem wäre damit gedient, hohe
Milliardenbeträge in ein verbessertes Angebot die-
ser Verkehrsmittel zu investieren, wenn diese von
der Nachfrage nicht angenommen würden. Auch
ökologisch wäre damit nichts gewonnen: Die
Bahnkommission hat errechnet, daß das Flagg-
schiff der Deutschen Bundesbahn, der Intercity
Express (ICE), bei der heutigen Auslastung kaum
weniger Energie pro Personenkilometer ver-
braucht als der Pkw, und nicht mehr sehr viel weni-
ger als neuere Flugzeuggenerationen11 . Der Grund
liegt in der hohen Geschwindigkeit und in der
Schwerbauweise dieses Zuges. Der ICE bewegt
bei der derzeitigen Auslastung immerhin vier
Tonnen rollendes Material pro Fahrgast.

11 Vgl. Bericht der Regierungskommission Bundesbahn
(Anm. 8), S. 52.

Unter externen Kosten versteht man diejenigen
Kosten, die nicht von ihrem Verursacher getragen
werden, sondern Dritten oder der Allgemeinheit
zur Last fallen. In bezug auf den Straßenverkehr
werden solche externen Kosten in dreierlei Hin-
sicht reklamiert: hinsichtlich der Wegekosten, der
Umweltbelastung und der Unfallkosten.

1. Wegekosten

Zunächst gilt es auch hier, sich von einigen oft ver-
tretenen, indessen leicht zu widerlegenden Fehlur-
teilen freizumachen. Vielfach wird z.B. die An-
sicht vertreten, die Infrastrukturpolitik habe in der
Vergangenheit das Automobil einseitig bevorzugt
und damit seinen Siegeszug gegenüber der Eisen-
bahn überhaupt erst ermöglicht. Zutreffend ist,
daß bis in die achtziger Jahre hinein vorwiegend
Straßen gebaut wurden, während es bei der Bun-
desbahn zu Streckenstillegungen kam. Eine auf die
reine Netzlänge reduzierte Betrachtungsweise
greift jedoch zu kurz, denn auch die Eisenbahn er-
hielt erhebliche öffentliche Investitionsmittel zur
Elektrifizierung ihres Netzes und für die Moderni-
sierung von Bahnhöfen, Stellwerken und rollen-
dem Material. Bezieht man diese Mittel in die
Analyse ein, so hat die Eisenbahn, gemessen an
ihrer Verkehrsleistung, seit Mitte der sechziger
Jahre sogar mehr öffentliche Investitionsmittel er-
halten als das Automobil. Es trifft zwar zu, daß in
absoluten Zahlen gerechnet der Straßenbau stets
im Vordergrund gestanden hat, jedoch hinkte er
der Nachfrage stets hinterher, während die Investi-
tionen in die Eisenbahn ständig gesteigert wurden,
obwohl die Nachfrage nach Eisenbahnleistungen

Damit ist ein grundsätzlicher Zielkonflikt verbun-
den: Um für die Kunden attraktiv zu bleiben, muß
die Eisenbahn schnelle Züge einsetzen und kurze
Taktzeiten anbieten. Hohe Geschwindigkeit be-
deutet aber hohen Energieverbrauch und kurze
Taktzeiten bedeuten tendenziell geringe Ausla-
stungsgrade des einzelnen Zuges. Letzteres gilt
erst recht, wenn auch entlegenere Gebiete und
verkehrsschwache Zeiten bedient werden sollen,
was andererseits wiederum notwendig wäre, um
den Kunden eine Netzdichte anbieten zu können,
die sie auf den Pkw verzichten läßt.

Man erkennt aus diesen einfachen Überlegungen,
daß selbst unter ökologischen Gesichtspunkten die
sinnvollen Einsatzmöglichkeiten der Massenver-
kehrsmittel begrenzt sind, nämlich auf diejenigen
Verkehrsrelationen, in denen eine starke Bünde-
lung der Verkehrsströme gelingt. Dies sind aber
grundsätzlich die gleichen Verkehrsrelationen, in
denen ein Einsatz von Massenverkehrsmitteln am
ehesten wirtschaftlich ist, womit sich erneut zeigt,
daß Ökonomie und Ökologie im Verkehrssektor
keineswegs widersprüchliche Ziele zu sein brau-
chen.

Man kann sogar noch einen Schritt weitergehen
und die Frage stellen, ob nicht gerade hohe Sub-
ventionen die öffentlichen Verkehrsunternehmen
dazu verleiten, eine ökologisch problematische
Ausweitung ihres Angebots zu betreiben. Dies
gilt um so mehr, als ja die staatlichen Finanzmit-
tel keineswegs unbegrenzt sind. Möglicherweise11

wäre ihr Einsatz an anderer Stelle - etwa für die 
Sanierung der umweltpolitisch höchst problemati-
schen Wohnungen in Ostdeutschland - unter
ökologischen Gesichtspunkten sinnvoller als die
Subventionierung eines flächendeckenden Ange-
bots an öffentlichen Verkehrsmitteln, welches
von der Nachfrage nur unzureichend angenom-
men wird. Vor diesem Hintergrund erscheint die
Betonung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bei
Bussen und Bahnen in einem anderen Licht, als
es vordergründige Forderungen nach einem
bedingungslosen Ausbau dieser Verkehrsmittel
nahelegen.

III. Externe Kosten
des Straßenverkehrs*
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Abbildung: Emissionen und Anteil der Kfz (Bundesrepublik Deutschland 1980 und 1990)

I H Straßenverkehr Gesamt

CO: Kohlenmonoxid; NOX: Stickoxide; CO2: Kohlendioxid.
CO in Mrd. t; NOX, Organische Verbindungen und CO2 in 10 Mio. t.
Quelle: Bundesministerium für Verkehr, Ausgabe 1992 (Anm. 9).

permanent rückläufig war12 . Eine Benachteiligung
im Wettbewerb kann aber sinnvollerweise nur
dann diagnostiziert werden, wenn ein Verkehrsträ-
ger relativ zu seiner Verkehrsleistung weniger In-
vestitionsmittel erhält als seine Konkurrenten; dies
war seit Mitte der sechziger Jahre in bezug auf den
Straßenverkehr der Fall, nicht aber in bezug auf
die Eisenbahn, die in dieser Beziehung zunehmend
begünstigt wurde. Im jüngsten Bundesverkehrs-
wegeplan erhält sie sogar absolut mehr Mittel zu-
gewiesen als der Straßenverkehr, obwohl sie inzwi-
schen nur noch einen Bruchteil von dessen Ver-
kehrsleistung erbringt. Die laufenden Zuschüsse
zum eigentlichen Betrieb sind dabei noch nicht ein-
gerechnet.

12 Wenig sinnvoll erscheint die Forderung, die Eisenbahn
hätte trotz ihrer geringen Verkehrsleistung in absoluten Zah-
len mindestens ebenso hohe Mittel erhalten müssen wie der
Straßenverkehr. Genausogut könnte man verlangen, daß die
Universität Witten/Herdecke (an der der Verfasser tätig ist)
mit insgesamt etwa 500 Studenten genausoviel Investitions-
mittel erhalten müßte wie die Universität Bochum mit 38 000
Studenten.

13 Vgl. die vom Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) regelmäßig vorgelegten Wegekostenrechnun-
gen, zuletzt für das Jahr 1987, in: DIW (Hrsg.), Beiträge zur 
Strukturforschung, 119 (1990).

Irreführend ist auch die oft vertretene These, die
Eisenbahn müsse ihr Wegenetz selbst finanzieren,
während der Straßenverkehr es kostenlos vom
Staat zur Verfügung gestellt bekomme. Dies ist
nur formal der Fall, faktisch verhält es sich eher
umgekehrt: Die eigenen Einnahmen der Eisen-
bahn reichen nicht einmal aus, um ihre Personal-

kosten zu decken, während der Straßenverkehr
seine Wegekosten über die Mineralöl- und Kfz-
Steuer zu 98 Prozent selbst trägt. Sogar in der für
die Bahn günstigsten Rechnungsvariante, bei der
ihr ein Teil der Staatszuschüsse als Einnahmen an-
gerechnet und der verbleibende Verlust anteilig
auf Betriebs- und Fahrweg aufgeteilt wird, erreicht
sie nur einen Wegekostendeckungsgrad von etwa
65 Prozent13 . Von einer Benachteiligung der Bahn
bei der Infrastrukturpolitik kann demnach kaum
gesprochen werden.

2. Umweltkosten

Es bleibt allerdings die Problematik der Umwelt-
kosten, insbesondere der Luftverschmutzung, bei
der der Straßenverkehr in der Tat schlecht ab-
schneidet. Es läßt sich kaum leugnen, daß der Stra-
ßenverkehr maßgeblich an der Belastung der Um-
welt beteiligt ist und daß sein Anteil an der Ge-
samtbelastung ständig steigt (vgl. Abbildung).
Fortschritte bei der Fahrzeugtechnik wie Katalysa-
tor und Verbrauchsoptimierung der Motoren sind
in der Vergangenheit weitgehend überkompensiert
worden durch steigende Motorleistungen und
durch die zunehmende Zahl der Fahrzeuge.
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Wohl ist dadurch dem Wunsch der Bevölkerung
nach Mobilität und Komfort mit immer geringe-
ren spezifischen Energieverbräuchen und Um-
weltbelastungen Rechnung getragen worden, was
einen nicht zu unterschätzenden Wohlstandsge-
winn ermöglicht hat. Wenn aber die größten
Verkehrsströme auch künftig auf der Straße zu
erwarten sind und wenn den Einsatzmöglichkei-
ten öffentlicher Verkehrsmittel systembedingte
Grenzen gesetzt sind, so stellt sich um so mehr
die Frage, wie der Straßenverkehr in einer öko-
logisch verträglicheren Weise gestaltet werden
kann als bisher. Hier stehen sich zwei grundsätz-
lich verschiedene Denkansätze gegenüber:

- Der ordnungsrechtliche Ansatz setzt auf bin-
dende Vorgaben bezüglich Energie- und
Schadstoffintensität des Straßenverkehrs. Emis-
sionsgrenzwerte für das einzelne Fahrzeug,
Vorgaben hinsichtlich des höchstzulässigen
Flottenverbrauchs für die Hersteller und ökolo-
gisch motivierte Vorschriften wie „Tempo 100“
auf Autobahnen oder „Tempo 30“ innerorts
gehören in diese Kategorie. Grundsätzlich ver-
sucht dieser Ansatz, die ingenieurtechnischen
Möglichkeiten auszuloten und nach Zumutbar-
keitskriterien und/oder verteilungspolitischen
Gesichtspunkten ordnungsrechtlich umzuset-
zen.

- Der ökonomische Ansatz setzt dagegen auf
allgemeine Anreize wie Preise oder Subven-
tionen, die ein umweltbewußteres Verhalten
von Herstellern und Konsumenten bewirken
sollen, ohne ihnen direkte Einzelvorschriften
zu machen. Beispiele sind nach Schadstoffin-
tensität gestaffelte Kfz-Steuern, höhere Mine-
ralölsteuem, Straßenbenutzungsabgaben oder
hohe Parkpreise zur Reduzierung des inner-
städtischen Verkehrs. Dieser Ansatz überläßt
es also den Marktteilnehmern, nach neuen
technischen Lösungen zwecks Verminderung
der Emissionen und damit auch der fiskali-
schen Belastung zu suchen, und er überläßt es
der individuellen Abwägung, ob man z.B. lie-
ber langsamer oder weniger fährt oder aber
auf ein kleineres Fahrzeug umsteigt, um die
Emissionsmenge und damit die Abgabenlast
zu verringern.

Auf den ersten Blick scheint der ordnungsrechtli-
che Ansatz wesentliche Vorzüge zu bieten: Man
kann offenbar stets den neuesten Stand der
Technik verordnen, ohne auf die unsicheren
Marktreaktionen vertrauen zu müssen, und man
kann im politischen Entscheidungsprozeß einiger-
maßen zuverlässig steuern, wer wie stark mit

9

Auflagen belastet wird und für wen - aus wel-
chen Gründen auch immer - Ausnahmeregelun-
gen getroffen werden sollen.

Bei näherem Hinsehen offenbaren sich aber die
Schwächen dieses Ansatzes: Der neueste Stand
der Technik muß nämlich stets erst behördlich
festgestellt und politisch in entsprechende Vor-
schriften umgesetzt werden, was bei der Vielfalt
technischer Möglichkeiten und Einzelprobleme
immer nur bruchstückhaft und mit erheblichem
Zeitverzug möglich ist. Darüber hinaus gibt die-
ser Ansatz der Industrie keinerlei Anreize, die 
technischen Möglichkeiten zur Schadstoffreduzie-
rung zu verbessern; eher wird sie sie zu verschlei-
ern versuchen, um neue Auflagen zu verhindern.
Damit verlagert sich die Suche nach neuen Tech-
niken und die Abschätzung ihrer Effizienz vom
Markt auf staatliche Behörden, die dieser Auf-
gabe aber schon aufgrund der beinahe unendli-
chen Zahl von technischen Möglichkeiten gar
nicht gewachsen sein können. Der technische
Fortschritt wird durch diesen Ansatz mithin eher
behindert als gefördert.

Noch gravierender ist ein anderer Mangel des
ordnungsrechtlichen Ansatzes. Die ökonomische
Theorie der Politik hat eindrucksvoll herausgear-
beitet, daß politische Entscheidungen sehr stark
von Interessengruppen und vom Wunsch der
Politiker nach Wiederwahl beeinflußt werden
und somit keinesfalls die Gewähr dafür bieten,
daß letztlich die ökonomisch und ökologisch
sinnvollsten Lösungen Gesetz werden. Vertei-
lungspolitische Interessen spielen dabei ebenfalls
eine große Rolle, wobei vor allem schlecht orga-
nisierte Minderheiten Gefahr laufen, an die 
Wand gedrückt zu werden. So würde ein umwelt-
politisch begründetes Verbot der Produktion von
Pkw mit über 250 PS möglicherweise breite Zu-
stimmung bei der Mehrheit der Bevölkerung fin-
den, eine - ökologisch viel durchschlagendere -
Maßnahme wie die drastische Erhöhung der
Mineralölsteuer dagegen wohl kaum. Der Phan-
tasie bei der Erfindung neuer Umweltgesetze
sind kaum Grenzen gesetzt - wer aber will auf
welcher Grundlage wirklich objektiv entscheiden,
welche Umweltbelastungen „unvermeidlich“ oder
„hinnehmbar“ sind bzw. wem welche Einschrän-
kungen „zugemutet“ werden können?

Bei dieser letztlich gesellschaftspolitischen Pro-
blematik setzt der ökonomische Ansatz an. Er
sucht den permanenten politischen Streit um
„Nutzen“ und „Zumutbarkeit“ einzelner Vor-
schriften zu vermeiden, indem er zwar starke
finanzielle Anreize zu umweltgerechtem Verhalten
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im Verkehr setzt, ihre konkrete Umsetzung aber
den einzelnen Verkehrsteilnehmern überläßt. Da-
mit verlagert er gleichzeitig die Suche nach neuen
Umwelttechniken wieder zurück in den Markt,
während die Behörden lediglich zu überwachen
haben, daß die Umweltabgaben in Abhängigkeit
von den verbleibenden Belastungen gezahlt wer-
den. Diese Aufgabenverteilung entspricht den je-
weiligen Fähigkeiten von privaten Unternehmen
und Behörden weitaus besser als diejenige des zu-
vor beschriebenen Ansatzes, und sie bedeutet
einen permanenten Anreiz für jedes einzelne Un-
ternehmen, nach neuen Umwelttechniken zu su-
chen.

3. Sozial- und verteilungspolitische Kosten

Gegen den ökonomischen Ansatz werden vor al-
lem zwei Einwände geltend gemacht. Zum einen 
ist gerade im Verkehrssektor die Preiselastizität
der Nachfrage gering14 , d.h., es wären sehr hohe
Abgaben zu erheben, wenn ein durchschlagender
umweltpolitischer Erfolg erzielt werden soll. Im
Güterverkehr könnte dies die Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Unternehmen gegenüber ihren
Konkurrenten aus den anderen europäischen Län-
dern gefährden, und im Personenverkehr stehen
soziale Erwägungen der Erhebung entsprechend
hoher Abgaben entgegen.

14 Für den Individualverkehr beträgt sie etwa 0,1; eine Er-
höhung der Kraftstoffkosten um zehn Prozent würde dem-
nach nur zu einer Reduzierung der Fahrleistungen um ein
Zehntel dieses Wertes (d.h. um ein Prozent) führen; vgl.
Ulrich van Suntum, Öko-Steuern im Verkehr?, in: Wirt-
Schaftsdienst, 69 (1989), S. 557-563.

Eng damit verbunden ist ein verteilungspolitisches
Argument: Verbrauchsbezogene Umweltabgaben
wie eine erhöhte Mineralölsteuer wirken regressiv,
d.h. sie belasten die Bezieher niedriger Einkom-
men relativ stärker als die Bezieher hoher Einkom-
men. Der Grund liegt darin, daß die erstgenannte
Gruppe eine höhere Konsumquote aufweist, d.h.,
sie braucht einen relativ hohen Anteil ihres Ein-
kommens für den Lebensunterhalt, während die
Bezieher hoher Einkommen vergleichsweise mehr
sparen und insoweit von Verbrauchsabgaben weni-
ger stark belastet werden.

Beiden Einwänden kann jedoch wirksam begegnet
werden. Auf die Wünschbarkeit einer europäi-
schen Harmonisierung der Verbrauchsteuem, spe-
ziell der Mineralöl- und Kfz-Steuern, ist bereits
hingewiesen worden. Selbst wenn diese aber nicht
zustandekäme, müßte der ökonomische Ansatz
daran nicht scheitern. Da den Öko-Steuern ja ent-
sprechende Einnahmen des Staates gegenüberste-

hen, bedeuten sie volkswirtschaftlich keine Netto-
belastung; sie können z.B. den Unternehmen im
Wege einer Senkung der Einkommen- und Kör-
perschaftsteuern zurückerstattet werden, ohne daß
der umweltpolitische Anreiz damit verlorenginge.
Es würde zwar ein Struktureffekt zu Lasten der re-
lativ umweltintensiven Güter und Dienstleistungen
verbleiben, aber dieser ist ja gerade erwünscht.

Den sozialen bzw. verteilungspolitischen Proble-
men kann in ähnlicher Weise begegnet werden, in-
dem zum Ausgleich etwa einer erhöhten Mineral-
ölsteuer die unteren Einkommenschichten gezielt
bei der Einkommensteuer entlastet werden. Auch
Erhöhungen von Transfers wie Bafög oder Sozial-
hilfeleistungen stehen als Ausgleichsmaßnahmen
zur Verfügung. Diese Maßnahmen der subjektbe-
zogenen Sozialpolitik sind sogar gezielter einsetz-
bar als aus sozialen Gründen niedriggehaltene
Preise, denn letztere kommen immer auch denjeni-
gen zugute, die einer solchen Unterstützung gar
nicht bedürfen.

Ein Sonderproblem stellen die Bewohner länd-
licher Gebiete dar, die auf das Automobil ange-
wiesen sind und daher kaum über Ausweichmög-
lichkeiten verfügen. Dennoch spricht wenig dage-
gen, selbst für diese Gruppe das Autofahren zu
verteuern. Denn zum einen sind längst nicht alle
Bewohner ländlicher Gebiete sozial bedürftig, und
zum anderen ist es ein erwünschter Effekt, daß
sich längerfristig auch die Siedlungsstruktur an die
tatsächlichen Kosten des Verkehrs anpaßt. Es wird
dann vermutlich eine Tendenz geben, näher an
den Arbeitsplatz zu ziehen, zumindest aber in die
Nähe einer S-Bahn-Station, und es werden sich
umgekehrt Betriebe und Versorgungseinrichtun-
gen wieder vermehrt in Wohnortnähe ansiedeln,
da dies aufgrund der ersparten Transportkosten
lohnend erscheint. Dies wird allerdings längere
Anpassungszeiträume in Anspruch nehmen, so
daß kurzfristige Anpassungs- und Überbrückungs-
hilfen für die ländlichen Räume durchaus ange-
bracht sein mögen.

Man erkennt aus diesen Überlegungen, welche
Vielfalt von Anpassungsmaßnahmen die Markt-
kräfte in Gang zu setzen vermögen, wenn man nur
die Anreize gezielt und stark genug setzt. Es sollte
aber auch deutlich geworden sein, daß der ökono-
mische Ansatz einer umweltfreundlicheren Gestal-
tung des Straßenverkehrs nicht ohne flankierende
soziale Maßnahmen auskommt. Im übrigen ist
aber zu bedenken, daß die Bundesrepublik ein
Land mit hohem Wohlstand ist, so daß ökologisch
notwendige fiskalische Belastungen durchaus ge-
tragen werden können. Die Ausstattung der west-
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deutschen Haushalte mit Pkw liegt bei 95 Prozent,
und die Kraftstoffkosten machen von den Gesamt-
kosten der Pkw-Haltung nur etwa 25 Prozent aus;
ihr Anteil an den ausgabefähigen Nettoeinkom-
men lag 1991 im Durchschnitt je nach Haushaltstyp
zwischen 2,1 und 2,7 Prozent15 . Das ist weniger als
noch im Jahre 1975; insofern dürfte eine sozialver-
trägliche Anlastung der externen Kosten des Stra-
ßenverkehrs durchaus zu bewältigen sein.

15 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Ausgabe 1992
(Anm.9), S. 271.
16 Vgl. Hariolf Grupp, Die sozialen Kosten des Verkehrs,
in: Verkehr und Technik, (1986), S. 359-366, S. 403-407;
UPI Umwelt- und Prognose-Institut Heidelberg e.V., öko-
logische und soziale Kosten der Umweltbelastung in der
Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1989, in: UPI-Bericht
Nr. 20 vom Januar 1991; Planco-Consulting GmbH Essen,
Externe Kosten des Verkehrs, Essen 1990; zu den methodi-
schen Problemen vgl. Werner Rothengatter, Soziale Zusatz-
kosten des Verkehrs, in: DIW-Vierteljahreshefte zur Wirt-
schaftsforschung, (1989) 1, S. 62-84.

17 Vgl. U. van Suntum (Anm. 1), S. 81.
18 Die absolute Zahl der Verkehrstoten ist als Maßstab we-
niger geeignet, da sie u. a. mit der Größe des Landes bzw.
mit der Zahl der Verkehrsteilnehmer variiert und damit
nichts über das Unfallrisiko des einzelnen aussagt.
19 Nur am Rande sei vermerkt, daß dieses Risiko in West-
deutschland geringer ist als die statistische Wahrscheinlich-
keit, Selbstmord zu begehen. Die Zahl der Selbstmörder ist
m. a. W. höher als die Zahl der Verkehrstoten pro Jahr.

4. Problematik der Quantifizierung

Es bleibt die Frage, wie hoch diese externen
Kosten zu veranschlagen sind und was dies etwa
bei einer Umlegung auf die Mineralölsteuer für
den einzelnen Haushalt bedeuten würde. Zu dieser
Frage liegt eine Vielzahl von Untersuchungen16

vor, die aber auf sehr angreifbaren methodischen
Ansätzen beruhen.

So werden beispielsweise die volkswirtschaftlichen
Kosten eines Unfalltoten i.d.R. danach berech-
net, wieviel der Getötete noch zum Sozialprodukt
hätte beitragen können, abzüglich seines eigenen
Konsums während der theoretischen Restlebens-
zeit. Die Fragwürdigkeit eines solchen Ansatzes
erkennt man leicht am Beispiel eines tödlich ver-
unglückten Rentners: Sein Nettonutzen für die
Gesellschaft wäre nach dieser Rechnung negativ,
so daß strenggenommen geradezu Prämien für das
Überfahren von Rentnern ausgesetzt werden müß-
ten. Aber auch aus ethischen Gründen verbietet es
sich, das Leben eines Menschen in Geldeinheiten
bewerten zu wollen.

Nicht alle Komponenten von Sozialkostenrech-
nungen sind derart fragwürdig, aber von einer gesi-
cherten methodischen Basis für diese Rechnungen
kann gleichwohl keine Rede sein. Wie soll man
z. B. die durch Luftverschmutzung verursachten
Krebserkrankungen bewerten, wie die Schäden an
unersetzlichen historischen Gebäuden oder Kunst-
werken, wie das Verschwinden ganzer Tierarten
oder die Vernichtung ökologisch wertvoller Natur-
gebiete? Direkte monetäre Bewertungsansätze
führen an dieser Stelle nicht weiter.

Statt dessen bietet sich ein Vorgehen an, wie es die
Bundesregierung mit der Vorgabe eines Reduk-
tionszieles von 25 Prozent für CO2-Emissionen bis
zum Jahre 2005 gewählt hat. Ist ein solches Men-
genziel einmal festgelegt, dann ist es nur noch eine
Frage der Nachfrageelastizitäten, welche Höhe
eine entsprechende Angabe haben muß, um ihr
Ziel zu erreichen17 .

Dabei ist zu bedenken, daß z. B. CO2 keineswegs
nur vom Verkehr emittiert wird (sein Anteil lag
1990 bei knapp 23 Prozent), sondern bei jeder Art
der Verbrennung fossiler Energieträger entsteht.
Auch alle anderen Verursacher, etwa Industrie
und private Heizungen, wären daher mit entspre-
chenden Abgaben zu belegen. Dabei könnte sich
aufgrund der geringen Preiselastizität im Ver-
kehrssektor durchaus eine geringere Reduktion als
um 25 Prozent in diesem Bereich einstellen, wäh-
rend andere, anpassungsfähigere Emittenten ent-
sprechend höhere Einsparungen aufweisen. Für
das umweltpolitische Ziel spielt dies letztlich keine
Rolle, aber ökonomisch würde dieser Ansatz be-
wirken, daß die wünschenswerten Einsparungen
dort erfolgen, wo sie am leichtesten zu erzielen
sind und wo sie die geringsten Kosten bzw. Nach-
teile verursachen.

Auch für die Unfallproblematik bietet sich ein
ähnliches Vorgehen an. Da Verkehrsunfälle nie-
mals gänzlich zu vermeiden sein werden, müßte
man einen politisch festzulegenden Sicherheits-
standard anstreben, der beispielsweise für die
Straße bei der Unfallwahrscheinlichkeit für einen
durchschnittlichen Verkehrsteilnehmer ansetzen
könnte18 . Damit wäre das unlösbare Problem der
Bewertung von Menschenleben umgangen und ein
einsichtiger Maßstab für die Verkehrssicherheit
gefunden, nämlich das Risiko des einzelnen, im
Verkehr zu verunglücken19 .

Der kritische Punkt bei solchen Lösungsansätzen
ist die Festlegung der Umwelt- bzw. Sicherheits-
standards selbst. Dieses Problem kann nur poli-
tisch, gegebenenfalls auf der Grundlage entspre-
chender naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, ge-
löst werden, wobei selbstverständlich immer noch
ein hohes Maß von subjektiven Bewertungsspiel-
räumen verbleibt. Dies läßt sich prinzipiell nicht
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vermeiden; hat man sich aber einmal auf entspre-
chende Standards bzw. Zielvorgaben geeinigt, so
kann ein großer Teil ihrer Umsetzung in der Tat
dezentral, d.h. auf der Basis entsprechender öko-
nomischer Anreize, erfolgen. Ein gewisses Maß
von ordnungsrechtlichen Vorgaben wird sicher
nicht zu umgehen sein, beispielsweise in der Frage
der Verkehrssicherheit. Gleichwohl spricht vieles
dafür, sie erst im zweiten Rang nach Ausschöp-
fung der ökonomischen Anreizmöglichkeiten ein-
zusetzen.

IV. Verkehrspolitik im Problemstau

Die letzten Überlegungen haben bereits über den
Verkehrssektor hinausgegriffen. In der Tat kann
eine Lösung der Verkehrsprobleme nur erhofft
werden, wenn sie in die allgemeine Wirtschafts-
und Gesellschaftspolitik eingebettet wird, statt wie
bisher als Ausnahmebereich begriffen zu werden.
Insbesondere sind die Gesetze von Angebot und
Nachfrage im Verkehrssektor bisher zu wenig be-
achtet worden. So hat die Infrastrukturpolitik in
den vergangenen Jahren vergeblich versucht,
durch Umschichtung ihrer Prioritäten die Ver

20

-
kehrsnachfrage weg von der Straße und hin zu den
öffentlichen Verkehrsmitteln zu leiten. Dieses
Vorhaben mußte notwendigerweise scheitern, da
die Anreizstrukturen auf der Nachfrageseite in die 
andere Richtung drängten. Damit soll nicht gesagt
werden, daß eine solche Umlenkung nicht in Gren-
zen möglich wäre; nur hat man auf der falschen
Marktseite angesetzt. Der Stau hat sich als untaug-
liches Instrument zur Beeinflussung der Verkehrs-
mittelwahl erwiesen; selbst wenn er einige zum
Umsteigen auf Busse und Bahnen bewegt haben
sollte, so hat er doch für Millionen von anderen
Verkehrsteilnehmern erhöhte Zeit- und Kraftstoff-
kosten mit sich gebracht und nicht zuletzt sinnlose
Luftverschmutzungen zur Folge gehabt.

Bei diesen Kosten handelt es sich - im Gegensatz
zu fiskalischen Belastungen - um volkswirtschaftli-
che Nettokosten, denen keinerlei Erträge gegen-
überstehen. Wenn man also die Attraktivität des
Individualverkehrs vermindern will, dann ist es
volkswirtschaftlich und ökologisch zweckmäßiger,
dies mit fiskalischen Mitteln zu tun, als den Stra-
ßenverkehr durch unterlassene Infrastrukturan-
passungen oder durch rückgebaute Straßen gleich-
sam zu ersticken.

Das westdeutsche Straßennetz verfügt bereits über
eine hohe Dichte und bedarf im Grunde nur ver-

gleichsweise geringer Lückenschlüsse und Engpaß-
beseitigungen, um die künftigen Verkehrsströme
zu bewältigen. Daran wird aber nicht vorbeizu-
kommen sein, soll der permanente Verkehrskol-
laps vermieden werden. Wenn man in Rechnung
stellt, daß der Flächenbedarf des gesamten west-
deutschen Straßennetzes lediglich etwa 1,2 Prozent
der Gesamtfläche des früheren Bundesgebietes
ausmacht, wobei dieser Anteil für die Autobahnen
nur 0,08 Prozent beträgt20, dann kann hier eigent-
lich kein wesentlicher Hinderungsgrund für die
notwendigen Ausbaumaßnahmen liegen; sie wür-
den mit kaum meßbaren Größenordnungen zu Bu-
che schlagen, aber die Verkehrsströme erheblich
verflüssigen und damit zum Abbau staubedingter
Emissionen beitragen21 .

20 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Ausgabe 1991
(Anm.9),S. 106.
21 Michael Engel zitiert niederländische Untersuchungen
für den Nutzfahrzeugbau, wonach fließender Verkehr im
Vergleich zu Stausituationen zu einer Reduktion der Stick-
oxidemissionen um zwei Drittel führt, vgl. ders., Staatsanteil
an den externen Kosten des motorisierten Straßenverkehrs
legitim, in: Internationales Verkehrswesen, 44 (1992),
S. 281-285.

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel bedürfen des
weiteren Ausbaus. Wenn man - wofür es gute Ar-
gumente gibt - die Innenstädte vor der Autolawine
schützen, gleichzeitig aber ihre Attraktivität für
den Einkaufs- und Freizeitverkehr erhalten will,
dann muß eine attraktive Anbindung mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln gewährleistet werden. Diese
aber sollte sich auf die verkehrsreichen Relationen
und Zeiten konzentrieren, denn nur auf diesen Re-
lationen sind öffentliche Massenverkehrsmittel
ökonomisch und ökologisch vertretbar. Die Ge-
währleistung einer öffentlichen Verkehrsverbin-
dung für jedermann an jedem Ort und zu jeder
Zeit ist ohnehin eine Utopie, vor allem im ländli-
chen Raum. Verkehrspolitik kann zudem nicht
gleichzeitig Sozial- und Umweltpolitik sein, denn
die Sozialpolitik erzwingt niedrige Auslastungs-
grade, welche dem umweltpolitischen Ziel dia-
metral entgegenstehen und überdies auf Dauer
unbezahlbar zu werden drohen.

Erneut zeigt sich somit, daß Verkehrspolitik nicht
als ein von der allgemeinen Wirtschafts- und
Sozialpolitik losgelöstes Problem behandelt werden
kann. Sie bedarf der Einbettung in ein ordnungs-
politisches Gesamtkonzept, welches neben ökono-
mischen und ökologischen Gesichtspunkten auch
sozialpolitischen Zielen gerecht wird. Dabei soll-
ten die jeweiligen Ziele jedoch denjenigen Politik-
bereichen zugeordnet werden, die für ihre Umset-
zung am besten geeignet sind. Die Festlegung von
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Umweltstandards kann sinnvollerweise nur im
politischen Entscheidungsprozeß erfolgen. Ihre
konkrete Umsetzung - nicht nur im Verkehrssek-
tor - läßt sich dagegen i.d. R. am besten mit Hilfe
marktwirtschaftlicher Anreize bewerkstelligen.
Die soziale Flankierung wiederum sollte vorzugs-
weise auf dem Wege der subjektbezogenen Steuer-
und Transferpolitik erfolgen, nicht aber durch sub-
ventionierte Verkehrspreise, da sonst die Anreize
zu umweit- und ressourcenschonendem Verhalten

wieder zerstört werden würden. In einem solchen
ordnungspolitischen Gesamtkonzept könnte sich
auch die Verkehrsinfrastrukturpolitik wieder stär-
ker an der Nachfrage ausrichten. Eine weiterhin
durch mangelnde Anlastung der tatsächlichen
Kosten künstlich angeheizte Verkehrsnachfrage
bei gleichzeitiger Verweigerung der entsprechen-
den Infrastrukturkapazitäten würde dagegen den
Problemstau in der Verkehrspolitik weiter er-
höhen.
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Joachim Wille

Ökologische Wende in der Verkehrspolitik

I. Notwendigkeit
einer Neuorientierung*

Eine ökologische Wende in der Verkehrspolitik
ist notwendig, weil es trotz einer seit zwei Jahr-
zehnten intensiv geführten öffentlichen Diskus-
sion über die Autogesellschaft nicht gelungen ist,
die Gleichsetzung von „Mobilität“ und „Motori-
sierung“ zu überwinden. Welch groteske Aus-
wüchse die verkehrte Verkehrspolitik im Jahr
107 nach der Erfindung des Auto-Mobils und im
Jahr 88 nach dem ersten Motorflug zuläßt und
sogar fördert, zeigen die nachfolgenden Bei-
spiele:

1. Wer Flüge sät, erntet Verkehr

Die Lufthansa enthüllte im vergangenen Novem-
ber in einer ganzseitigen Anzeige in den Frankfur-
ter Tageszeitungen, was „Mobilität“ für den mo-
dernen Menschen offenbar bedeutet: „Szenegän-
ger bringen wir auch nach 19.30 Uhr noch schnell
dorthin, wo was los ist“, hieß es dort. „Spätent-
schlossene fliegen Expreß, z.B. Frankfurt-Ham-
burg für 277,-“, also zum 55 Prozent verbilligten
„Abend-Expreß-Tarif“.

Aber nicht nur Nachtschwärmer, die ganze Gesell-
schaft von acht Jahren bis achtundachtzig soll für
billiges Geld in den Jet-Set überwechseln, um dem
wirtschaftlich angeschlagenen Unternehmen durch
Fluggastzuwachs aufzuhelfen: „Liebe Omis“,
„Teens und Twens“, „Partygäste“, „Lieblingsen-
kel“, „Musicalfreunde“, „Trauzeugen“, „Treue
Fans“ und „Nachtschwärmer“, sie alle sind mehr
oder minder unfreiwillige Akteure im fortschrei-
tenden Prozeß der Entwertung der Nähe und der
Aufwertung - nicht, wie man erwarten könnte, der
Ferne, sondern - des puren Kilometerkonsums.
Der „Szenegänger“ erscheint dabei gerade als Pro-
totyp für den modernen Menschen: Wenn dem
Frankfurter Szenegänger nichts mehr einfällt, wo-
mit er die zur Not zu Fuß erreichbare Frankfurter
Szene erlebenswert machen könnte, ersetzt er die
eigene Kreativität durch die Flucht in die Flug-
kabine.
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2. Wer Straßen sät, erntet Verkehr...

So könnte der Titel des neuen Bundesverkehrs-
wegeplans lauten, in dem die großen Bauvorhaben
des Staates für Straße, Schiene und Schiffahrt bis
Mitte des nächsten Jahrzehnts festgelegt werden.
Daß dieser Plan mit großer Wahrscheinlichkeit als
verkehrspolitisches Unglück in die Geschichte der
zusammenwachsenden Bundesrepublik eingehen
wird, liegt an einem kardinalen Fehler: Bei seiner
Konzipierung gingen die Planer im Bundesver-
kehrsministerium ausdrücklich davon aus, daß die
Politik „auf gezielte Maßnahmen zur Reduktion
von Straßen- und Luftverkehr verzichtet“1.

Entsprechend hoch fielen die Prognosen über den 
Verkehrszuwachs aus, die - nach Art der sich
selbst erfüllenden Prophezeiung - wiederum den 
Neu- und Ausbau des Fernstraßennetzes um zu-
sammen rund 1100 Kilometer legitimieren. Die
Zahl der deutschen PKWs soll sich von derzeit
36,5 auf 45,5 Mio. im Jahr 2010 erhöhen, die Ver-
kehrsleistung dabei um rund 30 Prozent zuneh-
men. Für den Güterverkehr auf der Straße errech-
neten die Gutachter in diesem „Trend-Szenario“
sogar fast eine Verdoppelung, nämlich einen Zu-
wachs von 95 Prozent. Als Gründe hierfür gelten
erstens die Lage Deutschlands als das Transitland
in Europa, zweitens die Einrichtung des EG-Bin-
nenmarktes, der den Warenaustausch innerhalb
der Zwölfergemeinschaft kräftig fördern soll, drit-
tens das allgemeine Wirtschaftswachstum (Erhö-
hung des Bruttosozialproduktes um 90 Prozent bis
zum Jahr 2010).

Niemand kann behaupten, die ökologischen Fol-
gen dieser „Angebotsplanung“ seien bei der Er-
stellung des Bundesverkehrswegeplans nicht be-
kannt gewesen. Die Gutachter des Verkehrsmini-
steriums wiesen in ihren Szenarien deutlich darauf
hin, daß die umweltpolitischen Ziele der Bundes-
regierung unter den vorgegebenen Bedingungen
keinesfalls erreicht werden können. Kein Wunder,
daß die vom Verkehrsminister beschworene
„Trendwende zum Schienenverkehr“ nicht durch-
schlagen kann: Zu den Chancen der Schiene

1 Intraplan Consult GmbH/Institut für angewandte Ver-
kehrs- und Tourismusforschung, Personenverkehrsprognose
2010 im Auftrag des Bundesministers für Verkehr, München/
Heilbronn, Juni 1991, S. 1.
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schrieben die Gutachter Minister Günther Krause
ins Stammbuch, daß sie auf den Ost-West-Achsen
zwar Zugewinne bei Fahrgästen und Gütern erzie-
len könne, was jedoch „überlagert wird durch die
gleichzeitig erfolgenden (Bau-)Maßnahmen im
Straßenverkehr“2 . Letztere hätten „insbesondere
verkehrssteigernde Wirkungen im kürzeren Ent-
fernungsbereich (50 bis 100 km) zur Folge“. Be-
sonders stark wachse so der Privatverkehr, dessen
Großteil - Tagesausflüge und Bekanntenbesuche -
per Auto erledigt und „durch Infrastrukturmaß-
nahmen erfahrungsgemäß besonders stimuliert
wird“. Auf gut deutsch: Wer Straßen sät, erntet
Verkehr.

2 Vgl. ebd., S. 14.
3 Institut für Energie- und Umweltforschung (IFEU), Mo-
torisierter Verkehr in Deutschland, Forschungsvorhaben des
Umweltbundesamtes Nr. 10405319, Heidelberg, Juni 1992.

4 Vgl. die Darstellung in Fairkehr, Zeitschrift des Ver-
kehrsclub Deutschland, (1992) 7, S. 16ff.
5 Ebd., S. 18.

Wie wenig diese fundamentale Erkenntnis der
Verkehrswissenschaft Allgemeingut bei den Politi-
kern ist, belegt in diesem Zusammenhang eine Be-
gebenheit aus dem vergangenen Herbst. Als eine
Studie des Umweltbundesamtes3 bekannt wurde,
der zufolge die Bonner Verkehrspolitik einen
Bankrott der weltweit gelobten Klimaschutzpolitik
der Bundesregierung mit sich bringt, schreckte
dies das Bundeskanzleramt auf. Das Umweltmini-
sterium mußte unverzüglich eine Stellungnahme
zur Seriosität des Gutachtens abgeben. Sie fiel
positiv aus. Es ist also amtlich: Der Ausstoß des
Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) steigt im Ver-
kehrsbereich ohne eine drastische Korrektur in der
Verkehrspolitik bis zum Jahr 2005 um 50 Prozent
(Basisjahr 1987) an. Die Selbstverpflichtung der
Bundesregierung, den CO2-Ausstoß bis zu diesem
Zeitpunkt um 30 Prozent zu senken, ist damit
außer Reichweite. Die anderen CO2-produzieren-
den Sektoren - Industrie, Raumwärme, Kraft-
werke - werden den aus dem Ruder gelaufenen
(besser: gefahrenen) Verkehrsbereich nicht durch
überproportionale Energiesparerfolge herausrei-
ßen können. Denn auch hier ist es schwer genug,
die 30-Prozent-Senkung zu realisieren.

3. Wer Joghurt ißt, erzeugt Verkehr

Erstmals hat 1992 eine Untersuchung detailreich
aufgezeigt, mit welch abstrusem Transportauf-
wand selbst Produkte des täglichen Verbrauchs
hergestellt werden, weil der „Verkehr“ - vergli-
chen mit seinen tatsächlich anfallenden Wege-
kosten sowie den sozialen und ökologischen Folge-
lasten - zu billig angeboten wird. Die Wissen-
schaftlerin Stefanie Böge vom Wuppertal-Institut
für Klima, Umwelt und Energie analysierte die

„Transportkette“ eines in Stuttgart abgepackten
150-Gramm-Erdbeerjoghurts4 und entlarvte das
„gesunde Produkt“ als Verkehrserzeuger und da-
mit als Umweltverschmutzer erster Ordnung:

Polnische Erdbeeren werden in Aachen verarbei-
tet, von wo man sie ins Stuttgarter Milchwerk
fährt. Papier aus Elmshorn (Schleswig-Holstein)
wird in Kulmbach (Bayern) zum Ettikett, Quarz-
sand aus Frechen (Nordrhein-Westfalen) in Neu-
burg (Bayern) zu Glas. Die Joghurtkulturen reisen
920 km von Niebüll an, das Aluminium für den
Deckel legt 864 km zwischen der Hütte in Nord-
rhein-Westfalen, dem Prägewerk in Bayern und
der Verarbeitung in Stuttgart zurück. Die Steige,
in der die Joghurt-Gläschen ausgeliefert werden,
hat 402 km hinter sich, die alles zusammenhaltende
Stretchfolie 406. Nur die beiden Zutaten Milch
(36 km) und Zucker (107) stammen aus der Re-
gion. Unter dem Strich ergeben sich für das Jo-
ghurt-Glas 7695 km Transportwege - fast alle im
„Brummi“ auf der Autobahn zurückgelegt.

Böge errechnet daraus, daß 24 Mio. Liter Diesel-
kraftstoff notwendig sind, um den (west-)deut-
schen Bürgern ihren Fruchtjoghurtkonsum von
900000 Tonnen pro Jahr zu ermöglichen. Dabei sei
der Joghurt keineswegs ein transporttechnischer
Extremfall. Das Beispiel stehe vielmehr „für übli-
che Transportvorgänge, die bei x-beliebigen ande-
ren Firmen auch vorzufinden sind“. Sie schlägt
vor, daß Firmen ihre Produkte zukünftig „regio-
nalspezifisch“ kennenzeichnen. Eine Art
„Umweltengel“ des Transportwesens könnte Pro-
dukten verliehen werden, wenn seine Bestandteile
zum Beispiel zu 80 Prozent „aus der Region“ bezo-
gen werden. „Mit Hilfe einer solchen Kennzeich-
nung kann der Verbraucher entscheiden, ob er ein
transportarmes oder transportintensives Produkt
wählt.“5

II. Gründe für eine Wende

Daß eine Wende im Verkehrswesen kommen
muß, ist Allgemeingut. Jeder Bürger spürt es am
eigenen Leib: Die vielen Automobile nehmen sich
gegenseitig und den anderen Verkehrsteilnehmern
den Platz weg, der zum Ausleben der Vorteile der
jeweiligen Fortbewegungsart notwendig ist. Die
Zulassungszahlen wuchsen sehr viel schneller als
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die Straßeninfrastruktur ausgebaut werden
konnte. Die Folgen der Platzknappheit - in einer
Großstadt wie Köln bleiben heute pro Fahrzeug,
Pendler nicht mitgerechnet, gerade noch vier Me-
ter Fahrbahn - werden „Verkehrschaos“ genannt.
Es trifft den Automobilisten selbst; er verbringt
pro Jahr 65 Stunden beim Warten vor roten Am-
peln und in Verkehrsstaus und verbraucht dabei
(zusammen mit den anderen Wagenlenkem)
2,4 Mrd. Liter Kraftstoff. Besonders aber spüren
die anderen Verkehrsteilnehmer die Folgen des
alltäglichen Kampfes um die Fläche: die unge-
schützten, deswegen besonders gefährdeten Fuß-
gänger und Radfahrer sowie die Nutzer der Busse
und (Straßen-)Bahnen, die wegen der Überlastung
der Straßen nicht schnell genug vorankommen.

Schon ohne den erhobenen Zeigefinger, der auf
Unfallgefahren (500000 Verkehrstote in der alten
Bundesrepublik seit 1945), Waldsterben (Anteil
des Verkehrs am Ausstoß des Waldkillers Num-
mer eins, der Stickoxide: 55 Prozent) und Klimage-
fahr (Anteil am CO2-Ausstoß: 20 Prozent) weist,
führt sich das Transportsystem selbst ad absurdum.
Zwischen 1970 und 1990 hat der Verkehr auf den
Landstraßen um 50 Prozent zugenommen, auf den
Autobahnen hat er sich sogar verdoppelt. „In ein
paar Jahren wird das Straßensystem einfach nicht
mehr funktionieren“, stellte der SPD-Verkehrsex-
perte Klaus Daubertshäuser lapidar fest. Und die
Bonner Tageszeitung „Die Welt“ brachte es auf
die einleuchtende Formel: „Auf den Landstraßen
und in den Städten ist nicht der Öko-Freak, son-
dern das Auto selbst der ärgste Feind des Autos.“

Die ökologische Wende läßt sich - im Jahr 1 nach
dem Erdgipfel von Rio de Janeiro - auch noch an-
ders begründen. Den reichen Industrieländern ob-
liegt es, „Schritt für Schritt ein Modell des mensch-
lichen Wohlstandes zu entwickeln, das unsere Na-
tur ohne bleibende Zerstörung der Welt auch dann
erträgt, wenn es für die ganze Erdbevölkerung von
fünf bis zehn Milliarden oder noch mehr Menschen
zugänglich werden sollte“6 . Daß das derzeitige
Verkehrssystem keinesfalls Modellcharakter für
die 80 Prozent der Weltbevölkerung haben kann,
die in Entwicklungs- und Schwellenländern leben,
ist evident. Würde der Motorisierungsgrad etwa
der USA oder Westdeutschlands - ein Pkw auf
zwei Personen - auf die gesamte Welt übertragen,
hätte der Planet es nicht mehr „nur“ mit 500 Mio.
Autos zu tun, sondern schon heute mit 2,5 Mrd.
Die ökologischen Konsequenzen, etwa für das
Weltklima durch den dramatisch ansteigenden

6 Richard von Weizsäcker auf dem Deutschen Umwelttag
in Frankfurt, September 1992, Redemanuskript, S.3f.

7 Vgl. Joachim Wille, Der tropische Regenwald beginnt
vor unserer Haustür, in: GEO, (1992) 6.
8 Karl Grobe, Daimlers Fluch oder Ein Netz aus Beton
über Chinas Süden, in: Frankfurter Rundschau vom 7. De-
zember 1992, S. 3.
9 Vgl. Harald Schäfer, Wer viel Auto fährt und Energie
verbraucht, muß mehr zahlen, in: Frankfurter Rundschau
vom 18. August 1992. .

Kohlendioxid-Ausstoß der zwei Mrd. zusätzlichen
Motoren, wären erschreckend.

Das „Eine-Welt“-Bewußtsein läßt sich besonders
bei der Betrachtung des Verkehrswesens schärfen:
Die westlichen Industrieländer vereinen 80 Pro-
zent der PKWs auf sich7 ; in Nordrhein-Westfalen
gibt es genauso viele Autos wie auf dem gesamten
afrikanischen Kontinent; in China und Indien le-
ben zusammen 38 Prozent der Weltbevölkerung,
aber sie teilen sich nur knapp ein halbes Prozent
des Autobestandes. Solange die Industrieländer
kein ökologisch verträgliches Verkehrswesen auf-
bauen, können sie den nach wirtschaftlicher Ent-
wicklung strebenden südlichen Ländern das Ko-
pieren der verheerenden Strukturen nicht verweh-
ren. Welche unverantwortbaren Folgen das Nach-
eifern des Westens schon heute in den Metropolen
der Dritten Welt hat, ist unübersehbar. Sie - man
denke nur an Mexiko-City oder Bombay - und
nicht die Großstädte des industrialisierten Nordens
haben die stärkste Luftverschmutzung und die mi-
serabelsten Lebensbedingungen. Selbst das lange 
abgeschottete und auf traditionellen (Fahrrad-)
Spuren organisierte China scheint sich gegen
„Daimlers Fluch“8 nicht mehr wehren zu können.

III. Ökologische Wende-
zuerst beim Geld?

Ob über die Ursachen der verkehrten Entwicklung
des Verkehrs diskutiert wird oder über Maßnah-
men zur Verkehrswende, immer geht es alsbald
um Geld. Der Verkehr ist zu billig, deswegen gibt
es eine zu hohe Verkehrsnachfrage, lautet das Ar-
gument. Der baden-württembergische Verkehrs-
minister Schäfer rechnete zum Beispiel jüngst vor,
daß der Treibstoff, verglichen mit anderen Gütern,
zu absoluten Dumpingpreisen auf den Markt ge-
worfen wird: Der Liter Benzin müßte, wäre sein
Preis seit den fünfziger Jahren genauso wie der
Preis von Brot gestiegen, heute vier Mark kosten9 .
Oder Bundespräsident von Weizsäcker: Er erin-
nerte daran, daß der „Benzinpreis - real betrach-
tet - niedriger (ist) als vor der ersten Ölkrise“, und
daß deswegen der technische Fortschritt im
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Automobilbau benutzt werde, um noch stärkere
Motoren zu konstruieren, statt sparsame. Kein
Wunder, daß in der Verteuerung des Transports
der zentrale Hebel für die Wende in der Verkehrs-
politik gesehen wird.

In der Rangfolge der umwelt-verkehrspolitischen
Argumente folgt dann der Verweis auf die mangel-
hafte Qualität der Alternativen zum Auto- und
LKW-Transport, die das Umsteigen unmöglich
mache. Dies wird verbunden mit der Forderung
nach der Verbesserung des öffentlichen Verkehrs,
der dann - attraktiv, mit Tür-zu-Tür-Reisezeiten
fast wie im motorisierten Individualverkehr -
schon von den Bürgern angenommen werde. Da-
nach ist meist das Problemfeld Raumplanung dran:
Sie habe in den vergangenen Jahrzehnten eine völ-
lig falsche, durch Trennung der Funktionen Woh-
nen, Arbeiten, Einkäufen, Ausbildung und Frei-
zeit bewußt verkehrserzeugende Raumstruktur
entstehen lassen. Erst ihr „Rückbau“ zu verkehrs-
sparenden Raumbeziehungen mache die grund-
sätzliche Wende in der Verkehrspolitik möglich.

Wer wollte diese Argumentationslinien ernsthaft
in Frage stellen? Trotzdem besteht die Gefahr, daß
eine ökologische Verkehrsreform scheitert, die
„nur“ auf die hier angesprochenen Problemlösun-
gen zielt und damit - ob gewollt oder ungewollt -
eine Verlagerung aus dem Verantwortungsbereich
des einzelnen bewirkt. Gelänge es, die Verantwor-
tung „zurückzuholen“, wäre schon viel gewonnen:
Schließlich zeigen die - gar nicht mehr so weni-
gen - Beispiele von Bürgern, die als Einzelperson
oder mit der ganzen Familie die ökologische Ver-
kehrswende unter den gegebenen (nicht erst her-
zustellenden) Bedingungen ausprobiert haben,
daß dies oftmals viel einfacher ist als erwartet.
Eine Reihe von Beispielen wurde ausführlich im
Buch „Leben ohne Auto“10 dargestellt. Zu ähnli-
chen Ergebnissen kamen die meisten Teilnehmer
von entsprechenden Test-Wochen und -Monaten,
die in den vergangenen Jahren von Rundfunksen-
dern (zum Beispiel dem Hessischen Rundfunk)
oder Printmedien (etwa die große Aktion der
Illustrierten „Stern“) durchgeführt wurden.
Komplette „Rückfälle“ nach den Tests hat es nur
selten gegeben.

10 Hiltrud Burwitz/Henning Koch/Thomas Krämer-
Badoni, Leben ohne Auto - Neue Perspektiven für eine
menschliche Stadt, Reinbeck 1992.
11 Sönke Christiansen, Wieder ohne Auto: Über den Ge-
winn eines Verzichts, in: Günter Altner u.a., Jahrbuch Öko-
logie 1993, München 1992, S.250ff.

Stellvertretend sei auf den Erfahrungsbericht
„Wieder ohne Auto“11 hingewiesen. Christiansen,

ein Datenverarbeitungskaufmann aus der Nähe
Kiels, seine Frau und die beiden Kinder (fünf
und acht Jahre alt) nabelten sich vom Auto ab,
nachdem sie ihren Wohnort in die Nähe der
Arbeitsstelle verlegt hatten. Wie in anderen „Mo-
dellfamilien“ fällt die hohe umweltschützerische
Motivation auf: „Da waren die alarmierenden
Nachrichten über die Luftverschmutzung, über das
Chaos auf unseren Straßen. Es gelang uns immer
weniger, die Auswirkungen unseres Lebensstils
auf die Umwelt, wie Waldsterben, Ozonloch,
Überdüngung der Gewässer mit daraus folgenden
Badeverboten, Ausverkauf der Landschaft durch
lärmende Verkehrswege usw. zu verdrängen.“ An-
sonsten aber handelt es sich bei den „Umsteigern“
offenbar um ganz normale Leute. Christiansen be-
schreibt die „Ausgangssituation“ seiner Familie als
eine, die sich „sicher nicht sehr von den Lebens-
umständen vieler Mitbürger unterscheidet“.

Die Umorientierung auf die Benutzung des Fahr-
rades im Alltag und die öffentlichen Verkehrsmit-
tel - die in der Nähe von Großstädten und in den
Ballungsräumen meistens bedeutend besser sind
als ihr Ruf - gelang („Wo ein Wille ist, ist auch ein
Bus“) fast problemlos: „Wir gewöhnten uns an,
mit dem Bus in die Stadt zu fahren, was allen, trotz
der Befürchtungen, ganz prima gefiel, hatten wir
doch keinen Ärger mit der Parkplatzsuche und
konnten direkt am Ziel aussteigen.“ Als echter
Lernprozeß für den gelernten Autofahrer stellte
sich das Verreisen mit der Bahn dar: „Eine Reise
mit dem Zug verlangt mehr gedankliche Auseinan-
dersetzung als eine Autofahrt... Mit dem Verlas-
sen der Wohnung ist man gezwungen, sich den un-
terschiedlichsten Gegebenheiten zu stellen, sich
mit der Umgebung auseinanderzusetzen: Man
muß sich seiner Umwelt öffnen, mit ihr aktiv
kommunizieren... Eine Fahrkarte muß gekauft,
ein Sitzplatz organisiert werden, Gespräche mit
anderen Reisenden entwickeln sich.“

Aufschlußreich ist, daß aufgrund der hohen Moti-
vation die „neue“ Art der Fortbewegung als über-
aus positiv und bereichernd erfahren wird: „Mit
der Bahn reist man im Sinne des Wortes! So wie
man früher gereist sein muß: mit Muße, mit Zeit
für einen langen Blick auf die vorbeihuschende
Landschaft; mit Augen und Ohren für die Mitrei-
senden, mit Freiraum für die Kinder, deren Lust
an solchem Reisen bis heute ungebrochen ist.“ Es
läßt sich leicht nachvollziehen, daß bei einem sol-
chen Erleben der Auto-Alternativen und nach kor-
rekter Errechnung aller Aufwendungen für den
motorisierten Untersatz der Schritt zur „Trennung
vom Auto“ (Christiansen) nicht mehr schwerfiel.
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Ein Blick in die Verkehrswegestatistik zeigt, daß
auch in der heutigen, „verfahrenen“ Situation eine
deutlich umweltorientiertere Verkehrsmittelwahl
für fast jeden Bürger möglich ist: Die typische Fuß-
gänger-Entfernung von zwei Kilometern wird in
40 Prozent (!) der Fälle per PKW zurückgelegt. Bei
den Wegen zwischen drei und sechs Kilometern -
theoretisch eine Fahrrad-Domäne, da dies Fahr-
zeiten noch deutlich unter einer halben Stunde er-
gibt - ist das Auto mit über 60 Prozent schon das
meistbenutzte Verkehrsmittel. Es zeigt sich, wie
groß das schon ohne die - trotzdem natürlich zwin-
gend notwendige - verkehrspolitische Kehrtwen-
dung erreichbare Verlagerungspotential ist: Im-
merhin die Hälfte aller zurückgelegten Wegstrek-
ken ist kürzer als besagte sechs Kilometer.
Kurzum: Die Verkehrswende erscheint wirklich
machbar.
Ein einfacher „Gesinnungswandel“ würde in vie-
len Fällen gerade beim stark wachsenden Freizeit-
und Urlaubsverkehr helfen, der heute schon für
mehr gefahrene Auto-Personenkilometer (54 Pro-
zent12) sorgt als der Berufsverkehr. Mittlerweile
kommt in vier von fünf Fällen das Auto zum Ein-
satz, wenn es zur Disco, in die Oper, zum Sport-
platz, an den Baggersee, die Adria oder einfach ins
Blaue geht. Wenn sich nur die Erkenntnis durch-
setzen würde, daß viele der Auto-Fluchten aus
dem grauen Alltag nur mäßig erfolgreich sind und
die aufgewandte Energie nutzbringender bei der
Veränderung dieses Alltags eingesetzt würde...

12 Vgl. Presse-Information des Umweltbundesamtes,
Nr. 24/92: „Auch in der Freizeit an die Umwelt denken“.

13 Vgl. Helmut Holzapfel, Bundesverkehrswegeplan bela-
stet Städte, Ballungsräume und Umland, in: Der Städtetag,
(1992), S. 497.

Das Problem des verkehrten Verkehrs ist - viel
stärker als allgemein anerkannt - ein Problem des
richtigen oder falschen Bewußtseins. Tiefsitzende
Verdrängungsmechanismen blenden bei den mei-
sten Bürgern die doch eigentlich unübersehbaren
negativen Folgen der Übermotorisierung aus und
lassen heute schon bestehende Verkehrsalter-
nativen gar nicht erkennen. Da das Automobil
außerdem viel mehr darstellt als nur ein Fort-
bewegungsmittel, da es Sinn-Geber, Beschäfti-
gungstherapeut, Triebabfuhrgerät, Statussymbol
und Sicherheitsvermittler ist, muß die „öko-
logische Wende“ auch hierauf Antworten finden.

IV. Der Umweltverbund

Das Automobil ist eine geniale Erfindung. Es er-
möglicht als moderner Sieben-Meilen-Stiefel eine
märchenhafte Erweiterung des Aktionsradius des

Menschen; es macht unabhängig von starren Fahr-
plänen, schützt vor Wetterunbill und anderen
Fährnissen - kurz, es ermöglicht den vielen Zeitge-
nossen, die eben das wünschen, die Welt zu erfah-
ren, ohne sie zu erleben. Aber das Auto ist gleich-
zeitig extrem uneffizient. So, wie es heute genutzt
wird, handelt es sich eher um ein Steh-Zeug als um
ein Fahr-Zeug: Sein Besitzer muß es zu 100 Pro-
zent bezahlen, doch er nutzt es nur in drei bis fünf
Prozent der Zeit. In jedem normalen Wirtschafts-
Unternehmen würde eine Maschine mit solch ho-
hen Anschaffungskosten und solch geringer Nut-
zungsdauer möglichst schnell aus dem Verkehr ge-
zogen. Die Folge davon, daß das Automobil eben
nicht rationell eingesetzt wird, ist in unseren Städ-
ten zu besichtigen: Blech, soweit das Auge reicht;
üppiger, aber doch immer gerade nicht ausreichen-
der Fahr- und Parkraum. Auch beim einzelnen
Transportvorgang ist die Ökonomie gering: Um
durchschnittlich 1,3 Personen zu befördern, müs-
sen ein bis zwei Tonnen Stahl, Blech und Plastik in
Bewegung gesetzt werden - mit entsprechendem
Energieverbrauch und Schadstoffausstoß.

Eine durchgreifende ökologische Wende im Ver-
kehr ist nur dann vorstellbar, wenn zumindest in
den dichter besiedelten Gebieten der Bundesrepu-
blik - 55 Prozent der Bundesbürger leben in Groß-
städten oder . Ballungsgebieten, Tendenz stei-
gend13 - die notwendigen Wege der Menschen
auch ohne den Zwang zur Nutzung eines eigenen
Autos möglich sind und die Gesamtreisezeiten
(von Haus zu Haus) in einem erträglichen Rahmen
bleiben. Die dann mögliche spürbare Steigerung
des Anteils der umweltfreundlichen Verkehrsarten
(Zufußgehen und Fahrradfahren) oder umwelt-
freundlicheren Verkehrsmittel (Busse und Bah-
nen) bringt diesen Umweltverbund aus seiner
derzeitigen Lückenbüßer- und Nischenfunktion
heraus, in die er in den Autoboomjahrzehnten
gedrängt wurde. Der Bonner Verkehrsplaner
Heiner Monheim schreibt: „Die Potentiale für eine
Abnahme des Autoverkehrs sind viel größer als
gemeinhin angenommen. In Holland glauben
60 Prozent aller Autofahrer, eigentlich auf das
Auto verzichten zu können, in der Schweiz sind es
50 Prozent. 50 Prozent Reduzierung des Autover-
kehrs wäre auch in etwa die Menge, die nötig
wäre, um neuzeitliche Umwelt- und Gesundheits-
standards in den Städten einhalten zu können. Es
ist außerdem genau die Menge, die von der Ver-
kehrsforschung als der sogenannte nicht notwen-
dige Autoverkehr bezeichnet wird, der ohne ein-
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schneidende Veränderungen im Standort- und
Mobilitätsverhalten allein aufgrund einer anderen
Verkehrsmittelwahl einsparbar wäre.“14

14 Heiner Monheim, Integration im Umweltverbund, un-
veröffentlichtes Manuskript, Bonn 1992.
15 Vgl. Studiengesellschaft Nahverkehr, Schlußbericht
„Neuverkehr für den ÖPNV durch Park & Ride Systeme“,
Bergisch Gladbach 1989.

Monheim hat für den Verkehrsverbund die
Schlagworte „Go & Ride“, „Bike & Ride“ und
„Ride & Ride“ geprägt. Er weist darauf hin, daß
die bei Politikern und Verkehrsfachleuten am be-
sten bekannte Variante der Kombination von
Verkehrsmitteln, das „Park & Ride“, als angeb-
lich „ideale Arbeitsteilung zwischen Auto und
Öffentlichem Personennahverkehr“ nicht nur
sehr kostenträchtig ist, sondern auch trotz groß-
zügiger öffentlicher Förderung nur einen gerin-
gen Anteil am Verkehrsaufkommen der Busse
und Bahnen erschließen konnte - nämlich nur
fünf Prozent (einschließlich Taxi und „Kiss &
Ride“). In der Verkehrsforschung gilt als erwie-
sen, daß Park-und-Ride-Systeme sogar kontra-
produktiv für den öffentlichen Verkehr sein kön-
nen, weil sie einen großen Teil der bisherigen

• Nutzer von Buszubringersystemen auf das eigene
Auto umlenken, das durch den garantierten
„Park-&-Ride“-Platz nur wieder attraktiver
wurde15 .
Der Umweltverbund bedeutet daher eine bewußte
Abkehr vom „Park-&-Ride“-Konzept, das in jüng-
ster Zeit ausgerechnet von den Autokonzernen in
gemeinsam mit Großstädten betriebenen integrier-
ten Verkehrslösungen als „Rettungsanker“ und
„Überlaufventil“ für ihr Produkt propagiert wird -
BMW in München, Daimler-Benz in Stuttgart,
VW in Hannover. Monheim schreibt: „Go & Ride,
Bike & Ride sowie Ride & Ride sollen innerhalb
der Verkehrsmittel des Umweltverbundes - so
nennt man das optimale Zusammenwirken von
Fußgänger-, Fahrrad- und öffentlichem Verkehr -
eine gute Arbeitsteilung sichern, mit vielen
Schnittstellen, um den Autoverkehr wirksam zu
verringern. Denn keine der Verkehrsarten des
Umweltverbundes schafft diese Aufgabe allein.“
Der Bonner Verkehrsplaner zieht so die Lehren
aus den Erfahrungen der „Pionierstädte“ der öko-
logischen Verkehrswende, die trotz ihres großen
Engagements zu sektoral vorgegangen sind: So
biete Münster als Fahrradstadt im öffentlichen
Verkehr zu wenig; Zürich als Stadt des öffentli-
chen Nahverkehrs zeige große Mängel im Fahrrad-
und Fußgängerbereich; Göttingen wiederum, das
Fußgänger und Fahrradfahrer besonders fördert,
vernachlässige die Busse und Bahnen.

GO & RIDE bedeutet nach Monheims Konzept
eine optimale Integration des Fußgänger- und des
öffentlichen Verkehrs. Die wichtigste Verände-
rung gegenüber der heutigen Praxis ist eine Ver-
dichtung des Linien- und Haltestellennetzes, also
die Umkehrung des Trends, der den öffentlichen
Nahverkehr in den westdeutschen Großstädten in
den vergangenen Jahrzehnten beherrschte; hier fa-
vorisierte man teure U- und Schnellbahnlinien mit
großen Haltestellenabständen und dünnte das son-
stige Verkehrsnetz aus. Die viel höhere Attraktion
der Busse und Bahnen in vielen Schweizer Städten
rührt gerade von dem dort vier- bis sechsmal dich-
teren Haltestellen- und Liniennetz her. Attraktive
und flexible Ergänzungen zu einem solchen System
sind das Anruf-Sammeltaxi und der Rufbus. Wei-
tere Stichworte zur Attraktivitätssteigerung sind:
Erleichterung des Ein-, Aus- und Umsteigens
durch moderne Busse und Bahnen in Niederflur-
technik (niedrigliegender Fahrgastraum, daher ge-
ringer Höhenunterschied zur Straße) sowie bessere
„Aufenthaltsqualität“ durch attraktive Gestaltung
der Haltestellen.

BIKE & RIDE kombiniert Busse und Bahnen mit
dem Fahrrad als Zubringer, „die nicht länger als
potentielle Konkurrenten, sondern als natürliche
Verbündete geplant werden“. Monheim fordert als
Voraussetzung bequeme und sichere Fahrradab-
stellanlagen sowie gute Radverkehrsverbindungen
zu Bahnhöfen und Haltestellen; größere Bahnhöfe
brauchen darüber hinaus Fahrradstationen mit Be-
wachung, Fahrradverleih und Reparaturservice.
Als Vorbilder in diesem Bereich gelten Japan und
die Niederlande. In Japan wurden seit 1980 fast
zwei Mio. Abstellplätze in 8000 neuen Bike-&-
Ride-Anlagen geschaffen. Gemeinsam vom „Um-
weltverbund“ genutzte, gegenüber dem Normal-
maß breiter angelegte Bus- und Fahrradspuren auf
den Straßen oder eigene „Umwelt-Straßen“ brin-
gen nach den bisherigen Erfahrungen in Berlin,
Erlangen und Münster Zeitvorteile und mehr Si-
cherheit, außerdem symbolisieren sie das Zusam-
mengehören der PKW-Alternativen.

RIDE & RIDE bedeutet, daß die einzelnen Teilsy-
steme des öffentlichen Verkehrs optimal aufeinan-
der abgestimmt und verknüpft sind. Monheim for-
dert in Analogie zum Straßenverkehr, bei dem die
Verknüpfung von der Gemeindestraße bis zur
Autobahn selbstverständlich ist, eine Integration
der Netze, Takte und Tarife vom „Flaggschiff ICE
bis zur letzten Buslinie im ländlichen Raum“. Das
heißt: Busse und Bahnen fahren in kurzen Takten,
es werden „Zeitknoten“ gebildet, an denen sich
verschiedene Linien an Bahnhöfen oder Knoten-
punkthaltestellen treffen, die Anschlüsse werden
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gesichert, Wartezeiten kurz gehalten. Die Tarife
sind durch Zusammenarbeit der Verkehrsträger
integriert, ein Fahrschein gilt in allen Verkehrsmit-
teln, möglichst auch in Anschlußtaxen. Die Netze
müssen nach Monheims Konzept „maximale Flä-
chendeckung bieten, so daß es keine ,Löcher im
System gibt.“ Denn: „Im Prinzip muß man darauf
vertrauen können, daß jeder Ort mit öffentlichen
Verkehrsmitteln erreichbar ist.“

16 Karl-Otto Sattler, Im umweltbewegten Freiburg Streit
um das geliebte Auto, in: Frankfurter Rundschau vom
15. Dezember 1992, S. 28.

V. Warum eigentlich nicht?
Nicht mal in Freiburg?

Das hier vorgestellte Konzept des „Umweltver-
bundes“ hat den Vorteil der Reinheit und Klar-
heit. Sein Nachteil ist, daß es noch nirgends in sei-
ner Gesamtheit ausprobiert wurde und deshalb
seine Leistungsfähigkeit gegenüber der Lenkrad-
konkurrenz nicht beweisen konnte. Einzelne
Städte und Verkehrsbetriebe führen in den ge-
nannten Teilbereichen Lösungen als praktikabel
vor, nirgends jedoch sind die zu vermutenden
„synergistischen“ Effekte Realität.

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber es fällt
natürlich auf, daß ausgerechnet diejenigen euro-
päischen Länder noch am ehesten dem Idealbild
des „Umweltverbundes“ nahekommen, in denen
es keine große Automobilindustrie gibt: die
Schweiz, die Niederlande und Dänemark. Beson-
ders das Schweizer Modell des öffentlichen Ver-
kehrs mit dem nationalen Konzept „Bahn 2000“
(Integration aller maßgeblichen Verkehrsbetriebe
von der Bundesbahn über Privatbahnen und Bus-
gesellschaften bis zu den Schiffahrtsgesellschaften,
Kapazitätsausbau statt Streckenstillegungen, Kon-
zentration auf die Region und Bedienung in der
Fläche statt auf einzelne Hochgeschwindigkeits-
trassen, attraktive Preisgestaltung) und dem vor-
bildlichen und öffentlichen Nahverkehr in den
Städten hat es den bundesdeutschen Advokaten
der Verkehrswende angetan.

Zu wenig beachtet wird hierbei zumeist, daß trotz
der hohen gesellschaftlichen Wertigkeit der Busse
und Bahnen - in Zürich gilt es, welch Gegensatz
zur anderen Geldstadt Frankfurt, selbst in Banker-
kreisen als „chic“, mit der Tram zu fahren - ein
gleich hohes Maß an Konfliktbereitschaft notwen-
dig war, um dem öffentlichen Verkehr Vorrang zu
geben. Die weit überdurchschnittlichen Verkehrs-
anteile in Zürich waren alleine durch ein gutes,
dichtes Angebot nicht zu erzielen. Auf der ande-

ren Seite mußte der motorisierte Individualver-
kehr spürbar eingeschränkt werden: Man mußte
ihm Platz wegnehmen - in Form von Parkplätzen
und Fahrspuren.

In welche Konflikte deutsche Verkehrspolitiker
sich begeben, wenn sie sich dem „Umweltver-
bund“ nähern wollen, zeigt das aktuelle Beispiel
der „Öko-Hauptstadt“ (Titel verliehen von der
Deutschen Umwelthilfe) Freiburg. Hier, wo man
die Chancen für die Verkehrswende noch am ehe-
sten als gegeben ansehen würde, weil in der Breis-
gaustadt das erste Umwelt-Abo der Republik ein-
geführt wurde, der öffentliche Nahverkehr auf
einem Netz von 2500 Kilometern konkurrenzlos
preiswert ist, der Radwegebau floriert, Tempo-30-
Regelungen in allen Wohngebieten gelten, Park-
plätze bewußt knapp gehalten werden - ausgerech-
net hier brach jüngst die verkehrspolitische Grund-
satzdebatte neu auf. Der Grund: Bei den Plänen
der Stadtverwaltung für eine weitgehende (Auto-)
Verkehrsberuhigung der gesamten Innenstadt -
eigentlich die logische Folge der vorherigen Maß-
nahmen - geht es nun wirklich ans Eingemachte.

Tatsächlich relativieren sich die unbestreitbaren
Erfolge der Öko-Hauptstadt in der Verkehrspoli-
tik, wenn man genau hinschaut: Zwar sank der
Autoanteil an den Verkehrsbewegungen von
60 Prozent (1976) auf heute 47 Prozent, während
der Fahrrad-Anteil von 18 auf 27 und der Straßen-
bahn-Bus-Anteil von 22 auf 26 anstieg, doch führte
das nicht zu einer entsprechenden Umweltentla-
stung. Die steigenden PKW-Zulassungszahlen
machten den Umsteigeeffekt zunichte; erst 1991
kam es zu einer Stagnation der Autozahlen auf ho-
hem Niveau. Daß nun der politische Streit über die
bisher auch von konservativer Seite mitgetragene
Verkehrspolitik neu aufbricht, erklärt der Journa-
list Karl-Otto Sattler, der die Freiburger Szene
lange beobachtet hat, so: „All die bislang so viel
gelobten Schritte hin zur umweltfreundlicheren
Verkehrspolitik taten dem Autoverkehr an der
Dreisam nicht wirklich weh. Jetzt soll es erstmals
schmerzhafte Eingriffe geben, und da ist das Auf-
heulen groß.“16 Viele Einzelhändler fürchten Um-
satzverluste wegen fembleibender Kunden, sie
sprechen von der „Wirtschaftsfeindlichkeit" der
kommunalen Verkehrspolitik, sogar eine Gefähr-
dung des wirtschaftlichen Oberzentrums von Süd-
baden wird beschworen. Manch ein CDU-Stadtrat
quittiert die Verkehrspläne kurz mit dem 
Kommentar: „Irrsinn“.*
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Der erwähnte Journalist sieht freilich einen Silber-
streif am Freiburger Horizont. Er beschreibt, wie
lernfähig man an der Dreisam ist: „Vor Jahren
lief der Freiburger Einzelhandel aus Furcht vor
wirtschaftlichem Niedergang Sturm gegen die Ein

20

-
richtung einer Fußgängerzone im historischen Alt-
stadtkern. Die Kritiker verstummten jedoch rasch:
Die Geschäfte liefen bald besser als zuvor - unbe-
helligt von lärmenden und stinkenden Blechkisten
konnten die Passanten das Stadterlebnis besser ge-
nießen, und damit wurden die Kunden offenbar
auch einkaufsfreudiger.“

VI. Aber ohne Geld...

... geht die Chose natürlich wirklich nicht. Der
Auf- und Ausbau eines ökologisch verträglichen
Verkehrssystems kostet Geld; Monheim rechnet
mit einem Volumen von 30 Mrd. DM, die jährlich
über einen Zeitraum von zehn Jahren aufgebracht
werden müßten17 . Solche Summen, insgesamt
300Mrd. DM, klingen beeindruckend, doch gelten
sie bei anderen Verkehrsinvestitionen keineswegs
als vermessen: Die Kosten alleine des jetzt disku-
tierten Bundesverkehrswegeplans werden, sum-
miert über die nächsten 20 Jahre, auf 500 Mrd. DM
geschätzt. Die Erhaltungsinvestitionen für das
Straßen- und Schienennetz belaufen sich nach Be-
rechnungen des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung im gleichen Zeitraum auf
508 Mrd. DM.18 Auch die kaum noch aufschieb-
bare finanzielle Sanierung der Bundesbahn, deren
Verschuldung durch jahrzehntelange Untätigkeit
aller bisherigen Bundesregierungen horrende Aus-
maße angenommen hat, schlägt mit einigen zig,
womöglich aber gar 200 Mrd. DM zu Buche.

17 Persönliche Mitteilung; der Wert beruht auf seinen ver-
schiedenen Arbeiten zu den Kosten des Ausbaus des Bus-
und Bahnnetzes sowie der Fahrrad- und Fußgängeranlagen.
18 Vgl. Helmut Holzapfel, Richtung Schlagloch, in: Die
Zeit, Nr. 48 vom 20. November 1992, S. 32.
19 Vgl. ebd.

20 Vgl. Die Welt vom 10. November 1992, S. 13.
21 Günther Krause, Die Straßenbenutzungsgebühr bringt
mehr Gerechtigkeit, in: Frankfurter Rundschau vom 1. De-
zember 1992, S. 6.
22 Prognos-Studie „Identifizierung und Internalisierung ex-
terner Kosten der Energieversorgung“, Endbericht im Auf-
trag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Basel, Juni
1992.
23 Vgl. Die Welt vom 15. September 1992, S. 11.

Was diese Summen erkennen lassen, ist freilich,
daß beide Strategien - sowohl der forcierte Aus-
bau des Straßennetzes als auch der Aufbau eines
flächendeckenden umweltverträglichen Verkehrs-
systems - nicht gleichzeitig möglich sind. Schon die
Finanzierung des Bonner Verkehrswegeplanes und
die der Erhaltungsinvestitionen, ist, darauf hat der
Kasseler Verkehrswissenschaftler Professor Holz-
apfel jüngst hingewiesen19 , zum großen Teil nicht
gedeckt. Es steht also in der Politik wirklich eine

epochemachende Entscheidung an - für oder end-
gültig gegen die ökologische Verkehrswende.

Ein Teil der Mittel für den Umbau des Verkehrs ist
mit durchgreifenden Umschichtungen in den Ver-
kehrsetats vom Bund bis zur Kommune frei zu ma-
chen. Es wäre aber blauäugig, ohne zusätzliche
Gelder auskommen zu wollen. Die Maxime „Ver-
kehr finanziert Verkehr“ gibt dabei die praktikable
Richtung an. Eine stärkere Belastung des motori-
sierten Individualverkehrs ist auch bei konser-
vativen Politikern längst kein Tabu mehr, da die
immens negativen Folgekosten des Autosystems
zumindest wahrgenommen werden. Umweltmini-
ster Klaus Töpfer hält eine Erhöhung des Benzin-
preises um eine Mark in zehn Jahren für reali-
stisch20, Verkehrsminister Günther Krause sieht es
als zentrale Aufgabe der europäischen Verkehrs-
politik an, endlich die „Kostenwahrheit im Ver-
kehr“21 herzustellen.

Zwei Entwicklungen unterstützen den Trend: Er-
stens ist eine „Internalisierung“ der nicht gedeck-
ten Folgekosten des gesamten Energieverbrauchs
in den Industriegesellschaften zwingend, soll nicht
auf Dauer der gesamte marktwirtschaftliche Wirt-
schaftsprozeß durch falsche Preissignale fehlge-
steuert werden. Was das Basler Prognos-Institut in
einer grundlegenden Studie für das Bonner Wirt-
schaftsministerium über die „externen Kosten“ des
Energieverbrauchs formulierte, gilt besonders für
den expandierenden Verkehrssektor: „Die notori-
sche Ausblendung von Umweltschäden stellt un-
mittelbar einen zentralen Lenkungsmechanismus
der Volkswirtschaft... in Frage. Da die sich im
Marktgeschehen bildenden Energiepreise die wah-
ren Kosten der Energieerzeugung und -nutzung
verfälscht abbilden, kann es zu massiven volkswirt-
schaftlichen Fehlallokationen kommen. Dies trifft
den Kern des Effizienzanspruchs einer Marktwirt-
schaft.“22

Zweitens entspräche die „Preiswahrheit“ im Ver-
kehr dem Ziel einer ökologischen Steuerreform,
die in der öffentlichen Diskussion über die Um-
orientierung der Volkswirtschaften in Richtung auf
eine nachhaltige Wirtschaftsweise immer mehr
Anhänger, so auch die Spitze des Bundeswirt-
schaftsministeriums23 , findet. Das von Emst-Ulrich
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von Weizsäcker und vom Umwelt-Prognose-Insti-
tut (Heidelberg) seit 1987/88 ins Gespräch ge-
brachte Konzept sieht vor, die Besteuerung der
heute verschwendeten, da zu billigen Energie zur
Basis des Staatseinkommens zu machen und dafür
im Gegenzug die Besteuerung der menschlichen
Arbeitskraft zu senken. Ausdrückliches Ziel hier-
bei ist es, die heute viel zu geringe „Energiepro-
duktivität“ zu steigern und so die dadurch ausgelö-
sten Umweltschäden zu minimieren24 .

24 Vgl. Emst Ulrich von Weizsäcker, Erdpolitik, Darm-
stadt 1992, S. 157ff.
25 Vgl. Der Umwelt zuliebe müßte das Benzin mindestens
zwei Mark kosten, in: Frankfurter Rundschau vom 14. Ja-
nuar 1991, S. 1.

Eine Größenordnung für die Verteuerung der
Energie im Verkehrsbereich liefern verschiedene 
Untersuchungen der einschlägigen externen
Kosten: Eher am unteren Rand liegt die Untersu-
chung der Essener „Planco Consulting“25 , die 1991
einen Umweltaufschlag von mindestens 80 Pfenni-
gen pro Liter Benzin/Diesel errechnete. Andere
Expertisen kommen zu wesentlich höheren Wer-
ten, so daß auch ein Literpreis von 5 DM, wie er in
der politischen Diskussion des öfteren genannt
wurde, zu rechtfertigen wäre. Die Unterschiede
erklären sich in der Regel durch kaum auf einen
Nenner zu bringende Ansätze für die nur schwer

monetarisierbaren Schadwirkungen. In der Tat:
Mit wieviel Geld sollen Gesundheitsschäden,
Naturzerstörung, die Gefährdung der ökologi-
schen Stabilität umgerechnet werden?

Ökonomisch und sozial am verträglichsten er-
scheint das Konzept, demzufolge die Energie-/
Benzinpreise nur in kleinen Schritten (zum Bei-
spiel nach dem Weizsäcker-Modell jeweils um fünf
Prozent), aber dafür Jahr für Jahr, angehoben wer-
den. Die Schockwirkung, die eine plötzliche Erhö-
hung der Energiekosten um eine DM oder mehr
mit sich brächte, würde vermieden. Trotzdem ent-
faltete das System eine große Dynamik: In 14 Jah-
ren hätten sich die Preise verdoppelt, in 42 vervier-
facht.

Eine Energiepreisreform erweist sich also im
Verkehrsbereich als komplementär zur Wende im
Bewußtsein: Die Umstellung auf das ökologisch
verträgliche Verkehrssystem würde sich immer
stärker in der Wirtschaft und im Privatsektor auch
in Mark und Pfennig lohnen. Es entstünden in der
Industrie Anreize, all die technischen Lösungen
zur Verminderung der Umweltbelastung in allen
Fahrzeugen Zug um Zug einzusetzen, die heute
mangels Rentabilität unterbleiben. Vor allem aber
könnte sich das - folgt man den einschlägigen 
Umfragen - „latent“ bei praktisch allen Bürgern
vorhandene Umwelt- und Verkehrsbewußtsein
unter diesen Bedingungen richtig entfalten.
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Hans-Jürgen Ewers

Aufbau der Verkehrsinfrastruktur
in den neuen Bundesländern

I. Bedeutung einer funktionierenden
Infrastruktur

Jede private Wirtschaftstätigkeit - gleich ob Pro-
duktion oder Konsum - ist mehr oder weniger vom
Vorhandensein materieller, personeller oder insti-
tutioneller Voraussetzungen abhängig, die im all-
gemeinen als Infrastruktur bezeichnet werden.
Gäbe es keine (staatliche) Organisation, die Si-
cherheit garantierte, so müßte man vermutlich den
größten Teil der Zeit auf Vorkehrungen zum
Schutze von Leben, Gesundheit und Eigentum
verwenden. Ohne medizinische Versorgung, Ener-
gie- und Wasserversorgung, ohne Müllabfuhr und
Abwasserentsorgung wird das Leben schwierig,
wenn nicht unmöglich. Ohne ein leistungsfähiges
Verkehrs- und Kommunikationswesen, Einrich-
tungen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Frei-
zeit wären Produktivität und Lebensqualität
wesentlich geringer. Gäbe es kein funktionieren-
des Rechtssystem, würden vor allem längerfristige
Verträge nur unter größten Kosten und Risiken
abgeschlossen; darauf basierende Aktivitäten wä-
ren unter Umständen unmöglich.

Weil die Produktivität privater Wirtschaftstätigkeit
(und damit das Wirtschaftswachstum) ebenso wie
die Lebensqualität ganz entscheidend von der
Qualität und Quantität der Infrastruktur abhän-
gen, steht der Auf- und Ausbau der Infrastruktur
in den neuen Bundesländern mit Recht ganz oben
auf der politischen Agenda. Dabei geht es nicht
nur um die Beseitigung jener Ausstattungsmängel,
die - wie Ausstattungsdefizite im Telekommunika-
tionsbereich oder der Zustand der Straßen - auch
dem wirtschaftlichen Laien unmittelbar ins Auge
fallen. Mindestens ebenso wichtig ist der Aufbau
jener institutioneilen Infrastruktur, ohne die auch
idealistisch gesinnte private Investoren nicht tätig
werden können, weil sie ein gewisses Maß an
Rechtssicherheit benötigen, z.B. Genehmigungs-
behörden und Verwaltungsgerichte. Daß diese
institutioneile Infrastruktur in den neuen Bundes-
ländern fehlte, hat nichts mit der Ineffizienz eines
sozialistischen Systems zu tun, das gerade im Infra-
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Strukturbereich von der Substanz lebte. Da es
Märkte und private Wirtschaftstätigkeit in diesem
System nur in sehr beschränktem Umfang gab, war
auch die dafür erforderliche institutionelle Infra-
struktur nur in geringem Maße vorhanden. Ihr
Aufbau wird vermutlich viel Zeit in Anspruch neh-
men, denn man kann zwar möglicherweise mit
einem Federstrich Gesetze übertragen, nicht aber
über die zur Ausfüllung dieser Gesetze erforder-
lichen erfahrenen Richter und Verwaltungsbeam-
ten verfügen.

Diese Vorbemerkung ist notwendig in einem Bei-
trag, der im folgenden ausschließlich dem Auf-
und Ausbau der materiellen Infrastruktur in den
neuen Bundesländern gewidmet ist, und zwar am
Beispiel der Verkehrsinfrastruktur. Hier besteht,
wie zu zeigen sein wird, das Problem weniger im
Mangel an erfahrenen Richtern und Verwaltungs-
beamten, sondern vor allem im Finanzmangel,
nachdem der Engpaß zu langer Genehmigungsver-
fahren durch das Verkehrswegeplanungsbeschleu-
nigungsgesetz (Gesetz zur Beschleunigung der
Planungen für Verkehrswege in den neuen Län-
dern sowie im Land Berlin vom 16.12. 1991) für
die neuen Bundesländer entschärft wurde.

II. Zum Infrastrukturbegriff und zur
Bedeutung der Verkehrsinfrastruktur

Der Infrastrukturbegriff ist schillernd. Zwar kann
man, wie es landläufig geschieht, definieren: „Die
Infrastrukturausstattung einer Volkswirtschaft um-
faßt sämtliche materiellen, personellen und institu-
tioneilen Produktionsvoraussetzungen für eine pri-
vate Wirtschaftstätigkeit.“1 Aber damit bleiben
wesentliche Abgrenzungsfragen offen. Denn in
einer arbeitsteiligen Wirtschaft trägt praktisch je-
der Produzent mit seinen Gütern und Dienstlei-
stungen zur Wirtschaftstätigkeit Dritter - Produ-
zenten oder Konsumenten - bei. Auch die Bezug-

1 Hans-Peter Klös, Privates Infrastrukturkapital, in: Wirt-
schaftsstudium, (1991) 6, S. 303.
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nähme auf staatliche Dienstleistungen hilft kaum
weiter. Zwar ist die öffentliche Hand - Bund, Län-
der, Gemeinden, Parafisci (Sozialversicherung
etc.) und öffentliche Unternehmen - in vielen Be-
reichen für die Bereitstellung der Infrastruktur
(„Sozialkapital“) weitgehend alleine zuständig.
Aber diese Alleinzuständigkeit ist weder verfas-
sungsrechtlich geboten noch ökonomisch in den 
meisten Fällen notwendig.

Natürlich gehört z.B. die Schaffung der notwendi-
gen Voraussetzungen für die Befriedigung der
Verkehrsbedürfnisse der modernen Industriege-
sellschaft heute zu den notwendigen, durch das So-
zialstaatsprinzip des Art. 20 I GG verfassungs-
rechtlich fundierten Staatsaufgaben. Und den
„Staat trifft von Verfassungs wegen eine Ein-
standspflicht für das Vorhandensein und den be-
darfsgerechten Ausbau der Verkehrsinfrastruktur
in allen relevanten Bereichen - insbesondere im
Hinblick auf Straßen, Eisenbahnen, Wasserstra-
ßen und Flughäfen. Aus dieser Einstandspflicht
folgt indessen nicht, daß der Staat verfassungs-
rechtlich verpflichtet wäre, die erforderlichen In-
vestitionen in jedem Fall selbst vorzunehmen bzw.
Eigentum einer juristischen Person des öffentli-
chen Rechts an den infragestehenden Anlagen zu 
begründen. Der Staat kann seiner sozialstaatlichen
Einstandspflicht... grundsätzlich auch dadurch
Rechnung tragen, daß er die Vornahme der von
ihm als erforderlich angesehenen Investitionen
durch private Rechtsträger zuläßt oder veran-
laßt.“2

2 Karl Heinrich Friauf, Die Möglichkeiten einer Übertra-
gung öffentlicher Verkehrs-Infrastrukturaufgaben auf Pri-
vate, Gutachten im Auftrag des Bundesministers für Wirt-
schaft, Institut für Staatsrecht der Universität zu Köln, 1991,
Zusammenfassung, Tz. 2. 3 Vgl. H.-P. Klös (Anm. 1).

Ob staatliches oder privates Tätigwerden im Infra-
strukturbereich aus ökonomischen Gründen gefor-
dert ist, hängt davon ab, ob der Markt zu einem
nach Menge, Qualität und Preis angemessenen In-
frastrukturangebot führen würde. Ein Versagen
der Marktsteuerungskräfte („Marktversagen“) ist
insbesondere dann zu befürchten, wenn das Aus-
schlußprinzip nicht faßt oder ein natürliches Mo-
nopol vorliegt.

Bei Versagen des Ausschlußprinzips können Nutz-
nießer von Infrastrukturleistungen nicht zu vertret-
baren Kosten von der Nutzung ausgeschlossen
werden. Ein privater Anbieter wäre in einem sol-
chen Fall mit dem Problem konfrontiert, daß er
einen Nutznießer seines Angebots nicht zur Zah-
lung eines Preises zwingen könnte, dieser also kei-
nen Beitrag zur Deckung der Kosten leisten

würde. Der Kunde würde sich in der komfortablen
Position eines „Trittbrettfahrers“ befinden, der ge-
nießt ohne zu zahlen. Unter diesen Gegebenheiten
käme ein privates Angebot nicht zustande, als Lö-
sung bleibt dann nur übrig, die Nutznießer einem
kollektiven Finanzierungszwang zu unterwerfen
(z.B. durch Steuern). Für die Benutzung der Ver-
kehrsinfrastruktur wäre heute die Erhebung von
Preisen möglich und damit eine Voraussetzung für
ein privates Angebot erfüllt. Moderne elektroni-
sche Erhebungstechniken, wie z.B. Taxameter im
Pkw in Verbindung mit Induktionsschleifen in der
Straße, würden bei Befahren eines bestimmten
Straßenabschnittes zu direkten Zahlungen des
Nutzers führen, deren Höhe von der augenblickli-
chen Straßenbelastung abhängig wäre. Daß dieser
Weg nicht beschritten wird, hat vor allem vertei-
lungspolitische Gründe.

Von einem natürlichen Monopol spricht man
dann, wenn ein einzelner Anbieter - etwa als Folge
von technischen Unteilbarkeiten und entsprechend
großen Mindestkapazitäten der Produktion - die
gesamte Nachfrage am kostengünstigsten allein be-
friedigen kann: Wenn z.B. die gesamte Nachfrage
der Schienenverkehrsunternehmen nach Strecken-
benützungsrechten zwischen zwei Orten mit Hilfe
einer eingleisigen Strecke befriedigt werden kann,
wäre ein konkurrierendes Streckenangebot, selbst
wenn es privat zustande käme, ökonomisch unsin-
nig, weil dann beide Strecken unterausgelastet
würden, was eine Verschwendung von Produktiv-
kräften bedeutete. Auch wenn in dem geschilder-
ten Fall u. a. wegen der hohen Kosten eines Schie-
nenweges ein zweiter Anbieter vermutlich nicht in
den Markt eintreten würde, weil er ruinöse Kon-
kurrenz befürchten müßte, könnte staatliches
Handeln dennoch gefordert sein. Denn das eta-
blierte Unternehmen ist ein Monopolist, der an
der mißbräuchlichen Ausnutzung seiner Markt-
macht zu hindern wäre. Untersucht man jedoch die
Fälle, in denen technische Unteilbarkeiten vorlie-
gen, genauer, so kann die Gefahr der mißbräuchli-
chen Ausnutzung dieser Monopolstellung durch
technischen Fortschritt, die Trennung von Netz
und Betrieb auf diesem Netz, durch Ausschrei-
bung von Leistungen in gewissen Zeitabständen
usw. verringert werden3 .

Infrastrukturleistungen im allgemeinen und Ver-
kehrsinfrastrukturleistungen im besonderen müs-
sen also nicht notwendig vom Staat angeboten
werden. Damit läßt sich auch das bisherige Über-
wiegen des staatlichen Angebots nicht als Abgren-
zungskriterium für die Infrastrukturausstattung
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verwenden. Insofern bleibt nur ein Rückgriff
auf - z.T. schon genannte - allgemeine Eigen-
schaften zur Charakterisierung der Infrastruk-
tur, die allerdings eine trennscharfe Definition
nicht ohne weiteres erlauben. Solche „konstitu-
tiven“ Eigenschaften der Infrastruktur sind vor
allem:

Polyvalenz: Nur solchen Einrichtungen bzw.
Dienstleistungen kommt Infrastrukturcharakter
zu, die notwendige Voraussetzung für sehr viele
wirtschaftliche Aktivitäten sind. Dies trifft z.B.
für weite Teile der öffentlichen Verwaltung, die
Rechtsordnung, die innere und äußere Sicher-
heit, für viele Ver- und Entsorgungsleistungen,
für das Gesundheitswesen, das Bildungswesen
und die Wissenschaft zu.

Unteilbarkeit: Soweit Voraussetzungen privater
Wirtschaftstätigkeit auch in einem Rahmen
geschaffen werden können, der für einzelne
Wirtschaftssubjekte oder kleine Gruppen von
Wirtschaftssubjekten realisierbar ist, kommt
ihnen infrastruktureller Charakter nicht zu. So
kann ein Tennisplatz auch von Einzelpersonen
oder einem „Club“ errichtet werden. Erst wenn
die zur Realisierung solcher Einrichtungen er-
forderlichen Mindestgrößen die Möglichkeiten
kleiner Gruppen übersteigen, kann von einer
(öffentlichen) Infrastrukturaufgabe gesprochen
werden.

Immobilität: Viele der notwendigen Vorleistun-
gen privater Wirtschaftstätigkeit können relativ
leicht auf dem Wege der Mobilität von Gütern
und Personen beschafft werden. Sie sind prak-
tisch überall verfügbar. Soweit dies der Fall ist,
sind auch hohe Polyvalenz und große Unteilbar-
keiten kein ausreichender Grund für die An-
nahme einer (öffentlichen) Infrastrukturaufgabe.
Erst hohe Transportkosten bei der Bereitstellung
notwendiger Vorleistungen für die private Wirt-
schaftstätigkeit konstituieren den infrastrukturei-
len Charakter der entsprechenden Vorleistung.
Insofern sind die Verkehrswege in doppelter
Weise infrastrukturell bedeutsam. Ihre Leistun-
gen sind selbst immobil, weil z.B. die Straße nur
dort genutzt werden kann, wo sie liegt: Sie
gehört also selbst zur Infrastruktur. Gleichzeitig
entscheidet ihre Qualität mit darüber, in wel-
chem Umfang andere Güter und Dienste Infra-
strukturcharakter tragen. Je leistungsfähiger die
Verkehrsinfrastruktur ist, umso mobiler sind
Leistungen anderer Wirtschaftsbereiche; damit
verringern sich in ihnen die Eigenschaften der In-
frastruktur.

III. Bestand an
Verkehrsinfrastruktur

in den neuen Bundesländern
und künftiger Bedarf

Betrachtet man die Entwicklung der neuen Bun-
desländer seit der Vereinigung am 3. Oktober
1990, so sind die Veränderungen ihrer wirtschaft-
lichen und sozialen Strukturen gravierend. Wirt-
schaftliche Abläufe und individuelles Mobilitäts-
verhalten nähern sich dabei immer stärker denen
in den alten Bundesländern an. Dies bedeutet eine
wesentliche Zunahme des Güterverkehrs ebenso
wie des Individualverkehrs auf der Straße.

Die Zunahme des Güterverkehrs hat vor allem mit
der Integration der Wirtschaft der neuen Bundes-
länder in das System der nationalen und inter-
nationalen Arbeitsteilung zu tun. Zu den Hinter-
lassenschaften der ehemaligen DDR gehörten
zentralisierte Produktionsstrukturen mit hohen
Produktionstiefen (Integration vor- und nachge-
lagerter Produktions- und Handelsstufen) in den
Kombinaten, die zugunsten einer produktivitäts-
steigernden zwischenbetrieblichen Arbeitsteilung
z.T. bereits abgebaut wurden, z.T. noch abgebaut
werden müssen.

Der zu erwartende Anstieg des Indiviudualver-
kehrs ist vor allem durch das Wachstum des Kraft-,
fahrzeugbestandes und den Nachholbedarf an indi-
vidueller Mobilität besonders im Freizeitbereich
induziert. Wegen der zu erwartenden Angleichung
der wirtschaftlichen Strukturen und des individuel-
len Mobilitätsverhaltens in den neuen Bundeslän-
dern an die Verhältnisse in den alten Bundeslän-
dern werden bei der folgenden Beschreibung der
Bestände an Verkehrsinfrastruktur vor der Ver-
einigung stets Vergleichszahlen aus den alten Bun-
desländern genannt (vgl. Tabellen 1 und 2)

1. Straße

a) Situation vor der Wiedervereinigung

Rein quantitativ präsentierte sich das Straßennetz
der DDR nicht schlecht. Mit einer Gesamtlänge
von 124 604 km (unter Einschluß aller Ortsstraßen)
im Jahre 1988 hatte es eine Dichte von 1150 km
pro 1000 km2 Fläche (alte Bundesländer: 1991 km
pro 1000 km2). In qualitativer Hinsicht waren je-
doch eklatante Mängel festzustellen, die auf eine
zu geringe und wenig effiziente Investitionstätig-
keit zurückzuführen sind. Zwischen 1960 und 1988
wurden beispielsweise nur 480 km Autobahn neu
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Tabelle 1: Verkehrswege 1990

Alte Bundesländer Neue Bundesländer

Länge in km je 1000 km2 Länge in km je 1000 km2

Eisenbahnstrecken
darunter:

298101 120 14308 132

elektrifiziert 12035 48 4025 37

BinnenWasserstraßen 4511 18 2319 21

Straßen des überörtlichen Verkehrs
darunter:

173861 699 47201 436

Autobahnen 8822 . 35 1850 17
Bundesstraßen 31063 125 113202 105
Land- und Kreisstraßen 133976 539 34 0313 314

Rohrfernleitungen 2222 9 1323 12

4 Vgl. Berthold Busch, Verkehrs- und Telekommunika-
tions-Infrastruktur, in: Bestandsaufnahme DDR, IW-
Trends, 17 (1990) 2, S. III/6f.

1 Deutsche Bundesbahn und nichtbundeseigene Eisenbahnen.
2 Fernverkehrsstraßen.
3 Bezirksstraßen.
Quellen: Statistisches Jahrbuch 1992 für die Bundesrepublik Deutschland; Statistisches Jahrbuch der DDR 1990; Verkehr in
Zahlen 1992 (DIW); eigene Berechnungen.

Tabelle 2: Anteile der Verkehrsträger an der Güterverkehrsleistung1

Jahr Eisenbahn Straßen-
verkehr

Rohrfern-
leitungen

Binnen-

. Schiffahrt Insgesamt

Anteile am gesamten Güterverkehr in Prozent Mrd. tkm

Alte Bundesländer
f

1980 26,1 48,7 5,1 20,1 255,8
1985 25,7 52,0 3,4 18,9 254,5
1988 22,4 55,4 2,9 19,3 273,3
1989 22,0 55,8 3,4 18,8 287,9
1990 21,0 56,8 3,9 18,3 299,2

Neue Bundesländer
1980 66,7 24,8 5,9 2,6 84,6
1985 72,7 18,7 5,6 3,0 80,7
1988 72,4 19,7 4,9 3,0 83,5
1989 71,5 20,5 5,2 2,8 82,5
1990 69,2 22,0 5,6 3,2 59,1

1 Der Luftverkehr wurde wegen der Geringfügigkeit seiner Güterverkehrsleistung vernachlässigt.
Quellen: Verkehr in Zahlen 1992 (DIW); Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1992; eigene Berechnungen.

gebaut (alte Bundesländer 6000 km). Mehr als
80 Prozent des Budgets für Straßenwesen wurden
1987 für Instandhaltung ausgegeben4 .

In den letzten zehn Jahren vor der Vereinigung
war der Anteil der Streckenabschnitte des Straßen-
netzes mit erheblichen Schäden (mindestens Zer-
störung der Verschleiß- und Tragschicht, teilweise
des Unterbaus) vor allem beim Fernverkehrsstra-
ßennetz (von 14,3 auf 22,1 Prozent) und beim Be-
zirksstraßennetz (von 27,9 auf 40,8 Prozent) dra-
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matisch angestiegen5 . Beim kommunalen Straßen-
netz betrug dieser Anteil zum Zeitpunkt der
Wende 68,1 Prozent. Lediglich beim Autobahn-
netz war (hauptsächlich infolge der von der Bun-
desrepublik finanzierten Neubauten) der Strecken-
anteil mit erheblichen Schäden leicht abgesunken
(von 52, auf 44,7Prozent). Von 31255 Straßen6 -
brücken schließlich wurden 38, Prozent als erheb7 -
lich beschädigt eingestuft.

5 Vgl. Renate Lorbeer, Die volkswirtschaftliche Effektivi-
tät der Straßenverkehrsanlagen als Kriterium für die Erhal-
tung und Erweiterung des Straßennetzes der DDR, in: Inter-
nationales Verkehrswesen, 42 (1990), S. 128.
6 Vgl. Kessel + Partner/W. Rothengatter, Szenario zur
Verkehrsentwicklung mit der DDR und mit Osteuropa,
Schlußbericht, Freiburg - Karlsruhe 1990, S.21f.
7 Vgl. Hartmut H. Topp, Verkehrskonzepte für Mittel-
und Großstädte in den ostdeutschen Bundesländern, in: In-
ternationales Verkehrswesen, 43 (1991), S. 86ff.
8 Vgl. Kessel + Partner, Güterverkehrsprognose 2010 für
Deutschland, Schlußbericht, Freiburg, 1991.

Obwohl im Güterverkehr alle Transporte über
mehr als 50 km mit der Bahn durchgeführt werden
mußten und deshalb der Straßengüterverkehr nur
im Nahbereich und im Verkehr mit dem Ausland
eine Rolle spielte, war das überörtliche Straßen-
netz schon zu DDR-Zeiten zumindest qualitativ
überfordert. Dafür sprachen die ungezählten Ver-
kehrsbeschränkungen aufgrund von Straßenschä-
den. Aber auch die quantitative Überlastung kün-
digte sich an: Seit Beginn der achtziger Jahre
wuchs der Individualverkehr absolut und relativ.
Weder Lieferzeiten von 10 bis 15 Jahren bei Pkw
noch hohe Gebrauchtwagenpreise konnten diese
Entwicklung verhindern6.

Erhebliche Engpässe zeigten sich auch im inner-
städtischen Bereich. Viele Stadtstraßennetze sind
heute kaum größer als zu Vorkriegszeiten. Nach-
holbedarf besteht vor allem bei Ortsgebiete tangie-
renden Verkehrswegen wie verkehrsverteilenden
Ringstraßen oder bei Umfahrungsstraßen. Defizite
sind auch in der Verkehrssteuerung unverkennbar;
in der gesamten DDR gab es 1988 nur 1591 Licht-
signalanlagen7.

b) Zukünftige Anforderungen an die
Straßeninfrastruktur

Bestand schon vor der Wende ein erheblicher
Modernisierungs- und Ausbaubedarf bei der Stra-
ßenverkehrsinfrastruktur in den neuen Bundeslän-
dern, so sprechen die vorliegenden Verkehrspro-
gnosen bis zum Jahre 20108 eine noch deutlichere
Sprache im Hinblick auf das in den kommenden
Jahren erforderliche Investitionsprogramm. Ange-
sichts der für den Güterverkehr insbesondere zwi-

sehen den neuen und den alten Bundesländern,
aber auch für den Personenverkehr prognostizier-
ten Zuwachsraten und angesichts der auf eine An-
gleichung zwischen den neuen und alten Bundes-
ländern hin drängenden Kräfte sind Spekulationen
müßig, ob man etwa die in Tabelle 2 für den Güter-
verkehr dargestellten Anteile der Verkehrsträger
an der Gesamtverkehrsleistung vor der Wende mit
geeigneten Maßnahmen werde halten oder ob man
gar die gesamten Verkehrszuwächse auf umwelt-
freundlichere Verkehrsmittel als die Straße werde
lenken können. Dies ist nicht so zu verstehen, daß
hier einem bedenkenlosen Ausbau der Straßenin-
frastruktur proportional zum prognostizierten
Wachstum des Straßenverkehrs das Wort geredet
würde. Denn die genannten Prognosen basieren
auf der Annahme von Rahmenbedingungen für
den Straßenverkehr, die angesichts der vom Stra-
ßenverkehr ausgehenden Belastungen für Mensch
und Umwelt mit guten Gründen als zu wenig re-
striktiv angesehen werden können.

Freilich sollte man sich bei allen berechtigten öko-
logischen Bedenken keiner Illusion über das unter
einer angemessenen Belastung aller Verkehrsträ-
ger mit den von ihnen erzeugten Wege- und Um-
weltkosten zu erwartende Ausmaß an Straßenver-
kehr hingeben. Es wird immer noch erheblich grö-
ßer sein als das heutige. Dafür spricht zunächst der
erzwungen niedrige Anteil der Straße im Güter-
verkehr in den neuen Bundesländern (vgl. Ta-
belle 2), der gemessen am komparativen Vorteil
dieses Verkehrsträgers gegenüber der Schiene und
der Binnenwasserstraße selbst unter sehr restrikti-
ven Rahmenbedingungen für den Straßenverkehr
höher wäre, als er heute ist. Dafür spricht auch der
rapide Zuwachs der Anzahl der Kraftfahrzeuge
(insbesondere der Pkw) in den neuen Bundeslän-
dern (vgl. Tabelle 3). Dieser Zuwachs wird sich in
den kommenden Jahren fortsetzen, es sei denn,
man wollte den Einwohnern in den neuen Bundes-
ländern das abschlagen, was die Einwohner in den
alten Bundesländern seit langem zu ihrem Besitz-
stand rechnen. Schließlich muß ein Mehr an Stra-
ßenverkehr nicht notwendig auch ein Mehr bei den
Emissionen bedeuten. Gerade bei hohen preisli-
chen Belastungen jeder emittierenden Aktivität
wird die Kreativität der Betroffenen wie der Auto-
mobilindustrie in Richtung auf umweltfreundliche,
technische und organisatorische Lösungen von
Straßentransportproblemen angespornt.

Schließlich ist zu bedenken, daß nicht jede Straßen-
baumaßnahme als solche zusätzliche Umweltbela-
stungen bewirkt. Denn gerade Lückenschlüsse,
Ortsumgehungen und andere engpaßbeseitigende
Straßenbaumaßnahmen können umweltentlastende
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Tabelle 3: Bestand an Kraftfahrzeugen in den neuen Ländern und Berlin-Ost nach Fahrzeugarten
(in 1000)

1 Geschätzte Zahlen.
2 Ohne Kombinationskraftwagen und Kleinbusse.
3 Einschließlich Kombinationskraftwagen.
Quelle: Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1992; eigene Berechnungen.

Jahr Krafträder Pkw2 Lkw3 Sonstige Zusammen

1989 1327 3899 240 492 5958
1990 1311 4817 264 510 6902
19911 1900 6300 insgesamt 1000 9200

9 Vgl. B. Busch (Anm. 4), S. II1/2f.

10 Vgl. Kessel + Partner/W. Rothengatter (Anm. 6), S. 26.
11 Vgl. Statistisches Jahrbuch 1992 für die Bundesrepublik
Deutschland; eigene Berechnung.
12 Vgl. B. Busch (Anm. 4), S. III/3f.

Wirkungen haben (weil sie Umwegfahrten vermei-
den und den Verkehr flüssiger gestalten), sofern es
gelingt, eine weitere Erhöhung des Verkehrsauf-
kommens z.B. durch Benutzungsgebühren in
Grenzen zu halten. Notwendig ist deshalb ein um
geeignete ökologische Rahmenbedingungen für
den Straßenverkehr in der gesamten Bundesrepu-
blik ergänztes Straßenaufbauprogramm für die
neuen Bundesländer. Dabei sollten insbesondere
für den innerstädtischen Verkehr neue, zukunfts-
weisende Gesamtlösungen für eine hinreichend in-
dividualisierte und dennoch umweltfreundliche
Mobilität von Personen und Gütern ausprobiert
werden, weil jetzt die Gestaltungsspielräume am
größten sind.

2. Schienenwege

a) Situation vor der Wiedervereinigung

Im Bereich der Schiene konnte die Deutsche
Reichsbahn (DR) mit eindrucksvollen Zahlen
aufwarten. Ihr Schienennetz war mit 132 km je
1000 km2 eines der dichtesten in Europa (alte
Länder: 120 km je 1000 km2). Mit 1370 Personen-
kilometem wurde je Einwohner doppelt soviel
Personenverkehr auf der Schiene durchgeführt wie
in der alten Bundesrepublik. Auf einem Strecken-
netz von rund 14000 km lag die Verkehrsleistung
im Güterverkehr 1988 mit rund 60 Mrd. tkm (Ton-
nenkilometer = Gewicht mal Transportweite) in
beiden Staaten ungefähr gleich hoch, obwohl die
alte Bundesrepublik insgesamt ein wesentlich hö-
heres Güterbinnenverkehrsaufkommen auf ihrer
mehr als doppelt so großen Fläche bei mehr als der
dreifachen Bevölkerung hatte9 .

Für den hohen Anteil der Bahn an der gesamten
Verkehrsleistung gibt es eine Reihe offenkundiger
Gründe: Zunächst zwang der Mangel an Devisen
dazu, den Verbrauch von zu importierendem Erd-
öl gering zu halten und vor allem heimische Braun-

kohle zur Energiegewinnung zu verwenden. Dem-
entsprechend wurde der Bahn der Vorzug vor
der Straße gegeben. Alle Gütertransporte von
mehr als 50 km Transportentfernung mußten mit
der Bahn durchgeführt werden. Ferner war es der
Binnenschiffahrt kaum möglich, die Hauptstand-
orte der Rohstoffgewinnung und -Verarbeitung
miteinander zu verbinden. So entfielen allein
108 Mio. t der von der DR 1988 transportierten
323 Mio. t (DB 302 Mio. t) auf den Transport von
Braunkohle10 . Desweiteren vereinfachte die deut-
liche Konzentration der Industriestandorte auf den
Süden der DDR die Bündelung der Gütertrans-
porte. Schließlich wirkte die Knappheit des Pkw-
Angebots zugunsten eines hohen Anteils der Bahn
an den Verkehrsleistungen im Personenverkehr.

Gegenstück der Erfolgsbilanz der DR beim Güter-
und Personentransport waren freilich eine chroni-
sche Überlastung wichtiger Schienenwege, vor
allem aber erhebliche Qualitätsmängel wie zum
Beispiel:

- Eisenbahnstrecken waren 1990 nur zu 28 Pro-
zent elektrifiziert (in den alten Bundesländern
zu 40 Prozent) .11

- Nach Informationen von Verkehrsexperten der
DDR waren von 8 200 Eisenbahnbrücken 3 500
älter als 85 Jahre, ohne daß sie jemals renoviert
worden wären. 33 Prozent der Eisenbahnbrük-
ken seien nur beschränkt befahrbar gewesen,
zwei Drittel der Stellwerke vor 1945 erbaut
worden .12

- Die schlechte bauliche "Beschaffenheit des
Schienenkörpers führte 1988 zu ca. 1000 Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen auf einer ge-
samten Gleislänge von 950 km. Infrastrukturbe-
dingt ergab sich so eine niedrige Durchschnitts-
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geschwindigkeit. Die 129 km zwischen Dresden
und Leipzig z. B. konnten nur mit einer durch-
schnittlichen Reisegeschwindigkeit von 60 km/h
zurückgelegt werden. Auf 30 Prozent des Ge-
samtnetzes mußten Achslastbeschränkungen
eingeführt werden, da die verwendeten Beton-
schwellen infolge eines Produktionsfehlers zu
schnell verschlissen13 .

13 Vgl. ebd.
14 Vgl. Hans Klemm, Weitreichende Zukunftsperspekti-
ven, in: Internationales Verkehrswesen, 42 (1990), S.293f.

15 Vgl. Thomas Busch/Christian Kuhn/Georg Speck, Ei-
senbahnkonzeption Berlin, in: Internationales Verkehrswe-
sen, 43 (1991), S. 533ff.
16 Vgl. Gerhard Grossmann, Bedeutung der Binnenhäfen
aus der Sicht der östlichen Bundesländer, in: Internationales
Verkehrswesen, 43 (1991), S. 516.
17 Vgl. ebd.

b) Zukünftige Anforderungen an die
Schieneninfrastruktur

Die Verschiebung der Verkehrsnachfrage vom
Binnenmarkt der DDR und den osteuropäischen
Nachbarn zu den alten Bundesländern und den
westeuropäischen Nachbarstaaten erfordert von
der DR große Anstrengungen zur neuen Ausrich-
tung nach Westen, insbesondere beim Strecken-
ausbau.

Mit der Vereinigung ist ihr im Güterverkehr mit
dem Lkw ein mächtiger Konkurrent erwachsen,
dessen größere Flexibilität und kürzere Lieferzeit
sie durch ihren Preisvorteil allein nicht ausgleichen
kann. Zusätzlich wirkt der Güterstruktureffekt
(Abnahme der Anteile transportkostenempfindli-
cher, da billiger Massengüter und Zunahme der
Anteile von hochwertigen Gütern) gegen die DR.
Auf der anderen Seite eröffnen sich ihr neue Chan-
cen im Stückgut- und Wagenladungsverkehr, weil
gerade die stark zunehmenden Transporte zwi-
schen den neuen und alten Bundesländern auf re-
lativ wenige Hauptverkehrsadern konzentriert sein
werden. Neu gewonnene Kapazitätsreserven der
DR durch den Wegfall eines Teils der Braunkohle-
transporte für die Energiewirtschaft und durch den
Produktionsrückgang der Wirtschaft haben schon
zu einem besseren Leistungsangebot geführt und
können weiter in diesem Sinne genutzt werden.

Im Personenverkehr konkurriert die DR nicht nur
mit dem motorisierten Individualverkehr, sondern
auch mit dem innerdeutschen Luftverkehr. Ohne
eine Erhöhung der Reisegeschwindigkeit im Fern-
reiseverkehr, was erhebliche Investitionen in die
Infrastruktur erforderlich macht, hat die DR kaum
eine Chance auf diesem Markt14 . Bereits am
28. Juni 1990 wurde zwischen den damals noch
getrennten deutschen Staaten eine Grundsatz-
vereinbarung über den Bau der Schnellbahn Han-
nover-Berlin als Teil des europäischen Schnell-
bahnnetzes geschlossen. Durch die Verlängerungs-
möglichkeit nach Warschau und Moskau ergeben
sich auch für Transporte nach Osteuropa neue Per-

spektiven. Nach der Fertigstellung dieser Strek-
kenführung über Stendal Mitte 1997 wird der Aus-
bau der zweiten, bereits vorhandenen Strecken-
führung Hannover- Berlin über Braunschweig und
Magdeburg die Verkehrsanbindung der an dieser
Strecke gelegenen Zentren sicherstellen.

Im Verkehr von und nach Berlin verlaufen auf ab-
sehbare Zeit die wichtigsten Ströme nach Westen
und Süden. Während mit der Stadtbahn eine vier-
gleisige Streckenführung für Nah- und Fernver-
kehr in Ost-West-Richtung vorhanden ist, fehlt
eine solche Verbindung für den Fernverkehr in
Nord-Süd-Richtung völlig. Für die Bewältigung
der nach der Jahrtausendwende im Verkehr mit
Berlin täglich erwarteten ca. 160 Fernzugpaare
und 270 Regionalzugpaare ist das vorhandene
Schienennetz absolut unzureichend15 .

3. Wasserstraßen

a) Situation vor der Wiedervereinigung

Gemessen an der Verkehrsleistung von Schiene
und Straße in den neuen Bundesländern und an
der westdeutschen Binnenschiffahrt war der Anteil
der Binnenschiffahrt an der Güterverkehrsleistung
der ehemaligen DDR verschwindend gering16 (vgl.
Tabelle 2). Zwar hatte die ehemalige DDR (und
haben die neuen Bundesländer) ein dichteres Was-
serstraßennetz als die alte Bundesrepublik (s.a.
Tabelle 1), das Netz weist jedoch einige für den Er-
folg der Binnenschiffahrt entscheidende Mängel
auf:

- Die Nord-Süd-Erschließung war unzureichend,
wobei sich besonders die fehlende Einbindung
des Seehafens Rostock bemerkbar machte.
Von den Wirtschaftszentren in Thüringen und
Sachsen war nur das Gebiet um Dresden auf
den Binnenwasserstraßen erreichbar17 .

- In Ost-West-Richtung waren lediglich die Indu-
striegebiete in der Mitte Ostdeutschlands ange-
schlossen. Da der größte Teil des schiffahrtsbe-
zogenen Im- und Exports über die eigenen Ost-
seehäfen abgewickelt wurde, hatte auch der
Schiffsverkehr auf der Elbe mit Anschluß an
den Hafen Hamburg nicht dieselbe Bedeutung
wie vor 1945.
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- Wegen der Präferierung der Eisenbahn unter-
blieb der Ausbau des Wasserstraßennetzes.
Lückenschlüsse wie die schon in den dreißiger
Jahren geplante Überbrückung der Elbe bei
Magdeburg wurden nicht realisiert. Der Aus-
bau der einzelnen Wasserstraßen auf „Europa-
Maß“ wurde nicht vollzogen. Die Querschnitte
fast aller Wasserstraßen sind für moderne Gü-
terschiffe und Schubverbände zu gering. Wäh-
rend alle westdeutschen Kanäle mit Binnen-
frachtschiffen von 80m Länge, 9,5 m Breite und
2,5 m Tiefgang (1350 t Tragfähigkeit) befahren
werden können, sind die Binnenwasserstraßen
der ehemaligen DDR nur bedingt für Schiffe
von 67 m Länge, 8, m Breite und 2,5m Tief20 -
gang mit Tragfähigkeiten bis zu 1000 t nutzbar.
In der Regel wären jedoch nur 2 m Tiefgang
möglich. Die von Berlin nach Osten zur Oder
führenden Kanäle ließen sogar nur 1,85 m zu.
Ähnlich sah es auf Teilen der Oder und auf der
Elbe südlich von Magdeburg aus. Immer häufi-
ger auftretende Flachwasserperioden haben bei 
beiden Flüssen in den letzten 20 Jahren zu
Tauchtiefenabsenkungen von 25 cm und mehr
geführt18 .

18 Vgl. Rolf Schönknecht, Binnenschiffahrt im Elbe-/
Oder-Bereich, in: Internationales Verkehrswesen, 43 (1991),
S. 360 ff.
19 Vgl. G. Grossmann (Anm. 16), S. 157f.

20 Vgl. „Situation und Perspektiven der ostdeutschen See-
häfen“, in: Verkehrsnachrichten, (1991) 5-6, S. 17ff.
21 Vgl. Kessel + Partner/W. Rothengatter (Anm. 6), S. 26.
22 Vgl. Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokrati-
schen Republik ‘90, Berlin 1991.

b) Zukünftige Anforderungen an die
Binnengewässerinfrastruktur

Bei Transporten von Massenstückgütern, Contai-
nern, Schwer- und Sperrgütern ergeben sich, ins-
besondere unter Berücksichtigung der auf der
Schiene wie auf der Straße zu erwartenden Eng-
pässe, neue Chancen für die Binnenschiffahrt. In
seiner traditionellen Rolle als Hinterland des
Hamburger Hafens scheint das Einzugsgebiet der
Elbe hierfür besonders geeignet.

Durch die Erweiterung der Aufgaben der Binnen-
häfen vom reinen Umschlag zu einem breiten
Dienstleistungssortiment ergeben sich neue Optio-
nen für die Intensivierung der Kooperation mit an-
deren Verkehrsträgern. Besonders der Hafen
Magdeburg zeichnet sich durch eine gute Einbin-
dung in europäische Verkehrsnetze mit den An-
schlüssen an die Autobahn Hannover-Berlin und
den Güterbahnhof Rothensee aus. Aber auch in
Dresden und Berlin wird über Konzepte zur Inte-
gration von Güterverkehrszentren und Binnenhä-
fen nachgedacht19.

4. Seehäfen

Die DDR wickelte ihr seeseitiges Güteraufkom-
men überwiegend in den Ostseehäfen Rostock,
Wismar und Stralsund ab, mit erheblichem Ge-
wicht auf Rostock. Kleinere Mengen wurden auch
in den Fährhäfen Saßnitz, Mukran und Warne-
münde umgeschlagen.

Die Konzentration des Güteraufkommens auf Ro-
stock spiegelt sich auch in den Zahlen von 1990 wi-
der, wo in Rostock mit 13,2 Mio. t fast 80 Prozent
des Umschlags der drei großen Häfen getätigt wur-
den. Wismar hat mit 17 Prozent immerhin noch
3Mio.t abgewickelt, wobei 60 Prozent dieser
Menge auf den Umschlag von Kali entfallen20.

Mittelfristig muß für alle Häfen in Mecklenburg-
Vorpommern mit einem Aufkommensrückgang
gerechnet werden. Generell ist zu erwarten, daß
ein großer Teil der Überseeverkehre (wie vor
1945) wieder vor allem mit Hamburg, teilweise
auch mit anderen Nordseehäfen wie Bremen/Bre-
merhaven abgewickelt werden wird. Neue Per-
spektiven können sich durch eine Zunahme der
Verkehre mit den Ostsee-Anrainerstaaten erge-
ben. Gleichzeitig kann eine Stärkung der Transit-
transporte von Skandinavien nach Südosteuropa
erwartet werden. Von der Intensivierung des Fähr-
betriebs würden Mukran und Saßnitz profitieren.

5. Flughäfen

In den neuen Bundesländern standen zum Zeit-
punkt der Wiedervereinigung die Flughäfen Ber-
lin-Schönefeld, Leipzig/Halle, Dresden und Erfurt
für den regelmäßigen Linienverkehr zur Verfü-
gung. Nur das Land Mecklenburg-Vorpommern
verfügt nicht über einen für den regelmäßigen, ge-
werblichen Luftverkehr geeigneten Flughafen.

Der Flughafen Berlin-Schönefeld an der südlichen 
Peripherie der Stadt fertigte im Jahre 1989
2,61 Mio. Passagiere ab, wovon rund 90 Prozent in-
ternationale Linienflüge nutzten. Der nationale
Flugverkehr war 1980 aus energiewirtschaftlichen
Gründen eingestellt worden21 . Während der Flug-
hafen Leipzig/Halle noch über ein beachtliches
Passagieraufkommen (439000) verfügte, waren
Erfurt (48000) und Dresden (24000) kaum rele-
vant22 .

Im Hinblick auf zukünftige Anforderungen zeich-
net sich ein Engpaß vor allem für den Luftverkehr
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von und nach Berlin ab. Abgesehen von Berlin-
Schönefeld verfügt Berlin noch über die Flughäfen
Tegel und Tempelhof in relativ zentraler Lage im
Westteil der Stadt. Nach der Vereinigung stieg die
Zahl der Flüge von und nach Berlin um etwa
40 Prozent. Die Belastung der beiden Flughäfen im
Westteil der Stadt ist seit 1989 stark gestiegen,
während sich das Passagieraufkommen in Schöne-
feld nahezu halbiert hat. Aus Umweltschutzgrün-
den können weder Tegel noch Tempelhof ausge-
baut werden. Wegen der Fluglärmprobleme in den
innerstädtischen Nahbereichen Tegels und Tem-
pelhofs soll vor allem der Flughafen Tempelhof in
absehbarer Zeit aufgegeben werden.

Die bundesweite Luftverkehrsprognose der Deut-
schen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt
(DLR) sagt für das Jahr 2000 mit 18 Mio. Passagie-
ren eine Verdopplung des Passagieraufkommens
in Berlin (bezogen auf 1990) voraus. Bei entspre-
chendem Angebot (Großflughafen) könne bis 2010
mit mehr als 30 Mio. Passagieren gerechnet wer-
den23 . Da ein zusätzlicher Großflughafen (voraus-
sichtlich im Süden Berlins, frühestens ab dem Jahr
2005) den gesamten Flugverkehr Berlins überneh-
men könnte und das gegenwärtig in Tegel errich-
tete Interimsterminal maximal für zusätzliche
3 Mio. Passagiere ausreicht, müssen erhebliche In-
vestitionen (die schon erwähnte DLR-Studie
spricht von 4,7 Mrd. DM) in Schönefeld getätigt
werden, um das bis 2005/06 zu erwartende Passa-
gieraufkommen bewältigen zu können. Ob ein
weitgehender Ausbau Schönefelds anstelle eines
neuen Großflughafens zweckmäßig ist, wird z.Z.
noch diskutiert.

23 Vgl. Dieter Wilken, Möglichkeiten zur Aufteilung des
Luftverkehrs, in: Internationales Verkehrswesen, 44 (1992),
S.211f.
24 Vgl. Der Bundesminister für Verkehr, Verkehrspro-
jekte Deutsche Einheit, Bonn 1992.

IV. Investitionen
und Planungsvorhaben

seit der Vereinigung

1. „Verkehrsprojekte Deutsche Einheit“24

Bei dem Programm „Verkehrsprojekte Deutsche
Einheit“ handelt es sich um einen Vorgriff auf den
Bundesverkehrswegeplan 1992. 17 dringliche Pro-
jekte mit Schlüsselfunktionen für das Zusammen-
wachsen der alten und neuen Bundesländer mit
einem Gesamtinvestitionsvolumen von 57 Mrd.

DM wurden per Kabinettsbeschluß vom 9. April
1991 von der Erstellung von Planungsunterlagen
im Rahmen der Genehmigungsverfahren und von
den Verfahren selbst befreit. Von den 17 Projekten
beziehen sich neun auf den Schienenverkehr, sieben
auf das Straßennetz und eines auf Wasserstraßen.

Im Bereich der Bahnen werden 30 Mrd. DM für
Verbindungen der alten Bundesländer mit Berlin,
aber auch mit Stralsund und den Regionen Halle/
Leipzig und Dresden investiert. Fahrzeitverkür-
zungen durch Maßnahmen zur Erhöhung der Rei-
segeschwindigkeiten, Elektrifizierung und die Er-
richtung von Hochgeschwindigkeitstrassen für ein
europäisches Hochgeschwindigkeitsnetz der Eisen-
bahnen sind wesentliche Zielsetzungen im Bereich
der Schiene.

Mit den sieben Straßenprojekten (23,5 Mrd. DM)
werden einerseits die verkehrsmäßige Erschlie-
ßung Mecklenburg-Vorpommerns und die Ver-
kehrsverbindungen nach Polen verbessert, ande-
rerseits die wichtigsten Straßenverbindungen zwi-
schen den Ballungsräumen im Süden der neuen
Bundesländer und den alten Ländern ausgebaut.

Da die Binnenschiffahrt als einziger Binnenver-
kehrsträger noch über freie Kapazitäten verfügt
und gleichzeitig Potentiale für ihre Nutzung er-
kennbar sind, ergibt sich daraus Handlungsbedarf,
der auch im Programm „Verkehrsprojekte Deut-
sche Einheit“ zum Ausdruck kommt (4 Mrd. DM).
Rund 300 km Wasserstraßen sollen im Vorgriff auf
den Bundesverkehrswegeplan ’92 so ausgebaut
werden, daß Motorgüterschiffe bis zu 2000 t Trag-
fähigkeit und Schubverbände bis zu 3500 t Tragfä-
higkeit verkehren können. Lückenschlüsse in der
Verbindung Hannover-Magdeburg-Berlin wer-
den mit den Investitionen in das Kreuz Magde-
burg, den Mittellandkanal und den Elbe-Havel-
Kanal anvisiert.

2. Bundesverkehrswegeplan ‘92

Der Bundesverkehrswegeplan (BVWP) ‘92 (vgl.
Tabelle 4) umfaßt als „vordringlichen Bedarf“ ne-
ben dem indisponiblen Bedarf nur neue Projekte,
deren Nutzen-Kosten-Relation größer als 3 ist.
Neue Projektvorhaben mit einer Nutzen-Kosten-
Relation größer als 1 werden nur als weiterer Be-
darf erfaßt, der praktisch keine Chancen auf Reali-
sierung hat. Insgesamt macht der „vordringliche
Bedarf“ ein Finanzvolumen von 414,4 Mrd. DM
bis zum Jahre 2010 aus. Zusammen mit vorgesehe-
nen Finanzhilfen des Bundes im Rahmen des
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes in Höhe
von 76,1 Mrd. DM müssen also mehr als 490 Mrd.
DM an Investitionen finanziert werden. Dies wird
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Tabelle 4: Bundesverkehrswegeplan 1992 (Gesamtinvestitionsbedarf in Mrd. DM)

Indisponible Bedarfsbereiche Neu- und
Ausbaubedarf

Investi-
tionen

außerhalb
des Neu-

und
Ausbaus1
1991-2010

Überhang
aus

laufenden
Vorhaben

VB ’852 Verkehrs-
projekte
Deutsche
Einheit

Summe Projektsumme
mit positivem

gesamtwirtschaftlichem
Bewertungsergebnis3

N/K
größer

als 3

N/K
größer

als 1

Schiene, 86,6 26,2 — 30,0 142,8 52,1 64,6
davon DR4 45,6 — — 22,8 68,4 23,3 28,5

Bundesfern-
straßen 91,8 26,2 13,5 23,5 155,0 36,4 91,8
davon NBL5 22,5 0,7 2,2 19,0 44,4 13,4 23,5

Bundeswasser-
straßen 13,3 7,3 1,0 4,0 25,6 2,4 3,6
davon NBL5 5,1 — — 4,0 9,1 1,9 2,6

Summe 191,7 59,7 14,5 57,5 323,5 90,9 160,0
davon NBL5 73,2 0,7 2,2 45,8 121,9 38,6 54,6

1 Ersatz, Erhaltung, übrige Investitionen und teilweise Nachholbedarf, dessen überwiegende Anteile in den „Verkehrs-
projekten Deutsche Einheit“ und neuen Vorhaben enthalten sind.

2 Noch nicht realisierter „Vordringlicher Bedarf“ (VB) des BVWP ‘85.
3 Ausgedrückt in N/K = Nutzen/Kosten-Verhältnis.
4 DR = Deutsche Reichsbahn.
5 NBL = neue Bundesländer.
Quelle: Bundesverkehrswegeplan 1992.

nur möglich sein, wenn die für 1996 im Rahmen
der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen
Planungsansätze für den Verkehrsetat bis zum
Jahre 2010 durchgehalten werden können.

Von 194,9 Mrd. DM für die deutschen Bahnen
fließen 91,7 Mrd. DM in Projekte der DR.
Neben den Investitionen des Programms „Ver-
kehrsprojekte Deutsche Einheit“ soll nach
Vorlage positiver Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen besonders der Ausbau von Knotenpunkten
im DR-Bahnnetz mit 13 Mrd. DM gefördert wer-
den. Im Rahmen des BVWP sind für das
Bundesfernstraßennetz in den neuen Bundeslän-
dern 35 Mrd. DM vorgesehen. Der Ausbau des
Autobahnnetzes von 1941 km (1. Januar 1991)
auf rd. 2900 km und der Neu- bzw. Ausbau von
rd. 1500 km Bundesstraßen sollen durch diese
Mittel finanziert werden. Bei den Bundeswasser-
straßen sind 11 Mrd. DM für Projekte im Osten
Deutschlands reserviert.

Insgesamt entfällt von den 414,4 Mrd. DM für
den vordringlichen Bedarf ein Anteil von rd. 
38 Prozent auf die neuen Länder.

Ein besonderer Investitionsschwerpunkt sowohl
im BVWP ’92 als auch bei den im Rahmen des
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes vorgese-
henen Maßnahmen ist die systematische Ver-
knüpfung von Transportketten durch Ausbau der
Schnittstellen (Flughäfen, See- und Binnenhäfen,
Güterverkehrszentren, Umschlagsanlagen des
kombinierten Verkehrs) sowie eine stärkere An-
bindung der Flughäfen an das Schienennetz. Das
besondere Problem des BVWP ‘92 ist die im
Vergleich zu früheren Plänen noch größere Pro-
gnoseunsicherheit: „Die Notwendigkeit der näch-
sten Fortschreibung [des BVWP ’92, H.-J.
Ewers] wird sich vor allem aus den zur Zeit nicht
absehbaren politischen und wirtschaftlichen Ver-
änderungen in den osteuropäischen Nachbarstaa-
ten mit deren Konsequenz auf die Bevölkerungs-
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entwicklung und die Verkehrsnachfrage innerhalb
des Bundesgebietes ergeben“25 .

25 Vgl. Der Bundesminister für Verkehr, Bundesverkehrs-
wegeplan 1992, Bonn 1992, S. 63.
26 Eine kurze Zusammenfassung und Würdigung solcher
Vorschläge und vorhandener Beispiele auch aus anderen
Ländern enthält der am 27. Juni 1991 vorgelegte Bericht der
Arbeitsgruppe „Private Finanzierung öffentlicher Infrastruk-
tur“, die am 14.11. 90 vom Bundeskabinett unter Federfüh-
rung des Bundesministeriums für Finanzen eingesetzt wurde
(Manuskript, o.O., o.J.).

27 Deutscher Industrie- und Handelstag, Zukunftsaufga-
ben der Verkehrspolitik in Deutschland - Vorschläge für
eine grundlegende Verkehrsreform, Bonn 1991.

V. Das Finanzierungsproblem

Die im BVWP ‘92 enthaltenen Maßnahmen zum
Aufbau der Verkehrsinfrastruktur in den neuen
Bundesländern stehen unter einem Finanzierungs-
vorbehalt. Sie konkurrieren mit ungezählten ande-
ren Infrastrukturprojekten und mit einem noch
nicht absehbaren konsumtiven Aufwand zur Lin-
derung der Folgen der Arbeitslosigkeit in den
neuen Bundesländern. Insofern lag es nahe, über
Formen privater Finanzierung (nicht nur) der Ver-
kehrsinfrastruktur nachzudenken. Dazu wurden
von verschiedenen Seiten (Banken, Verbände,
Bauwirtschaft, Bundesregierung) Vorschläge un-
terbreitet26 . Die Diskussion hat gezeigt, daß viele
der diskutierten Formen privater Finanzierung
nicht ohne Probleme sind:

- Soweit es sich um eine einfache Verlagerung
der Kreditfinanzierung aus dem Bundeshaus-
halt auf (formell oder materiell) private Träger
handelt, bei der alle wirtschaftlichen Risiken
(Baukostenrisiko, Marktrisiko) beim Bund ver-
bleiben, bestehen Bedenken im Hinblick auf
das in Art. 110 Abs. 1 Satzl GG niedergelegte
Prinzip der Vollständigkeit des Bundeshaus-
halts. Soweit eine solche Verlagerung, wie bei
der Leasingfinanzierung, insgesamt zu höheren
Kosten als die bundeseigene Finanzierung
führt, ist auch der Grundsatz der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit verletzt.

- Soweit im Rahmen privater Finanzierung tat-
sächlich auch Marktrisiken übernommen wer-
den, wie es z.B. bei den aus künftigen Nutzer-
entgelten gespeisten Projektfinanzierungen
(„Betreibermodellen“) geschieht, widerstreiten
die auf die Rentabilität des jeweiligen Projekts
gerichteten Interessen der privaten Finanzie-

rungsträger oft dem auf die Effizienz des ge-
samten Verkehrssystems gerichteten Interesse
des Bundes. Insofern kommen solche Finanzie-
rungsformen eher für relativ isolierte Projekte
(punktförmige Infrastruktureinrichtungen wie
Flughäfen, Güterverkehrszentren, Brücken
und Tunnel) in Frage.

Da einerseits die Effizienzvorteile Privater beim
Bau und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen
gegenüber der staatlichen Verwaltung groß sind,
andererseits eine knappheitsorientierte Gebühren-
politik für die Benutzung von Verkehrswegen und
Verkehrsschnittstellen wohltätige Lenkungswir-
kungen hat, liegen Lösungen nahe, die die Ver-
kehrsinfrastruktur in Form von eigenwirtschaftli-
chen Fonds aus .dem Bundeshaushalt herauslösen,
den Bau und Betrieb der Infrastruktur weitgehend
Privaten überlassen und die Finanzierung der Ver-
kehrswege aus Entgelten der Verkehrsnutzer si-
cherstellen. Eine derartige Lösung vermeidet die
erwähnten Kollisionen mit Haushaltsgrundsätzen,
sichert über eine integrierte Planung die Effizienz
des Gesamtsystems, benutzt die Effizienzvorteile
Privater beim Bau und Betrieb von Verkehrswe-
gen und sorgt durch knappheitsgerechte Benutzer-
gebühren sowohl für eine Deckung der Wegeko-
sten als auch für die erforderliche Lenkung der
Verkehrsnachfrage.

Ansätze zu einer solchen Lösung sind sowohl im
Verkehrskonzept des Deutschen Industrie- und
Handelstages (DIHT)27 als auch im Konzept der
Bundesregierung zur Reform der Bahnen enthal-
ten. Der DIHT schlägt die Bildung eines Sonder-
vermögens Verkehrswege vor; im Reformkonzept
der Bahn ist als letzte Reformstufe nach der orga-
nisatorischen Trennung von Netz und Transport
bei den Bahnen die Bildung einer eigenen Netzge-
sellschaft vorgesehen. Selbst bei einer (denkbaren)
vollständigen Privatisierung solcher Wegefonds
würden Bund, Länder und Gemeinden genügend
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Gestaltung der
Verkehrsinfrastruktur behalten, zum einen über
die Planungs- und Genehmigungsverfahren, zum
anderen über die Möglichkeiten entgeltlicher öf-
fentlicher Aufträge in jenen Fällen, in denen die
aus einer Strecke erwarteten Benutzerentgelte zu
gering sind, um den Netzträger von sich aus zu
einer Investition zu veranlassen.
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Werner Reh

Die Verkehrspolitik der Europäischen Gemeinschaft
Chance oder Risiko für eine umweltgerechte Mobilität?

I. Binnenmarkt und Verkehrspolitik

1. Folgen des Binnenmarktes

Der Binnenmarkt 1992, ehedem zugkräftiger Mo-
tor der europäischen Integration, kam just zu sei-
nem offiziellen Start ins Gerede. Ohne eigene
Schuld wurde er von dänischen und französischen
Turbulenzen über den Maastrichter Vertrag ge-
streift, obwohl die politische Klasse in Deutsch-
land konsequent jeglichen öffentlichen Streit über
die Europäische Gemeinschaft (EG) zu vermeiden
trachtete.

Entgegen den im großen und ganzen unbestritte-
nen, im sog. Cecchini-Bericht der EG 1988 ge-
schickt aufbereiteten ökonomischen Vorteilen des
Binnenmarktes wird die Frage nach den sozialen
und ökologischen Folgen der Vollendung des Bin-
nenmarktes seit geraumer Zeit kontrovers disku-
tiert1. Die EG-Verkehrspolitik - der Begriff sei als
Kürzel erlaubt, obwohl es noch keine integrierte
Verkehrspolitik der EG gibt - wird in dieser Dis-
kussion unter den negativen ökologischen Folgen
des Binnenmarktes subsumiert. Führen die
EURO-Optimisten die - Nationalgrenzen mißach-
tende - Umweltverschmutzung als eines der
Hauptargumente für die Notwendigkeit und die
Vertiefung der EG ins Feld, gibt diese Vertiefung
für EURO-Skeptiker Anlaß zu größter Besorgnis:
In den nur wirtschaftlich denkenden Gemein-
schaftsinstitutionen drohe der „ökologische Aus-
verkauf“2 . Die Bundesbürger würden von einer
„Verkehrslawine“ überrollt. Weit verbreitet ist die
Forderung nach einer ökologischen Verkehrs-
wende, die statt auf ungesteuertes (Straßen-)Ver-
kehrswachstum auf Verkehrsvermeidung und -ver-

1 Vgl. die kritischen Beiträge in Michael Heine u.a.
(Hrsg.), Schwarzbuch EG-Binnenmarkt. Die vergessenen
Kosten der Integration, Berlin 19922.
2 Undine von Blottnitz, Ökologischer Ausverkauf steht zu
befürchten, in: Das Parlament, Nr. 3 vom 13. Januar 1989,
S.ll.

3 Die europäischen Umweltverbände fordern, „das Leit-
bild einer ökologischen Verkehrswende... im EWG-Vertrag
zu verankern“. Auf der heutigen Rechtsgrundlage sei „eine
ökologische Neuorientierung der europäischen Verkehrspo-
litik ... nicht möglich; vgl. Konzepte für eine Umweltge-
meinschaft, in: Politische Ökologie, Sonderheft3, (1991) 22,
S.13.
4 Task Force Environment and the Internal Market,
„1992“. The Environmental Dimension. Task Force Report
on the Environment and the Internal Market, Bonn 1990,
S.10.
5 Das Aufkommen stieg von 9,7 auf 21,8 Mio. t, die Ver-
kehrsleistung von 6,0 auf 13,1 Mrd. Tonnenkilometer (tkm);
die Verkehrsleistung der ausländischen Lkw von 5,8 auf
11,5 Mrd. tkm; vgl. Bundesminister für Verkehr (Hrsg.),
Verkehr in Zahlen 1992, Berlin 1992, S. 190f.
6 Von 805 Mrd. tkm auf 1139 tkm. Beim Schienenverkehr
wird im gleichen Zeitraum eine Zunahme um 33 Prozent er-
wartet. Vgl. Kommission der EG, Grünbuch zu den Auswir-
kungen des Verkehrs auf die Umwelt. Eine Gemeinschafts-
strategie für eine „dauerhaft umweltgerechte Mobilität“,
Bonn 1992, S. 37.
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lagerung vor allem auf Schiene, Busse und Fahr-
rad, teilweise auch die Wasserwege setzt3 . Wieso
ist es heute wirtschaftlich, deutsche Kartoffeln mit
dem Lkw über die Alpen zu transportieren, sie in
Italien zu waschen und zu schnitzeln, um sie dann
wieder in Deutschland zu Pommes frites zu verar-
beiten?

Diese Besorgnis wurde von einer durch den Um-
weltministerrat eingesetzten wissenschaftlichen
Arbeitsgruppe (Task Force) geteilt, die die Ver-
kehrsentwicklung als „the most important environ-
mental impact of the Internal Market“ ansah4 . Der
Binnenmarkt löse einen Anstieg des grenzüber-
schreitenden Schwerlastverkehrs zwischen 30 und 
50 Prozent aus.

In der Bundesrepublik als dem europäischen Tran-
sitland stieg der Lkw-Durchgangsverkehr im Zeit-
raum von 1980 bis 1990 auf das Doppelte an5 . Eine
Steigerung des EG-weiten Güterkraftverkehrs um
über 40 Prozent wird erwartet6 . Für die Bundesre-
publik wird von einem Wachstum des internationa-
len Straßengüterverkehrs um das Vierzehnfache
und des internationalen Personenverkehrs um das
Achtzehnfache ausgegangen, was zur Begründung
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des Ausbaus der Straßeninfrastruktur herangezo-
gen wird7 .

7 Vgl. Werner Reh, Politikverflechtung im Fernstraßenbau
der Bundesrepublik Deutschland und im Nationalstraßenbau
der Schweiz, Frankfurt/M. u. a. 1988, S. 126ff.; Bundesmini-
ster für Verkehr (Hrsg.), Bundesverkehrswegeplan ‘92 (Ent-
wurf), Bonn (Juli) 1992.
8 Der Straßenverkehr war 1990 mit 18,2, der Verkehr ins-
gesamt mit 23 Prozent an der CO2-Emission beteiligt, mit
rasch steigendem Anteil. Zur künftigen Entwicklung vgl.
Energie- und Umweltforschung/IFEU (Hrsg.), Motorisierter
Verkehr in Deutschland. Energie- und Luftschadstoffemis-
sionen des motorisierten Verkehrs in der DDR, Berlin (Ost)
und der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1988 und in
Deutschland im Jahr 2005, Heidelberg 1992, S. 303.
9 Vgl. Frankfurter Rundschau vom 3. Dezember 1992, S. 1.
10 Die Wirtschaftlichkeit eines Verkehrsträgers sei erst
dann gegeben, wenn „alle Kosten (Verfahrens-, Infrastruk-
tur-, Umwelt- und soziale Kosten usw.) der Verkehrsträger
(Straße, Schiene, Binnenwasserstraßen usw.) bekannt sind
und den Benutzern angelastet werden“; vgl. Gruppe Verkehr
2000 Plus, Der Verkehr in einem sich rasch wandelnden Eu-
ropa. Überlegungen zur Vernetzung der Verkehrssysteme in
Europa (Dok VII/153/91-DE), Brüssel 1990, S. 22, 24.
11 Bericht des Umweltausschusses des Europäischen Parla-
ments (Manfred Vohrer) über ökonomische und fiskalische
Instrumente der Umweltpolitik (A3-0130/91) vom 13. Mai
1991,S. 7.

12 Albrecht Kasper/Andreas Schikora, Umweltdumping
als Folge der geplanten EG-Integration?, in: M. Heine
(Anm. 1), S. 98.
13 Vgl. Task Force (Anm. 4), S. 204.
14 Holzapfel sieht als Auswirkungen der betrieblichen Spe-
zialisierung und Rationalisierung räumliche Zentralisierungs-
und Konzentrationsprozesse, die zur internationalen vertika-
len Arbeitsteilung („just-in-time-production“) und einer
Intensivierung der Zeitnutzung („Rund-um-die-Uhr-Gesell-
schaft“) führen. Vgl. Helmut Holzapfel, Der Verkehr und
die Grenzen der Arbeitsteilung. Stellungnahme zur Anhö-
rung der Enquete-Kommission „Schutz der Erdatmosphäre“
am 16. und 17. November 1992, S.3f.

Andererseits will die Bundesregierung per Kabi-
nettsbeschluß vom 7. November 1990 die Emissio-
nen des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) bis
2005 um 25 bis 30 Prozent senken, was aber ohne
eine durchgreifende Änderung der Verkehrspoli-
tik nicht möglich ist. Nach der neuesten Studie
wird der CO2-Ausstoß des motorisierten Verkehrs
in der Bundesrepublik bis 2005 um 40 Prozent an-
steigen8 .

2. Anzeichen einer Verkehrswende der EG?

Offenkundig befindet sich die EG-Kommission,
zumindest die Generaldirektion Verkehr, in einem
Umdenkungsprozeß. Bei der Vorlage des - recht-
lich und politisch unverbindlichen - „Weißbuchs
über die künftige Entwicklung der gemeinsamen
Verkehrspolitik“ forderte der zuständige EG-
Kommissar van Miert: „Wir müssen unsere Priori-
täten neu ausrichten.“ Der Güterverkehr auf der
Straße müsse mit allen von ihm verursachten
Kosten (Umwelt- und Sozialkosten) belastet wer-
den, und auch die Mitgliedstaaten müßten umden-
ken9 . Die gleiche Forderung war in einem Exper-
tenbericht 1990 erhoben worden10 . Dabei spielt
sicher auch die Erkenntnis eine Rolle, daß „bei
anhaltender... Tendenz der Motorisierung und
der Öffnung der Binnengrenzen 1993 ein
Verkehrsinfarkt droht“11 .

Fraglich ist jedoch, ob die EG mit ihrer äußerst
schwerfälligen, durch den Maastrichter Vertrag

nicht entscheidend veränderten institutioneilen
Struktur (hohe Konsenshürden im Ministerrat, bei
Steuer- oder Abgabenharmonisierung: Einstim-
migkeitsprinzip) sich nicht in einer „Politikver-
flechtungsfalle“ (Fritz W. Scharpf) befindet: Eine
umweltpolitisch stringente Verkehrspolitik kann
im Widerstreit heterogener nationaler oder lobby-
istischer Interessen nicht wirksam konzipiert wer-
den. Über die als Voraussetzung oder Flankierung
der Liberalisierungs- bzw. Deregulierungsmaßnah-
men notwendigen Harmonisierungsentscheidun-
gen (aus Gründen der Angleichung der Wettbe-
werbsbedingungen, des sozialen Schutzes, der
Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes) wird
keine Einigkeit im Rat erzielt. Wenn im Verhältnis
von Harmonisierung und Liberalisierung eine
„riesige Kluft“12 besteht, würde das gerade die
Deutschen treffen, die aufgrund ihrer sozial- und
umweltpolitischen Standards auf eine Harmonisie-
rung auf möglichst hohem Anspruchsniveau ange-
wiesen sind. Bei „mobilen Emissionsquellen“, die
nationale Grenzen überschreiten können, ist auch
unter umweltpolitischem Aspekt eine EG-weite
Harmonisierung unerläßlich13 .

Anhand einer Bestandsaufnahme wichtiger Maß-
nahmen zum Landverkehr (mit Ausnahme der
Binnenwasserstraßen) und zum Luftverkehr soll
die bisherige EG-Verkehrspolitik bewertet und
diskutiert werden, ob die verkehrlichen Folgepro-
bleme des in seinem Kern auf die Ausnutzung von
ökonomischen Größen- und Spezialisierungsvor-
teilen angelegten Binnenmarktkonzepts14 mit den
von der EG eingesetzten Mitteln behoben werden
können.

II. Rechtsgrundlagen, Ziele und
Instrumente der EG-Verkehrspolitik

Verkehrspolitische Ziele sucht man im EWG-
Gründungsvertrag trotz eines eigenen Titels „Ver-
kehr“ und trotz der Entscheidung für die „Höchst-
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stufe“ der Integration, nämlich der gemeinsamen
Verkehrspolitik, vergebens. Klar war schon da-
mals, daß dem Verkehr eine wichtige Integrations-
funktion für den freien Verkehr von Waren, Perso-
nen und Dienstleistungen - also drei der vier Frei-
heiten eines gemeinsamen Marktes - zukommt.
Bloße „Räumungsaktionen“ wie die „Beseitigung 
von Zöllen oder Schlagbäumen“ würden nicht ge-
nügen, sondern es müßte ein „Zwang zum Zusam-
menwirken im Rahmen einer Gemeinsamen Poli-
tik“ geschaffen werden15 .

15 Vgl. Walter Hallstein, Der unvollendete Bundesstaat.
Europäische Erfahrungen und Erkenntnisse, Düsseldorf-
Wien 1969, S.20f., 96f.
16 Thomas Oppermann, Europarecht. Ein Studienbuch,
München 1991, Rz. 1313.
17 Verkehrssicherheitspolitik schließt die Aspekte Fahrer
(z.B. Führerschein), Fahrzeughaltung (z. B. technische
Überwachung) und den Betrieb von Fahrzeugen (z. B. auch
allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzungen) ein.
18 Vgl. Albrecht Frohnmeyer, Titel IV. Der Verkehr
(Art. 74 bis 84). Art. 74 Rz. 5, in: Eberhard Grabitz (Hrsg.),
Kommentar zum EWG-Vertrag, 1990. Aus der Sicht der
EG-Kommission nennt Frohnmeyer diese Haltung „ziel-
fremd und inkonsequent, nachdem andere Elemente der
Straßenverkehrssicherheit mit deutscher Unterstützung zum
Gegenstand von Gemeinschaftsregelungen gemacht worden
sind“.

19 U. von Blottnitz (Anm. 2) meint dazu, diese Vorschrift
sei „das Papier nicht wert, auf dem sie zu lesen ist“.
20 Urteil des Europäischen Gerichtshofes in der Rs. 13/83,
Sig. 1985, S. 1572; zur Bewertung vgl. Jürgen Basedow
(Hrsg.), Europäische Verkehrspolitik. Nach dem Untätig-
keitsurteil des Europäischen Gerichtshofes gegen den Rat
vom 22. Mai 1985, Tübingen 1987 (v. a. die Beiträge von Ba-
sedow und Erdmenger).

Inhaltlich wurde schon damals mit einer „gera-
dezu religiösen Inbrunst“ über dogmatische Posi-
tionen gestritten und aufgrund der mitgliedstaat-
lichen Dirigismen nur die „Biankettkompetenz“
des Artikel 75 c, „alle sonstigen zweckdienlichen
Vorschriften“ zu erlassen, dem politischen „Wil-
len von Kommission und Ministerrat anheimge-
geben“16 .

Artikel 75 gibt in den Absätzen a) und b) vor,
das Funktionieren des internationalen Verkehrs
und die Zulassung von Verkehrsunternehmen
zum Verkehr in anderen EG-Mitgliedstaaten
sicherzustellen. Entscheidungsregel war, nach
einer Übergangszeit von acht Jahren, die quali-
fizierte Mehrheit (i. d. R. mindestens acht von
zwölf Mitgliedsstaaten), wovon aber wieder ein-
stimmig zu entscheidende „Vorschriften über die
Grundsätze der Verkehrsordnung“ ausgenommen
wurden.

Unklar blieb auch, ob, wie die Kommission
meinte, die „Planung, Erstellung, Unterhaltung
und Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur“
ebenso wie die Verkehrssicherheitspolitik Aufga-
bengebiet der EG sei17 . Der Widerstand vor al-
lem der deutschen Regierung dagegen18 dürfte
mit der Aufnahme der Aspekte Verkehrssicher-
heit und Transeuropäische Netze (Titel XII; Arti-

kell29b) in den Maastrichter Vertrag vom 7. Fe-
bruar 1992 obsolet geworden sein. Neben der re-
gionalpolitischen Zielsetzung sind seit 1987 die
neuen Umweltvorschriften (Art. 130r) zu berück-
sichtigen. Sie verlangen „eine umsichtige und ra-
tionelle Verwendung der natürlichen Ressour-
cen“, die Anwendung des Vorsorge- und Verur-
sacherprinzips und daß die „Erfordernisse des
Umweltschutzes... Bestandteil der anderen Poli-
tiken der Gemeinschaft“ sind19 . Als Leitprinzip
der Zusammenarbeit zwischen Regionen, Natio-
nalregierungen und EG im Bereich der Ver-
kehrspolitik soll nun das Subsidiaritätsprinzip
(Artikel 3b, neu) gelten.

Als Ergebnis bleibt festzuhalten, daß der EG für
die gemeinsame Verkehrspolitik ein komplexer
Zielkatalog, die verschiedenen Handlungsformen
(Verordnung, Richtlinie, Entscheidung) und ein
gut gefüllter Instrumentenkasten auf den Gebieten
der Normung (Erlaß von Grenzwerten, Ge- und
Verboten), der Marktordnungspolitik, der
Kostenanlastung (Anreiz-, Preis-, Steuer- und Ab-
gabenpolitik), der Infrastrukturpolitik und der
Forschungspolitik zur Verfügung steht.

Nachdem bis 1985 durch die Selbstblockade des
Ministerrates keine gemeinsame Verkehrspolitik
erkennbar war, gab das Urteil des Europäischen
Gerichtshofes auf die Untätigkeitsklage des Euro-
päischen Parlaments - zeitgleich mit dem Binnen-
marktprogramm - den entscheidenden Impuls.
Der Ministerrat sei - wegen der Unbestimmtheit
der Verkehrsartikel - zwar nicht rechtlich zu einer
umfassenden Gestaltung der Verkehrspolitik ver-
pflichtet, er müsse aber mindestens die Dienstlei-
stungsfreiheit auf dem Gebiet des internationalen
Verkehrs und die Zulassung von Unternehmen
zum Verkehr im EG-Ausland sicherstellen. Der
Meinung des Generalanwalts, der Rat sei rechtlich
zu Maßnahmen der Harmonisierung auf steuer-
lichem, sozialem und technischem Gebiet ver-
pflichtet, folgte das Gericht jedoch nicht. Es stellte
fest, die Rechtsetzungsmaßnahmen des Rates
seien bis dahin „eher sporadischer Natur und ohne
ein kohärentes verkehrspolitisches Konzept ergan-
gen“20 .



III. Das Scheitern
der europäischen Harmonisierung

im Güterkraftverkehr

Aufgabe der EG ist laut Artikel 79 EWG-Vertrag
die Beseitigung von Diskriminierungen, die Ver-
kehrsuntemehmer aus anderen EG-Mitglied-
staaten auf dem Gebiet der Frachten und
Beförderungsbedingungen benachteiligen. Nach
einer ersten Richtlinie über den internationalen
Güterkraftverkehr 196221 wurde 1967 zunächst
probeweise ein Gemeinschaftskontingent für den
Güterkraftverkehr zwischen den Mitgliedstaaten
mit insgesamt 1200 Genehmigungen geschaffen
und nach 1985 mehrfach angehoben. 1988 wurden
sie jährlich um 40 Prozent erhöht mit der Folge,
daß ab dem 1. Januar 1993 eine völlige Freigabe
des Güterkraftverkehrs innerhalb der Gemein-
schaft erreicht wird. Um den Effekt zu verdeut-
lichen: 1984 gab es 4000 Konzessionen für den
internationalen Güterverkehr, 1992 waren es
bereits 66000.

Im Bereich der Beförderungspreise wurde, nach-
dem 1989 Margen- und Referenztarife eingeführt
worden waren, ab 1990 die freie Preisbildung im
grenzüberschreitenden Güterverkehr verwirklicht.

Die Ordnungspolitik des Rates bei den Gewichten
und Abmessungen bestand in einer kontinuier-
lichen Erhöhung der Gesamtgewichte (bis 40 t)
und der Achslasten, der Länge (Höchstlänge
18,35 m) und der Breite der Lastfahrzeuge (bis zu
2,60 m bei dickwandigen Kühlfahrzeugen), begin-
nend mit der Richtlinie 85/3/EWG vom 19. De-
zember 1985. Die von den Nationalstaaten unter-
haltenen Infrastrukturen werden durch diese
Maßnahmen mit Kosten in zweistelliger Milliar-
denhöhe belastet.

Zum 1. Juli 1990 trat die sog. Kabotage-Verord-
nung in Kraft, mit der ein Kontingent von 15000
Kabotage-Genehmigungen für die Gemeinschaft
geschaffen wurde, die die Inhaber zum Binnenver-
kehr innerhalb anderer Mitgliedstaaten (kleine
Kabotage) oder zwischen zwei anderen Mitglied-
staaten (große Kabotage), in denen sie nicht nie-

21 Vgl. zum folgenden, soweit nicht einzeln nachgewiesen,
Jürgen Erdmenger, Kommentar Titel IV. Der Verkehr, in:
Hans von der Groeben/Jochen Thiesing/Claus-Dieter Ehler-
mann, Kommentar zum EWG-Verkehr, Baden-Baden 1991;
Heiner Rogge, Verkehr, in: Carl O. Lenz (Hrsg.), EG-
Handbuch Recht im Binnenmarkt, Berlin 1991, S. 615-650;
EG-Kommission, Die Verkehrspolitik der Europäischen Ge-
meinschaft, Luxemburg 1983; EG-Kommission, Verkehrs-
markt Europa, Brüssel 1991.

dergelassen sind, berechtigen. Dieses Kontingent
soll jährlich um 10 Prozent aufgestockt und damit
eine Liberalisierung herbeigeführt werden. Be-
denkt man, daß rund 30 Prozent der Lkw-Fahrten
Leerfahrten sind, können sich daraus positive
Umwelteffekte ergeben. Sinkende Transportan-
teile der deutschen Verkehrsunternehmen bele-
gen, daß sich diese nicht nur subjektiv als Verlierer
der EG-Liberalisierungspolitik fühlen22 . Zusam-
men mit der Bundesregierung hatten sie Wider-
stand geleistet, der, nachdem der Europäische Ge-
richtshof ein rechtliches Junktim zwischen Libera-
lisierung des Güterverkehrs und Harmonisierung
der gesetzlichen (incl. steuerrechtlichen) Vor-
schriften verneint hatte, die Entwicklung nicht
mehr aufhalten konnte. Die bislang erfolgten Har-
monisierungsmaßnahmen beschränken sich -
neben technischen Aspekten - auf die Sozialvor-
schriften, d. h. die Vorschriften zu Lenk- und Ru-
hezeiten. Letztere gelten zwar europaweit, ihre
Einhaltung wird aber in den einzelnen Ländern un-
terschiedlich streng (bzw. lasch) gehandhabt23 . Mit
der Einführung verbesserter Kontrollgeräte (Fahr-
tenschreiber) und neuerdings auch technischen
Geschwindigkeitsbegrenzern (für schwere Lkw
und Omnibusse) soll dieses Kontrolldefizit besei-
tigt werden. Den für die Überwachung zuständi-
gen Mitgliedstaaten empfahl die Kommission ab-
gestimmte Maßnahmen, verzichtete mangels
Kompetenz aber auf strafrechtliche Vorschriften24 .

22 Vgl. Berthold Busch, Die Verkehrspolitik der EG unter
dem Einfluß der Binnenmarktvollendung (Beiträge zur Wirt-
schafts- und Sozialpolitik der deutschen Wirtschaft, Nr. 188),
Köln 1991, S.7ff.
23 Vgl. Adolf Zobel, Harmonisierung der Wettbewerbsbe-
dingungen in der EG-Verkehrspolitik, in: Der Güterverkehr,
(1990) 6, S. 12-20. Zum - in allen Bereichen zu beobachten-
den - Problem des schleppenden und uneinheitlichen Voll-
zugs des Gemeinschaftsrechts vgl. Heinrich Siedentopf/
Jacques Ziller, (Hrsg.), Making European Policies Work.
The Implementation of Community Legislation by the Mem-
ber States, 2Bde., London 1988.
24 Vgl. Entschließung 85/C 348/01 vom 20. Dezember 1985
(ABI. C348/1).

IV. Wegekosten und
Straßenbenutzungsabgabe

Der Versuch der gemeinschaftsweiten Harmoni-
sierung der Wegekosten begann Mitte der sechzi-
ger Jahre mit einer Wegekostenenquete zu den
Landverkehrsträger mit dem Ziel, die Grundlagen
eines Abgeltungssystems für die Benutzung der
Verkehrswege zu schaffen. Daß diese Absicht ge-
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scheitert ist, zeigt der neueste, 14. Wegekostenbe-
richt, der „keine EWG-Gesamtergebnisse errech-
net“, sondern lediglich Infrastrukturausgaben und 
-nutzungen buchhalterisch zusammenträgt25 .

25 KOM (91) 331 vom 13. September 1991, S. 1.
26 Das Territorialitätsprinzip, das das Nationalitätsprinzip
ablösen soll, bedeutet nach der Definition der Kommission,
daß die Anlastung der Wegekosten „insbesondere aufgrund
der Benutzung der Verkehrswege im Zulassungsland und der
Benutzung der Verkehrswege in den übrigen Mitgliedstaaten
der Gemeinschaft“ erfolgen soll, also unabhängig von den
Regelungen in einzelnen Mitgliedstaaten; vgl. KOM (97) 716
endg., Art. 10. Die Erfassung sollte per Satellit oder Infrarot-
code erfolgen.
27 Zum Stand der Diskussion und den unterschiedlichen
Vorschlägen vgl. KOM (90) 540, endg. vom 20. März 1991;
Europäisches Parlament, Sitzungsdokumente A3-0026/92
vom 23. Januar 1992 und A3-0083/92 vom 27. Februar 1992.
28 Kommission der EG, Änderung des Vorschlags für eine
Richtlinie des Rates zur Anlastung der Wegekosten an
schwere Nutzfahrzeuge; KOM (92) 405, endg. vom 30. Sep-
tember 1992, S. 1, 5f.

29 Vgl. die Spannbreite unterschiedlicher Ergebnisse je
nach Berechnungsmethode bei Ulrich van Suntum, Ver-
kehrspolitik, München 1986, S. 125.
30 Sig. 1990, S. 3351 (3359, 3363); zur gleichen Argumenta-
tion im Hauptsacheverfahren vgl. Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht, 3 (1992) 12, S.390ff.

Ebenso wurde faktisch von den ambitionierten
Vorschlägen der Kommission für eine harmoni-
sierte Kraftfahrzeugsteuer, die gemäß dem Terri-
torialitätsprinzip und abhängig von den tasächlich
zurückgelegten Kilometern erhoben werden sollte,
Abschied genommen26 . Gegenüber früheren Vor-
schlägen wurden die Belastungen halbiert und die
Fahrleistung nur insoweit berücksichtigt, als die
Mitgliedstaaten eine Rückerstattung gegen Stra-
ßenbenutzungsgebühren vornehmen können. Die
Steuer auf Dieselkraftstoff wurde 1991 auf mittle-
rem Niveau (500 DM pro 1000 Liter) und ohne 
Bezug auf Wegekosten oder Umweltkosten har-
monisiert. Ein Beschluß über Energiesteuem oder
Kohlendioxidabgaben wurde im Ministerrat immer
wieder vertagt. Ein in verkehrsökonomischer wie
ökologischer Hinsicht wesentlich effizienteres
Steuerungsmodell hatte das Europäische Parla-
ment mit einem elektronischen Road-Pricing-Sy-
stem vorgelegt, allerdings wurde es von der
Kommission nicht aufgegriffen27 .

In ihrem neuesten Vorschlag vom . September
1992 spricht die Kommission davon, ein „Über-
gangsmodell"

30

einzuführen, das dann später vom
Territorialprinzip abgelöst werden soll. Dabei
„sollte (sic!) ein Zusammenhang zwischen der
Höhe der Benutzungsgebühren und den den Nutz-
fahrzeugen anzulastenden Autobahnwegekosten
gewährleistet sein“. Damit wird wohl auch die ur-
sprüngliche Absicht, die „Wettbewerbsverzerrun-
gen zu unterbinden“, aufgegeben; statt dessen be-
müht man das Subsidiaritätsprinzip als Grund für
„diese erneute Änderung“ des Vorschlags und ver-
schiebt das Problem auf die Ebene der Mitglied-
staaten28 .

Das Scheitern des Versuchs der Wegekostenanla-
stung liegt teilweise in der Schwierigkeit der Mate-
rie begründet29 . Wissenschaftlicher Konsens be-
steht nur darüber, daß die durch die Bundesrepu-
blik fahrenden ausländischen Lkw eine erhebliche
Kostenunterdeckung haben. Für Kommission und 
Ministerrat besteht das Finanzierungssystem für
den Verkehr aus drei Säulen: der Kraftstoffsteuer,
der Kraftfahrzeugsteuer und den Straßenbenut-
zungsgebühren. Die Kfz-Steuer schwankte in der
EG zwischen 119 DM pro Jahr in Frankreich und -
bis zum 1. Juli 1990 - 9365 DM in Deutschland
(jeweils für einen 38-Tonnen-Lastzug). Nachdem
auf europäischer Ebene die Angleichung nicht ge-
lang, führte die Bundesrepublik zum 1. Juli 1990
im Alleingang eine Straßenbenutzungsgebühr für
den Schwerlastverkehr ein (zwischen 1000 und 
9000 DM pro Jahr). Da für deutsche Fuhrunter-
nehmen gleichzeitig die Steuer nachhaltig gesenkt
wurde (auf maximal 3 500 DM) wäre der ausländi-
sche Schwerverkehr besonders betroffen gewesen.

Die Anwendung des deutschen Gesetzes wurde
vom Europäischen Gerichtshof zunächst durch
einstweilige Anordnung vom 12. Juli 1990 ausge-
setzt und schließlich am 19. Mai 1992 wegen seiner
diskriminierenden Wirkung und dem Verstoß ge-
gen das Schlechterstellungsverbot des Art. 76
EWG-Vertrag untersagt. Rechtfertigungsgrund
hätte indessen der Umweltschutz sein können, der
„nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes eines
der wesentlichen Ziele der Gemeinschaft dar-
stellt“. Jedoch habe die Bundesregierung „nicht
mit hinreichender Sicherheit dargetan..., daß die
Erhebung der streitigen Gebühr bei den Verkehrs-
unternehmern der anderen Mitgliedstaaten tat-
sächlich eher zu Verlagerungen des Straßenver-
kehrs auf die Verkehrsträger Eisenbahn und Bin-
nenschiffe... führen würde“30. In der Tat strebte
die Schwerverkehrsabgabe keine Lenkungswir-
kung zugunsten der Umwelt an.

Für 1993 zeichnet sich eine Festlegung von Min-
destsätzen für die Kraftfahrzeugsteuer durch den 
Ministerrat ab, darunter auch die Harmonisierung
der Kraftfahrzeugsteuer für Lkw auf vermutlich
niedrigem Niveau. Bis Ende März 1993 soll über
EG-einheitliche, strecken- oder zeitbezogene Stra-
ßenbenutzungsgebühren im Grundsatz entschie-
den werden. Die Erhebungsform und die Höhe
von Straßenbenutzungsgebühren soll den Mitglied-

B5 38



Staaten überlassen bleiben, womit die Wiederein-
führung der Schwerverkehrsabgabe möglich wäre.
Bedenken machen die Deutschen gegen die An-
rechnung der Mautgebühren auf die Kraftfahr-
zeugsteuer geltend.

Allerdings gehen von der in Deutschland derzeit
diskutierten Vignettenlösung für Lkw und Pkw
keine umweltpolitischen Lenkungswirkungen
aus31 . Sinnvoll wäre sie vielleicht im Rahmen eines
Gesamtkonzepts mit dem Kernpunkt einer
Mineralölsteuererhöhung („Ökosteuer“ oder Um-
weltabgabe), weil deren Umgehung durch die
- gemeinschaftsrechtlich erlaubte - abgabenfreie
Einführung von Treibstoff in Behältern von Nutz-
fahrzeugen (2001 bei Lkw, 6001 bei Omnibussen)
ausgeschlossen wird.

31 Gerd Aberle (Vignette oder Straßenbenutzungsgebühr —
neue Vorschläge in falscher Form, in: Internationales Ver-
kehrswesen, 44 [1992] 3, S.53) stellt fest, man solle dafür
„nicht hochtrabende Wegekostenargumente heranziehen“.
Einziger Effekt der Vignette sei, daß „mehr Geld in die öf-
fentlichen Kassen“ komme.

32 Der Nah- und Regionalverkehr ist von dieser Richtlinie
ausgenommen.
33 Danach müssen die Eisenbahnuntemehmen der Ge-
meinschaft bis zum 1. Januar 1993 rechtlich selbständig und
unabhängig von den Regierungen sein, sowie nach eigenwirt-
schaftlichen Grundsätzen geführt werden; der Fahrweg muß
zumindest einen eigenen Geschäftsbereich darstellen (Quer-
subventionierung ist verboten), die Eisenbahnuntemehmen
müssen finanziell saniert sein.
34 Das Defizit betrug 1991 5,3 Mrd. DM bei der Deutschen
Bundesbahn und 4,3 Mrd. bei der Deutschen Reichsbahn.
35 Bericht der Regierungskommission Bundesbahn, De-
zember 1991.

V. Verkehrsinfrastruktur

1. Eisenbahnen

Bei der Erfüllung ihrer eisenbahnpolitischen Ziele

- finanzielle Sanierung (Entschuldung) der Bah-
nen,

- optimale Ausschöpfung der verfügbaren Eisen-
bahnkapazität,

- Harmonisierung der finanziellen Beziehungen
zwischen den Eisenbahnunternehmen und den
Staaten,

- Stärkung der Eigenwirtschaftlichkeit durch
Trennung der Geschäftsbereiche in Verwaltung
der Fahrwege und Betrieb, mit dem Ziel der
Steigerung der Leistungs- und Wettbewerbsfä-
higkeit der Eisenbahnen (Unternehmen sollen
Status eines unabhängigen Betreibers erhalten
und sich „eigenwirtschaftlich nach den Erfor-
dernissen des Marktes verhalten“ können),

- Öffnung der einzelstaatlichen Netze für inter-
nationale Bahnen (Dienstleistungsfreiheit,
Marktzugang),

- Förderung der internationalen Zusammenar-
beit (Sicherung der Interoperabilität von Fahr-
weg, Fahrzeugen und Ausrüstung),

- Stärkung der Eisenbahnen durch Förderung
des kombinierten Verkehrs

ist die EG-Kommission in der Vergangenheit nur
sehr wenig, vielmehr erst in jüngster Zeit vorange-
kommen. Eine echte Angleichung der Wettbe-
werbsbedingungen konnte durch EG-Vorschriften
nicht erreicht werden. Das Ziel, die Eisenbahnun-
temehmen schuldenfrei zu machen, wurde zugun-
sten einer bloßen Verringerung der Verschuldung
relativiert. Die möglichen, aus den „Verpflichtun-
gen des öffentlichen Dienstes“ resultierenden Sub-
ventionstatbestände umfassen noch immer einen
breiten Katalog. Die - sehr wichtige - Trennung
zwischen dem „Betrieb der Eisenbahninfra-
struktur“ und der „Erbringung von Verkehrs-
leistungen“ ist nur bei der Rechnungsführung
obligatorisch, während die organisatorische oder
institutionelle Trennung nur fakulativ ist32 . Auch
die Übernahme der Infrastrukturkosten durch die
öffentliche Hand ist nicht vorgeschrieben. Zu-
gangs- und Transitrechte zu den Eisenbahnnetzen
werden unter Bedingungen nur internationalen
Unternehmensgruppierungen gewährt. Die inter-
nationale Zusammenarbeit ist hinter den Erwar-
tungen zurückgeblieben. So werden z. B. die drei
europäischen Hochgeschwindigkeitszüge (der
französische TGV, der spanische TAV und der
deutsche ICE) wohl erst in der nächsten
Generation kompatibel und in der Lage sein, die
Anlagen ihrer Nachbarländer zu benutzen.

Bei realistischer Einschätzung der Möglichkeiten
der EG sind Erfolge dennoch erkennbar. Ohne
den langjährigen Druck der EG-Kommission und
den Beschluß 91/7511/EWG zur Entwicklung der
Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft33 wäre
die Bereitschaft zur Bahnreform in Deutschland
- trotz aller Verschuldungs- und Vereinigungspro-
bleme34 - kaum vorhanden. Neben einigen diffizi-
len finanziellen, organisatorischen, beamtenrecht-
lichen Fragen im Zuge der Umwandlung der
beiden deutschen Bahnen in eine privatrechtlich
geführte Deutsche Eisenbahn AG, die im Regie-
rungsbericht35 noch nicht hinreichend geklärt sind,
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muß auch eine neue vertikale Aufgabenteilung zwi-
schen internationalem, nationalem und regionalem
Verkehr gefunden werden, die eine optimale Kapa-
zitäts- und Marktausschöpfung erlaubt.

Mit der ebenfalls 1991 erfolgten Änderung der
Richtlinie 1191/69 wird ein Rückzug aus der Förde-
rung des Regionalverkehrs seitens der EG wie auch
der Mitgliedstaaten deutlich. Für Regionalisierung
und Kommunalisierung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) trat die Bundesregierung
schon 1989 ein: „Die Länder und Kommunen wer-
den ... künftig stärker gezwungen sein, aus Grün-
den der Daseinsvorsorge ihrer Verantwortung für
den ÖPNV gerecht zu werden und finanzielle Mittel
für die Aufrechterhaltung eines ausreichenden An-
gebotes bereitzustellen.“36 Daß die EG die Ver-
pflichtung der Mitgliedstaaten aufhob, den mit dem
öffentlichen Dienst zusammenhängenden Aufwand
zu entgelten, verstärkt den Druck zur Reorganisa-
tion des Regionalverkehrs.

36 Bundesregierung, Bericht über den öffentlichen Perso-
nennahverkehr in der Fläche, BT-Drucks. 11/5746 vom 21.
November 1989, S. 18.
37 KOM (92) 230 endg., S. 52: „Die ungleiche Anlastung
der Infrastrukturkosten an die Verkehrsträger und die unzu-
reichende Berücksichtigung der externen Kosten (insbeson-
dere Sicherheit und Umweltverschmutzung) der verschiede-
nen Verkehrsträger wirken sich ungünstig auf Beförderungen
mit der Eisenbahn und im Binnenschiffsverkehr und damit
auf den kombinierten Verkehr aus.“

38 Verordnung Nr. 3600/82 vom 30. Dezember 1982 (ABI.
L376/10).
39 Vgl. ABI. L326 vom 24. November 1990/1.
40 Die höchsten Anteile erhielten Griechenland, Belgien,
Italien und das Vereinigte Königreich (Großbritannien). Die
Bundesrepublik erhielt 6,7 Prozent, rund 90 Mio. DM (KOM
[92] 231, S. 36).

2. Kombinierter Verkehr

Zur Förderung des kombinierten Verkehrs (Trans-
port durch mehrere Verkehrsträger), wurde dieser
schon 1975 von der Kontingentierungspflicht, spä-
ter auch von Steuern befreit. Ferner wurden Inve-
stitionen in Infrastruktur- und Verladeanlagen ge-
fördert, in bestimmten Fällen sogar Betriebsbei-
hilfen gegeben. Die Maßnahmen wurden über den
Verbund Schiene/Straße später auf die Binnen-
schiffahrt ausgeweitet. Im Juni 1991 wurde von der
Kommission ein umfassendes Maßnahmenpaket
vorgelegt, das die Errichtung eines Netzes für den
kombinierten Verkehr vorsieht, die Beihilfemög-
lichkeit für dessen Errichtung verlängert und die
Beförderungsbedingungen regelt. Die Förderung
des kombinierten Verkehrs geschieht nach dem
„Second-best-Konzept“, als Ersatz für eine verur-
sachergerechte Besteuerung37 .

Mit Hilfe eines Netzes mit 25 Vorrangstrecken für
den kombinierten Ladungsverkehr soll der EG-
weit bei weniger als vier Prozent hegende Marktan-
teil für dieses relativ umweltfreundliche Konzept
ausgeweitet werden. Allerdings liegt die durch-
schnittliche Transportentfernung für 90 Prozent des

Straßengüterverkehrs in der Gemeinschaft bei
200 km, während der kombinierte Verkehr unter
den herrschenden Bedingungen erst ab 600 km kon-
kurrenzfähig ist.

3. Infrastrukturpolitik

1978 wurden die EG-Mitgliedstaaten in der Ent-
scheidung für die Errichtung eines Infrastruktur-
Beratungsausschusses dazu verpflichtet, ihre
Wegeplanungen von gemeinschaftlichem Interesse
mitzuteilen. Mit der „begrenzten Aktion auf dem
Gebiet der Verkehrsinfrastruktur“38 im Jahre 1982
beteiligte sich die Gemeinschaft erstmals an der
Finanzierung bestimmter Verkehrsinfrastruktur-
vorhaben mit eigenen Haushaltsmitteln. Einer Auf-
forderung des Europäischen Rates von Rhodos im
Dezember 1988 folgend, verabschiedet der Rat am
20. November 1990 die Verordnung 3359/90 zur
Durchführung eines Aktionsprogramms auf dem
Gebiet der Verkehrsinfrastruktur im Hinblick auf
die Vollendung des integrierten Verkehrsmark-
tes39 . Für die Durchführung dieses Programms
wurde der Beratende Ausschuß mit Regelungsbe-
fugnissen ausgestattet. Es wurde ein Leitschema für 
das transeuropäische Netz entwickelt, zuerst für die
Hochgeschwindigkeitsstrecken der Eisenbahn, der
Straßen, des kombinierten Verkehrs und der Bin-
nenwasserstraßen. Dabei werden allgemeine Ziele,
Prioritäten und Grundzüge für die Durchführung
vorgegeben. Auswahlkriterien für Projekte aller
Verkehrsträger sind: Schaffung transeuropäischer
Achsen, Beseitigung von Engpässen, Anbindung
von Regionen in Insel- oder Randlage, Verbesse-
rung des internationalen Verkehrs einschließlich
des Transitverkehrs, Ausbau der Straßen- und See-
verkehrsverbindungen sowie die Anlage hochwerti-
ger Verbindungen zwischen den großen Ballungs-
räumen. Finanzmittel konnten nur in einem zu ge-
ringen Umfang mobilisiert werden, um diese als
„goldene Zügel“ gegenüber den Mitgliedstaaten
einsetzen zu können. 1,4 Mrd. DM wurden von
1982 bis einschließlich 1991 ausgegeben40 . Aus dem
Regionalfonds wurden indessen von 1975 bis 1993
14,3 Mrd. DM für Verkehrsinfrastrukturvorhaben
verwendet. Mit der Errichtung des im Maastrichter
Vertrag über die Europäische Union enthaltenen
Kohäsionsfonds ab 1993 werden wesentlich höhere
Beträge für die Verkehrsinfrastruktur erwartet.
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Die Kosten für das neu vorgelegte „transeuropäi-
sche Straßennetz“ werden auf 240 Mrd. DM ge-
schätzt. Zusätzlich zu den genannten Zielen soll
dieser Straßenbauplan, ohne daß dies plausibel ge-
macht wird, das Ziel der Reduzierung von CO2
verfolgen.

4. Luftverkehr

Gemäß dem Chicagoer Abkommen aus dem Jahre
1944 gilt im Luftverkehr grundsätzlich nicht das
Prinzip der Transportfreiheit, sondern der nationa-
len Lufthoheit, wodurch Marktzutritt, Beförde-
rungskapazitäten und -tarife national zugunsten
der eigenen Linienfluggesellschaft reguliert wer-
den. In der Gemeinschaft ist man von diesem
System erstmals 1983 mit der Richtlinie über den
interregionalen Luftverkehr, die eine „Kataly-
satorfunktion“ hatte, abgewichen41 . Die Tarife auf
vergleichbaren Strecken in Europa lagen um etwa
40 bis 75 Prozent höher als in den USA. Außerdem
zahlen in Europa 50 bis 60 Prozent der Fluggäste
den vollen Preis, in den USA dagegen nur 15 Pro-
zent.

41 Vgl. Thomas Biermann, Der Regionalluftverkehr vor
dem Hintergrund einer Liberalisierung des Luftverkehrs in
Europa, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 58 (1987),
S. 185.
42 Vgl. Ruth Katharina Beyen/Jürgen Herbert, Deregulie-
rung des amerikanischen und EG-europäischen Luftver-
kehrs. Theoretische Grundlagen und Analyse der verkehrs-
politischen Umsetzung, Hamburg 1991, S. 72 ff.
43 Urteil des EuGH vom 30. April 1986 (verb. Rechtssache
209-213/84), Sig. 1986, S. 1425.
44 Vgl. die Verordnungen 3975/87 vom 14. Dezember 1987
(ABI. L374/1) 3976/87 vom 14. Dezember 1987 (ABI. L374/
9), die Richtlinie 87/601/EWG vom 14. Dezember 1987
(ABI. L374/12) und Entscheidung 87/602/EWG vom 
14. Dezember 1987 (ABI. L374/19).

45 Die dritte Freiheit besteht darin, Freiheit, Fracht oder
Fluggäste aus dem Registrierungsstaat in einem anderen
Land abzusetzen; die vierte Freiheit erlaubt es, in anderen
Vertragsstaaten Fracht oder Personen mit Bestimmung für
den Heimatstaat aufzunehmen. Vgl. R. K. Beyen/J. Herbert
(Anm. 42), Anhang S. Xlf.
46 Vgl. die Verordnungen 2342/90, 2343/90 und 2344/90
vom 24. Juli 1990 (ABI. L217/1-16 vom 11. August 1990).
47 Vgl. VO 3922/91 vom 16. Dezember 1991 (ABI. L373/
4), Richtlinie 91/670/EWG vom 16. Dezember 1991 (ABI.
L 373/21) und verschiedene Kommissionsvorschläge.
48 KOM (92) 342 endg. vom 22. August 1992, S. 3, 1, 8.
Belgien, die Niederlande, Luxemburg und Deutschland ent-
wickelten für ihren Luftraum gemeinsam mit EUROCON-
TROL ein Integrationskonzept; vgl. Carl Graf Hohenthal,
Warteschleifen über Europa - Luftraum gemeinsam kontrol-
lieren, in: Das Parlament Nr. 33 vom 7. August 1992, S. 15.

Die EG-Kommission legte drei „Pakete“ von
Rechtsetzungsmaßnahmen zur Liberalisierung des
Luftverkehrs vor, die insbesondere die Kapazitäts-
aufteilung, die Verkehrsrechte und die Tariffest-
setzung dem Wettbewerb öffnen und damit zur
Verwirklichung der Dienstleistungsfreiheit im
Luftverkehr führen sollen. Dabei verfolgt die EG
einen schrittweisen Deregulierungsansatz, der
nicht die amerikanische Politik ab 1978 kopiert42 .

Im sog. „Nouvelles-Fronti6res“-Urteil43 bestätigte
der Europäische Gerichtshof die Liberalisierungs-
politik der Kommission: Die Wettbewerbsregeln
des EWG-Vertrags seien auch auf den Bereich
Luftverkehr anzuwenden. Das erste „Luftver-
kehrspaket“ vom Dezember 198744 flexibilisierte
die gängigen Tarifgenehmigungsverfahren (was 
neue Spartarife ermöglichte), die Vergabe von
Sitzplatzkapazitäten und den Marktzugang. Die

„fünfte Freiheit“ - der Transport von Fahrgästen
zwischen zwei Mitgliedstaaten, in denen ein Unter-
nehmen nicht ansässig (registriert) ist - wird er-
möglicht. Zur Vermeidung von Überlastungspro-
blemen wurde der Ausbau der EUROCON-
TROL-Behörde zu einem einheitlichen Flugsiche-
rungssystem statt der bisher 12 unterschiedlichen
Kontrollsysteme vorgeschlagen, um unnötige War-
tezeiten abzubauen und eine bessere Ausnutzung
der Kapazitäten zu erreichen.

Im zweiten Liberalisierungspaket vom Juni 1990
wurden gegenüber dem ersten die Spielräume bei
der Preis- und Tarifgestaltung wesentlich erwei-
tert, mit der Folge, daß die Unternehmen ihre
Tarife auch im internationalen Verkehr zumeist
selbst festsetzen können. Der Marktzugang zu
Linienflugverbindungen wurde durch Ausweitung
der Rechte der fünften Freiheit weiter erleichtert,
die sogenannte dritte und vierte Freiheit45 für alle
Luftverkehrsunternehmen in der Gemeinschaft
gewährt. Der Luftfrachtverkehr wurde völlig libe-
ralisiert46 .

Im dritten Liberalisierungspaket wurden, soweit
die Verabschiedung bereits erfolgte, die Kabotage-
rechte der fünften Freiheit weiter ausgebaut und
die Voraussetzungen für die Erhaltung einer Be-
triebserlaubnis und die Zuweisung von Zeitnischen
(slots) auf überlasteten Flughäfen geregelt sowie
bilaterale Kapazitätsbeschränkungen aufgeho-
ben47 .

Die „Inkompatibilität der in Europa verwendeten
Ausrüstung“ in den Mitgliedstaaten und der „Man-
gel an Kooperation und Koordination“ bereitet
der Kommission „zunehmend Anlaß zur Sorge“.
Es gibt noch keine für „ganz Europa einheitliche,
betriebliche und technische Normen“ der Flugsi-
cherung48 .

•
Die Zuwachsraten des Luftverkehrs sind sehr
hoch. EG-weit verdoppelte sich die Verkehrslei-
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stung in der Luftfracht zwischen 1979 und 1988, im
Passagierbereich wuchs sie um zwei Drittel (von
180 auf 299 Mrd. Passagierkilometer). Zwischen
1990 und 2010 soll der Passagierluftverkehr noch-
mals um 74 Prozent wachsen. Überlastungen der
Infrastruktur sind die Folge.

Gerechte Wettbewerbsbedingungen zwischen den
verschiedenen Verkehrsträgern wurden von der
EG noch nicht angestrebt, wie das Fortbestehen
der Mineralölsteuerbefreiung für den gewerbli-
chen Luftverkehr zeigt. Auch die Verlagerung des
Kurzstreckenverkehrs auf die Schiene wird im Bin-
nenmarkt praktisch unmöglich, weil nach Strei-
chung einer Flugverbindung innerhalb eines Lan-
des EG-ausländische Unternehmen diese Flüge
anbieten können. Vermutlich wird der verschärfte
Wettbewerb noch zu erheblich niedrigeren Preisen
führen und dazu, daß auf dem europäischen Markt
nur noch drei oder vier Mega-carrier statt der
heute 12 Linienfluggesellschaften übrig bleiben.

VI. Umweltaspekte

1. Emissionen

Umweltaspekte sind im Rahmen der EG-Luftver-
kehrspolitik nur auf den Lärmschutz beschränkt,
wo man die Normen der International Civil Avia-
tion Organisation (ICAO) durchsetzt. Die Abgas-
emissionen in der Flughafenumgebung sowie in
hohen Luftschichten - Ozonabbau durch Stick-
oxide und Ausstoß des dort als Treibhausgas wir-
kenden Wasserdampfes - spielten bisher keine
Rolle.

Im Bereich der Normung stand die EG bei der
Katalysatorentscheidung im Mittelpunkt des öffent-
lichen Interesses. Vor allem die Emissionsvor-
schriften über Kohlenmonoxid, Kohlenwasser-
stoffe, Stickoxide und die Partikelemissionen von
Dieselmotoren wurden 1988, 1989 und 1991 ver-
schärft und es wurden verbesserte Prüfverfahren
eingeführt. Die Vorschriften zur Abgasüber-
wachung und die Partikelgrenzwerte geben jeweils
Umrüstungsfristen für die zweite Stufe der Grenz-
werte bis Ende 1995 oder noch länger, sie lassen
sogar Ausnahmen zu. Der Berichterstatter des
Parlaments kommentierte, man nehme „sehr viel
Rücksicht auf die Industrie, aber nicht auf die
Menschen“49 .

49 Pressemitteilung zum Bericht Vittinghoff, Dok. A3-149/
91 vom 29.5. 1991. 50 Vgl. Richtlinie 92/72 vom 21.9. 1992 (ABI. L197, S. 1).

Mit ihrer Richtlinie über die bodennahe Luftver-
schmutzung durch Ozon (Sommersmog) vom
21. September 1992 legte die EG einen Schwellen-
wert für den Gesundheitsschutz des Menschen von
110 Mikrogramm pro Kubikmeter und für die Be-
nachrichtigung der Bevölkerung von 180 Mikro-
gramm fest. Maßnahmen werden darin jedoch
nicht benannt, sondern auf die Zukunft verscho-
ben50 .

Die CO2-Reduzierungspolitik der EG löste erheb-
liche Kritik aus. Die EG konnte sich nicht auf eine
Verhandlungslinie für die beim Rio-Gipfel (UN-
CED-Konferenz) im Juni 1992 verhandelte Klima-
konvention einigen - noch nicht einmal darauf, ihr
(klimapolitisch unzulängliches) Ziel, die CO2-
Emissionen in der EG bis zum Jahre 2000 auf dem
Niveau von 1990 zu stabilisieren, wirklich zu wol-
len. Statt dessen wurde die eigene Politik unter
den Vorbehalt gestellt, daß die USA das gleiche
Ziel anstreben - was letztere nicht taten.

2. Der Alpentransit

Bewegung in die gemeinschaftliche Verkehrspoli-
tik ist allerdings durch die am 2. Mai 1992 unter-
zeichneten Transportabkommen mit Österreich
und der Schweiz gekommen, die als Spezialvor-
Schriften dem Vertrag über den Europäischen
Wirtschaftsraum vorgehen. Mit ordnungsrechtli-
chen Vorschriften hatten die beiden Länder eigen-
mächtig die zulässigen Gewichte beschränkt und
Sonntags- und Nachtfahrverbote verhängt. In den 
Transitabkommen wurde ein Kompromiß gefun-
den zwischen den Erfordernissen des freien
Warenverkehrs und dem Umweltschutz. Verein-
bart wurden erstens Maßnahmen zur Förderung
des Eisenbahnverkehrs und des kombinierten Ver-
kehrs (Infrastrukturausbaumaßnahmen, einschl.
Gotthard-, Lötschberg- und Brennerbasistunnel).
Zweitens wurde eine Besteuerung des Straßenver-
kehrs nach dem Prinzip der Kostenwahrheit festge-
legt (in einer ersten Stufe sollen die Wegekosten
und in einer zweiten auch die externen Kosten er-
hoben werden). Drittens erfolgte eine Festlegung
von Emissionsvorschriften bei Lärm und Abgasen,
die die fortschrittlichste Technologie umsetzen.
Viertens wird das Transitvolumen durch Öster-
reich nach einem die Emissionen widerspiegelnden
Ökopunktesystem bemessen, das im Jahre 2003
nur noch 40 Prozent der Punkte von 1991 betragen
und damit eine drastische Reduktion der Lärm-
und Abgasemission der einzelnen Fahrzeuge her-
beiführen wird. Die Schweiz rückte nur insofern 
von ihrer Begrenzung der zulässigen Lkw-Ge-
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wichte auf 28 Tonnen ab, als sie 1500 Genehmi-
gungen von Fahrzeugen pro Jahr mit höherem Ge-
wicht zuließ51 .

51 Vgl. Wolfgang Kahl, Der Alpentransit vor einer grund-
legenden Neuordnung, in: Europäische Zeitschrift für Wirt-
schaftsrecht, 3 (1992) 17, S. 538-542.
52 So wird dort auch gesagt, daß die „verkehrsbedingten
Umwelteinwirkungen und die betriebsbedingten Umweltbe-
lastungen reduziert, ... unnötige Verkehrsnachfrage ge-
bremst, das Verkehrsaufkommen“ gesenkt werden sollen
(KOM [92] 46 endg. [Anm. 6], Rz. 104), aber nicht wie, in
welchem Umfang, bis wann und mit welchen Maßnahmen
(vgl. ferner Rz.9).

53 Die wirksamsten Maßnahmen wären: Erhöhung (Ver-
dreifachung) der Mineralölsteuer, Erlaß von Kraftstoffver-
brauchsgrenzwerten, Umstellung der Kfz-Steuer auf Fahrlei-
stung, höhere Pkw-Besetzungsgrade, eine Verkehrsabgabe,
Geschwindigkeitsbeschränkungen und -kontrollen, Ausbau
der Schieneninfrastruktur, Ausbau des Radwegesystems,
Verkehrsflußsteuerung, Schulung/Verhaltensänderung der
Nutzer. Insgesamt ließe sich demnach eine CO2-Reduzierung
von 25 bis 37 Prozent gegenüber 1987 erreichen. Die Ver-
kehrsmenge würde um 20 bzw. um 41 Prozent abnehmen.
Vgl. PROGNOS AG, Wirksamkeit verschiedener Maßnah-
men zur Reduktion der verkehrlichen Emissionen bis Jahr
2005. Untersuchung im Auftrag des Bundesministers für
Verkehr, Basel 1991.
54 Stellungnahme Bundestagsanhörung am 16./17.11. 92
von Bretzke Management Consulting/BDI/Stadtplanungsamt
Stuttgart/BDF (Anm. 14), S. 3.

Eine Übertragung dieser Schiene-Vorrangpolitik
des Alpentransits wurde auf der paneuropäischen
Konferenz im Oktober 1991 von osteuropäischen
Ländern gefordert und zugleich von westeuropäi-
schen Vertretern als Musterbeispiel für die Ver-
kehrsbeziehungen innerhalb des 375 Millionen
Menschen umfassenden EWR angesehen.

VII. EG-Verkehrspolitik -
eine zwiespältige Bilanz

Der Umdenkungsprozeß und die Bemühung der
Kommission um eine neue Gemeinschaftsstrategie
ist zwar deutlich erkennbar, aber - betrachtet man
z.B. die zweifelhafte Straßenbauphilosophie des
Verkehrsinfrastrukturprogramms - doch nicht
konsequent. Man wolle, so die Kommission (sich
im Grünbuch gleich wieder selbst desavouierend),
„natürlich nicht (selbst) gesetzgeberisch tätig wer-
den“, sondern die „legislative Aufgabe ... den
Mitgliedstaaten bzw. lokalen oder regionalen
Behörden überlassen“52 . Bei dem nachweislich
vorhandenen europäischen Harmonisierungsbe-
darf im Verkehrssektor - wo zu den technischen,
steuerlichen, sozialen, sicherheitsmäßigen Grün-
den Umweltaspekte zwingend hinzugetreten sind -
kann der bloße Hinweis auf das Subsidiaritätsprin-
zip nicht verfangen. Letzteres muß zumindest in
ein Gesamtkonzept eingepaßt sein, das auch das
Grünbuch nicht liefert.

Das bisherige Versagen der europäischen Ver-
kehrspolitik bei der Angleichung der Wettbe-
werbsbedingungen zwischen den verschiedenen
Ländern, aber auch zwischen den Verkehrsträ-
gern, ist nicht durch primärrechtliche Defizite, das
Fehlen von Handlungsformen oder spezieller In-
strumente bedingt, sondern in erster Linie durch
den aufgrund seiner Konsensproblematik - in An-
betracht heterogener nationaler Interessen - in

den genannten zentralen Fragen handlungsunfähi-
gen Ministerrat. Die untersuchten Politikfelder
zeigen zwar durchaus Unterschiede in der partiel-
len Liberalisierung und Deregulierung auf. Die
Politik steht aber insgesamt unter dem ökonomi-
schen Primat der Binnenmarktverwirklichung,
ohne mit einer verkehrspolitischen Konzeption die
Folgeprobleme des Verkehrswachstums auf der
Straße und im Luftverkehr marktwirtschaftlich
verträglich steuern zu können.

Die These der Politikverflechtungsfalle findet auch
im Hinblick auf die Umweltfolgen des Verkehrs
Bestätigung, weil die effektivste Strategie über das
Portemonnaie geht. Eine konsequente CO2-Redu-
zierungspolitik muß hier ansetzen. Bei Steuer- und
Abgabenfragen herrscht in Brüssel jedoch das Ein-
stimmigkeitsprinzip. Der Ausbau des Straßennet-
zes mit dem Ziel der Staubeseitigung gehört indes-
sen nicht zu den wirksamen Mitteln der Klima-
politik, sondern eher der Ausbau des Schienen-
netzes53 .

Die umweit- und verkehrspolitisch notwendige
Rücknahme der Mobilitätsorientierung der Bürger
und der Transportorientierung der Wirtschaft ist 
durch den Binnenmarkt nicht zu erwarten, da er
die „Produktproliferation und Variantenvielfalt“54

weiter ankurbelt. Diese sind Hauptursachen der
„Just-in-time“-Philosophie und verstärken räum-
liche Prozesse der Zentralisierung, Konzentration
und der Intensivierung der Zeitnutzung. Da die
Autobahnen aber zunehmend zur Zeit- und damit
Kostenfalle werden, gibt es die Hoffnung, daß die
hochsubventionierte „Lagerhaltung auf der
Straße“ ein ökologisches und ökonomisches Aus-
laufmodell ist.

Ein von der EG nach dem Territorialprinzip struk-
turiertes, Kostenwahrheit herstellendes elektroni-
sches Road-Pricing-System würde diesen Fehlent-
wicklungen im Güter- und Personenverkehrsbe-
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reich effektiv gegensteuem und die vorhandenen
Infrastrukturkapazitäten optimal nutzen. In ein
solches Gesamtkonzept können sich die Beiträge
der Mitgliedstaaten, Regionen und Kommunen im
Sinne einer Gesamtverkehrsstrategie einfügen,
ohne in das politisch beliebte Schwarzer-Peter-
Spiel zu verfallen, das dann mit dem Subsidiaritäts-
prinzip bemäntelt wird.

Verkehrsvermeidung, ein bisher in Brüssel bewußt
nicht gewählter Begriff, bedeutet doch, richtig ver-

standen, nicht großflächige Verkehrsverbote, son-
dern „Bereitstellung der Möglichkeiten zur Ver-
hinderung unnötiger Mobilität“55 . Mit den alten,
bisher von der EG verfolgten Konzepten ist eine
umweltverträgliche Mobilität aber nicht zu errei-
chen. Faimeßhalber sei angemerkt, daß in dieser
Hinsicht auch in den Mitgliedstaaten noch keine
echten Fortschritte erzielt wurden.

55 Heinz Zackor/Stefan Schmitz, Stellungnahme Bundes-
tagsanhörung am 16./17.11. 92 (Anm. 14), S. 9.
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Ulrich van Suntum: Verkehrspolitik in der Marktwirtschaft

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 5/93, S. 3-13

Der Verkehrssektor wurde lange Zeit als Ausnahmebereich vom Wettbewerb behandelt. Die zur Begrün-
dung vorgebrachten „Besonderheiten“ dieses Sektors vermögen jedoch nicht zu überzeugen. Mit dem euro-
päischen Binnenmarktprojekt sind erste Schritte zur Liberalisierung der Transportmärkte auch in der Bun-
desrepublik erfolgt. Andererseits steht dem eine neue, vorwiegend umweltpolitisch motivierte Tendenz zu
staatlichen Eingriffen in die Verkehrsmärkte gegenüber.
Für die kommenden 20 Jahre ist noch mit deutlich zunehmenden Verkehrsleistungen sowohl im Güter- als
auch im Personenverkehr zu rechnen. Einer Umlenkung dieser Verkehrsströme von der Straße auf Schiene
und Binnenschiff stehen die systembedingten Grenzen der Massenverkehrsmittel entgegen. Allenfalls ein
geringer Teil des Verkehrszuwachses wird von diesen Verkehrsmitteln zu bewältigen sein.
Um so dringlicher stellt sich die Frage nach der Umweltverträglichkeit des Straßenverkehrs bzw. nach
seinen externen Kosten. Hier stehen sich mit dem ordnungsrechtlichen und dem ökonomischen Ansatz zwei
grundsätzlich verschiedene Lösungsvorschläge gegenüber. Dem ökonomischen Ansatz gebührt aufgrund
seiner Effizienzvorteile i. d. R. der Vorzug, wenngleich auf das Ordnungsrecht nicht völlig verzichtet werden
kann. Auch unter gesellschaftspolitischen Gesichtspunkten weisen ökonomische Anreizsysteme wesentliche
Vorzüge gegenüber Ge- und Verboten auf. Notwendig ist aber in jedem Falle eine soziale Flankierung von
Maßnahmen, die den Verkehr verteuern. Diese sollte vorzugsweise auf dem Wege der subjektbezogenen
Sozialpolitik (direkte Steuern und Transfers) erfolgen, nicht aber durch subventionierte Verkehrspreise, da
sonst die erwünschten Anreizwirkungen wieder verlorengehen würden.

Joachim Wille: ökologische Wende in der Verkehrspolitik

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 5/93, S. 14-22

Zehn Jahre nach der Einführung des sogenannten umweltfreundlichen (Katalysator-)Autos ist unüber-
sehbar, daß das autozentrierte Verkehrssystem nicht alleine durch technische Maßnahmen an den Fahrzeu-
gen ökologisch verträglich gestaltet werden kann. Die Verantwortung der Gesellschaft und des einzelnen
Bürgers für die Erhaltung der Umwelt für nachfolgende Generationen und einen Lebensstil in den reichen
Industrienationen, der von demnächst zehn Mrd. Menschen auf der Erde kopiert werden kann, erfordert
auch vom einzelnen die ökologische Verkehrswende durch Veränderung seiner Mobilitätsgewohnheiten
und seiner Verkehrsmittelwahl.
Beispiele zeigen, daß „anderes“ Unterwegssein und Reisen sogar als Bereicherung erlebt werden kann.
Freilich muß die persönliche Verkehrswende durch die Verkehrspolitik unterstützt werden. Der Aufbau
eines „Umweltverbundes“ der ökologisch verträglichen Verkehrsmittel Füße, Busse, Bahnen und Fahrrad
kann die Mobilitätsbedürfnisse der Bürger zum großen Teil befriedigen. Seine Finanzierung sollte durch die
sukzessive Umstellung des Steuersystems auf die Besteuerung der Energie anstatt der menschlichen Arbeit
und durch die Internalisierung der Umweltkosten des Verkehrs geschehen.



Hans-Jürgen Ewers: Aufbau der Verkehrsinfrastruktur in den neuen Bundesländern

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 5/93, S. 23-33

Der Beitrag entfaltet zunächst den Infrastrukturbegriff als „sämtliche materiellen, personellen und institu-
tionellen Produktionsvoraussetzungen für eine private Wirtschaftstätigkeit“. Gezeigt wird, daß insbeson-
dere die Eigenschaften der Polyvalenz (für viele Aktivitäten tauglich), der Unteilbarkeit und der Immobili-
tät den Infrastrukturcharakter von Einrichtungen konstituieren. Weiter wird gezeigt, daß trotz genereller
Verantwortlichkeit des Staates für das Vorhandensein angemessener Infrastruktureinrichtungen („Daseins-
vorsorge“) ein staatliches Angebot im Infrastrukturbereich nicht zwingend erforderlich ist.

Im weiteren werden Probleme des Aufbaus der Infrastruktur in den neuen Bundesländern am Beispiel der
Verkehrsinfrastruktur behandelt. Dazu wird zunächst der Bestand an Verkehrsinfrastruktur in den neuen
Bundesländern differenziert nach Straßen, Schienenwegen, Wasserstraßen, Seehäfen und Flughäfen be-
schrieben und der absehbare Bedarf umrissen. Es wird gezeigt, daß bei praktisch allen Verkehrsträgern, im
besonderen bei Schiene und Straße, schon zum Zeitpunkt der Wende erhebliche qualitative und z.T. auch
quantitative Engpässe bestanden. Durch den sprunghaften Anstieg der Verkehrsleistungen nach der Wie-
dervereinigung und das absehbare weitere Wachstum der Verkehrsnachfrage werden sich diese Engpässe
selbst unter restriktiven, an Umweltzielen orientierten Rahmenbedingungen dramatisch verschärfen.

Bei den im Anschluß beschriebenen Planungsvorhaben seit der Vereinigung (Verkehrsprojekte Deutsche
Einheit, Bundesverkehrswegeplan ’92) wird auf Finanzierungsvorbehalte hingewiesen. Private Formen der
Lösung von Finanzierungsproblemen werden diskutiert. Dabei zeigt sich, daß es mit isolierten Projektfinan-
zierungen oder einer einfachen Verlagerung der Kreditfinanzierung aus dem Bereich des Bundeshaushalts
in private Trägerschaft nicht getan ist. Benötigt werden vielmehr ganzheitliche Lösungen, die einerseits die
besonderen Vorteile Privater beim Bau und Betrieb von Infrastrukturanlagen nutzen, andererseits die Dek-
kung der Wegekosten und eine knappheitsorientierte Lenkung der Verkehrsnachfrage über ein durchgängi-
ges System von Benutzergebühren sicherstellen.

Werner Reh: Die Verkehrspolitik der Europäischen Gemeinschaft. Chance oder Risiko
für eine umweltgerechte Mobilität?

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 5/93, S. 34-44

Obwohl sie ein integraler Bestandteil des Binnenmarktprogramms ist, gibt es bisher noch keine konzeptio-
nelle Verkehrspolitik der EG. Das durch die europäische Politik mitverursachte Verkehrswachstum im
Straßen- und Luftverkehr mit all seinen Folgeproblemen - umweit- und klimapolitische Aspekte stehen seit
geraumer Zeit im Vordergrund - speist Forderungen nach einer durchgreifenden Neuorientierung, die
neuerdings auch von der EG-Kommission erhoben werden.
Es wird untersucht, ob die EG institutionell (Konsens- bzw. Einstimmigkeitsproblem) und inhaltlich (im
Rahmen der Binnenmarktkonzeption) zu einer solchen Neuorientierung fähig ist. Dazu wird das rechtliche
und politisch-administrative Instrumentarium geprüft und die bisherigen Maßnahmen auf den Gebieten der
Straßengüterverkehrs-, der Eisenbahn- und Luftverkehrspolitik sowie der Infrastruktur- und Normungs-
politik betrachtet.

Die unter dem Primat der Binnenmarktverwirklichung und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs verfolgte - partielle und schrittweise - Liberalisierungs- bzw. Deregulierungspolitik war in den 
verschiedenen Bereichen nicht von der notwendigen Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen (ins-
besondere zwischen den Verkehrsträgern) sowie der Anlastung der Wege- und der externen Kosten
begleitet. Beispielhaft für eine umweit- und verkehrspolitisch integrierte Lösung sind dagegen die Alpen-
transitabkommen mit Österreich und der Schweiz.

Skeptisch wird die Realisierungschance beurteilt, durch eine EG-weite Anlastung der externen Kosten auf
die Verkehrsträger zur notwendigen durchgreifenden Verkehrswende zu kommen, weil hierbei auch in
Zukunft Einstimmigkeitszwang im EG-Ministerrat herrscht. Um die verkehrserzeugenden Wirkungen des
Binnenmarktkonzepts einzudämmen, müssen vor allem preispolitische Maßnahmen ergriffen werden.
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